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uber

baS ©ømnafhtm jn SÄü^l^aufen bon Aftern 1846 bis Aftern 1847*

I. &CÖ ©pmnafmmö.

*Vn bie SpifjC beg S^eSberf^teS peUt ftd) gem bag, wag alg auperorbentlicheg Greigniß irt ben 
gewöhnlichen ®ang ber Singe eingetreten ip, jumal wenn eg jugleid) 51t einem wirflidjen Grleb= 
nip fo hoher greuben geworben, wie fie bag £>erj jur banfbarpen Grinnerung auf immer verppich= 
ten. Gin foldjeg auperorbentlicheg Greignip war bie Plnwefenpeit ^>r. Äajeftät bed Utoing^ 
^•ttefcrtd) SStl^clm IV., in unferer (Stabt am 2. unb 3. Sunt 1846; benn fie würbe aud) 
für bag Symnafium ju einem GrlebniPe hoher greuben, bie fid) non SERoment ju foment 
immer höher peigerten unb ju Gprm unb Plugjeicbnungen emporgehoben h«bm, wie fie ber PlnPalt 
früher nod) nie ju Speil geworben pnb.

Suerp nämlich würbe auch bem Symnapum unb ber ÄnabenSSürgerfchuIe bie Ghre unb 2lug= 
jeidjnung, ^r» JBajepät bet 2lllerl)öd)p Shrem ©njuge mit auf feierliche 2lrt begrüßen 511 bürfen, 
ba fid) hierzu ber große, freie §)lap vor bem neuen «Sdjulgebdube, in welchem beibe Timpalten ver= 
eint wopnen, gut eignete, intern bie Tluffaprt burch bie (Straße gefchah, welche an biefem fpiape 
vorüber führt. Sag Sdjulhaug war baher an jenem Plbenbe glänjenb erleuchtet unb mit brei gro» 
pen Srangparentg gefchmüdt. Ueber bem Gingange jum Symnapum praptten im peUPen Sicht» 
glanse bie SBorte beg römifchen Srußeg SALVE REX!, bencn übet bem Gingange jur 
Änaben’SJürgetfcbuIe bie PSorte be3 biblifdwn ®rupe3 ^>ei£ bem Röntge! entfyracpen. æeibe 
Sttfchriften würben burd) bag in bem jwifchen ihnen befmblidwn Siaume angebradpe transparente 
®emdlbe, welcpeg bag Stabtwappen barpellte mit bem über baffelbe fcpü^enb fdjwebenben 
Äbniglid)en Pibler. Plufbem freien ^lalje »or-bem (Schulhaufe warber vorüberführenben Straße 
entlang eine Gprabe erbaut, auf welcher bie Mehrer unb Schüler beiber Xnpalten mit ihren Stefon 
mationgjubelfahnen aufgepellt waren, unb JBaiepät baburrf) begrüßten, baß pe wdhrenb ber 
langfanten SSorüberfahrt beb ^bnigltdten SBageng in feierlichem vierftimmigen Gh^S^nge bie 
SBorte fangen:

WL: Sen Äonig fegne @ott tc. Sieb’ unb Streu wir Sir weihn,
^etf, ^rtcbrtd) Sir, Steh in bie §erjen ein,
(Siehe, wir jattchjen Sir SBoU’ ung petg gndbig fein,

Entgegen froh. ^jeil, fiöntß, Sir.
2*
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Sobann warb bem Spmnafialbirectot bie ©tlaubnif ju Sfreil, bei ber gletcb nad) ber Einkunft 
ftatt finbenben ©orftellung ,§r. JBajeftät eine lateinifdje £>be nebfi einem friftorifchen Senkblatte*)  
»bet ben ^)opperober ©runnen überreichen unb burcb (eifrige jum ©efucfr biefer in ber fRdfre ber 
Stabt befinblifren ((fronen ©Quelle untertfrdnigfi ..einlaben jutürfen, um ^r. JiSajeftät von ber 
loyalen religiofen ©olfs= unb Schnlfeierlicfrkeit beg jährlichen ©runuenfege^ eineTlnfdjauung ge» 
Winnen ju laufen burch bag ©erfammeltfmben berjent’gen Schüler, nämlich beg ©pmnafmmS unb 
ber Knaben» unb ®äbcben=©ürgertcbule, welche tiefes geg jährlich an ber ©uelle ju (eiern pflegen. 
Sßie graft war bafrer unfere gteube, alg augenblicklich auf bie Ueberteichung biefer ©inlabung bie 
pülbvollfte Sufage beg erbetenen ©efudjeg erfolgte, bie am folgenben Sage auf ber Stüdfehr von 
bem ©rercierplafre, wo ^r. Äajeftät bie königlichen Snippen burd; Se. kbnigl. Roheit be§ 
$)rinjen (Jarl vorgeführt worben waren, Statt fanb.

*) æeibeg, bre lateinifdje’Obe unb bag frigorifdje .©enfblatt, fit bamalö gteifr in ben allgemeinen'program* 
mentaufd) gegeben worben, fo bag frier btoS-bie æefdjteibung >ber geifrlifrEeit nafrjutjoIcn ift, burfr.weldje 
manfreé Sortige uofr nähere Kuftlärung erpalt. ®em frieftgen SBSunfdje, bie Cbe son-mir aufr überfeßt unb bie 
fpracfre »oUgänbig jniCgeCl;eilt iu erfragen, wirb fiep vielleicht an einem anberntrte paffenber entfprefren laffet.

Scfr übergebe bie Schilberung ber einfachen Shrenpforte mit länblichem Sd)mucke., welche in 
ten mit einet fDlauer umfchloffenen geräumigen von fefrr bejahrten unb hoben Sinben befd;atteten 
§ain bet ©uélle einfübrte, (o wie ben Schmuck beg ©runnentempelg, unb bet Tlufgellung ber 
Scfrulen auf ben um -bag groge ^irfelrunbe ©affin big jur ©uelle amphitheatralifd) ■friuabfübren*  
ben aefrt Stufen, ju benen ber Sßeg .burch ein Spalier von .Schülerinnen ber SHäbchenburgerfcbule 
frei gehalten würbe, bie burd) in ©ogenformen gehaltene ®uirlanben fetten fid) aneinander gefcbloffen 
hatten, unb gebe nur ben gegfcpmucf ber ©uelle genauer an. Sn ipr nämlich rul)te-einige §ug 
unter bem SSafferfpiegel ein timber weiger Scfrilb, ber butch bie .klare glutfr wie Silber glänzte, 
unb auf welchem ber königliche STamengjug mit ber königgfrone über ihm in ®.olb unb purpur 
gemalt war. Sie ginfaffung mit §egong lieg ben ®lanj bed ©ilbeg nod) ..heller hervortreten burefr 
bag 2lbftecfren ber fefrimmernben färben ber ©lumen gegen tag aitg bem tiefen ©runbe .freraufblim 
Jenbe üppige ®rün .bet vielen Tlrten . von Tilgen, mit benen wie mit Sßälbern bet ©obe-n ber ©uelle 
in ben mannigfgltiggen formen unb Sfrattirungen bet ^ßan^en bewachten ift.

©afrrenb beg £erannaheng JifäajEftät (angen bie terfammelten Schüler unb .Schülerin*  
nen (olgenbeg ®ebet ju ©ott.;

Süel. ^un lobe meine Seele ir.
Set naht! — © SBonne, 

9Jlit ber bu, Sott, ung freut freglüdfl!
Sag beine Snabenfonne,

SJcit ber bu auf ung nieberblidfj, 
2(uifr Sein ^erj fo burdjfcfreinen,

Sag eg ju ung S i cfr neigt,

,Sn ung erkennt bie Seinen, 
Ung Seine ©nabe jeigt, 

Ser ^»ulbigung S i <b‘freuet, 
Sie unter ^crj .Shm bringt, 

Sag feine Sieb’ 3 h m weihet, 
Unb (einen Sank Shm (ingt.

Sn .bet Tlnfpracfre an ^e. JBajpftat entwickelte ter Spmnafialbirector ben Sinn beg heutigen 
gejlfchmudeg .ber ©uelle aug ihrer breifacpen ©ebeutung alg ‘kluge bet ®egenb, bag big auf ben 
@runb unfereg ^er^eng .bliden Jaffe, alg Spi.eg.el unfereg jefrt jum.königgfaale.geworbenen £ai= 



ne§, unb als SSilb ber ©egenSßromung beS heutigen ljotyen geßtfageS, auf weld)t 2ln« 
fpracße ^e. «WSafoftät geruhten, ßd) aufs hulbvollße ju äußern unb fobann mit SlUerhöihß 
Sbrem Sefolge bis an ben Sianb bör Quelle hinabßiegen, um bie Slaturfchonheit ber Sluelle, fo 
wie ihren Kunßfchmiuf näher in 2(ugenfd)ein ju nehmen, worauf bie ©deuten nebß ber zahlreich
Verfammelten übrigen SJlenge von ^Bürgern unb Einwohnern unb 
ben Sefang anßimmten:

©anf, g-rtcbrtd) SStlfreluv 
© i r, 

feiger ©an! ßrömet ©ir
2luS unfrer SBruß.

Haß uné fo hoch beglücft, 
Sßie’S unfer Herj entlüft, 
Snäbig auf unS geblicft, 

©rum ©an! fei ©ir.

^Bewohnern ber Umgegenb noch

©an!, frifd) unb rein unb hell( 
Sieicb ßetS, wie unfer Sluell 

2fn ©überflut!).
©o quillt er fpat unb früh, 
Sog unb Stacht ohne SRüß, 
SSerßegt im ferjen nie, 

HuiUt ewig neu.

£) wie viel ©egen fchon 
Sntßromte ©einem Scroll, 

©em höd)ßen £lueH.
©ei lang noch unfer Hort, 
©ann quillt an jebem Sri, 
©ein ©egen fort unb fort.

Heil, Äöntg, ©ir!

2llle unfere SSünfche unb Hoffnungen waren auf biefe 2trt in bie fchönße Erfüllung gegangen 
unb je höher fonad) bie ^reube über ben bulbvollen Königlichen SSefud) unferer Sluelle gewefen 
war, beßo mehr mußte ße bei bem halb baraufam 22. Suni einfallenben nädjßen SaßreS = SBrun* 
nenfeße nod) nadßlingen, weshalb bet Siector ber Knabenbürgerfcßule, Herr Otto, ber nach 
bem beßebenben Sßedjfel bießmal bie Siebe ju hülfen butte, jum Segenßanbe berfelben ben Se= 
banfen nahm: „SBie wir nun fort unb fort in ber Sluelle unfereS Königs JBilb fcbauen," welche 
Siebe in bem ßießgen Semeinnüßigen UnterßaltungSblatte, 1846, Sin 26 abgebrudt iß.

Einige Sage nach biefem geße unferer Erinnerung an bie fcßönen ^eßtage beS König!. 
fucßeS warb unS aud) ein l)öd)ß erfreuliches Seichen ber Erinnerung ,§r. Jl^ajcßat ju Sßeil, 
inbem jufolge beS alSbalb nach ber Siüdfeßr in bie Sießbenj an beS Herrn EabinetSratßS ErceHenj 
ertßeilten 2lllerhöcbßen SSefeßleS bie fo eben erß geprägte ©ovßo!leS = 9Hebaille bem @pmna= 
fialbirector jugefenbet würbe. Unb ba berfelbe wäßrenb ber ©ommerferien aud) bie Snfignien beS 
rotßen TlblerorbenS 4. Eiaffe empfing unb in felbiger Seit noch bie gleid) erfreuliche Siacßs 
ridjt erhielt, baß auf ?(ntrag unferer vorgefe^ten ÄBeßorben ©r. Ercellenj ber SJiinißer ber getßlicßeir, 
Unterrid)tS> unb SOiebicinal = Tlngelegenßeiten Herr ©icßßorn bem ^rorector Dr. JlmeiS ben 
Sitel eines fPro fe ff orS verließen habe, fo veranßaltete ber ©irector am erßen Sage nach ber Slücffeßr 
ber ©chüler auS ben ferien eine geierlid)feit, um Kollegen unb ©chüler bie neuen freubenreidjen 
Erfahrungen Königl. Hulb unb @nabe unb ebrenber TfuSjeichnungen von Seiten ber hoßen S3e= 
l)örben mitjutheilen unb bem fProrector Dr. 2fmeiS baS vom 14. Sult ausgefertigte patent über 
ben ißm verliehenen ^rofeffortitel auf feierltdie SBeife einjuhänbigen, unb forberte bann in ber 
Siebe Kollegen unb ©dmler ju gemeinfamer Sheilnahme an biefen frohen Erfahrungen unb cr= 
haltenen 2luSjeid)nungen auf, inbem 2UIe Sheil hätten an ben ^Bemühungen um verbienßlidjeS 
Sßirfen, Sheil an ber Ehre unb Tfnerfennung, bie ber 2fnßalt ju Sßeil geworben, Sheil an ben 
SSerpßichtungen ju erhöhter Shätigfeit, wie jum innigßen ©anf’e gegen Sott, gegen ^c. JÜajeßät 
bm Ueinig unb gegen unfere hohen vorgefaßten SSehörben. Sn æejug auf lettere haben wir vor= 
jüglid) nod) haS bei mehrmaligen gnäbigen ®efuchen geäußerte Sßohlwollen unb SSertrauen beS 
Herrn Oberprafibenten v. æonin banfbar ju rühmen, beßen freunblid)er gnäbiger SSermittelung 
wir fowohl bie Erlaubniß oben erwähnter ^Begrüßung unb Sinlabung ^>r, ^ajrßat unb bie hulh* 



— 6 —

md)e ©ewdhrung beå Ähmgl- SSefud)? ber ©uelle, alg aud) bte Hllergndbigfle Aufnahme unferer 
^ulbigungen, fo wie bie ehrenben Tlugjeichnungen vorjuglicb mit ju verbanden haben- 3« gleichem 
©anfe fühlen wir ung aber auch verpflichtet gegen unfete ndchflvorgefehte ®el)orbe, ben a gi ft r a t 
afg patron ber Hnflalt für bie SKunificenj, mit melder berfelbe- ung tn ben Stanb fefetc,. unfere 
geierlid)feiten ber gejiemenben SBürbe nid)t entbehren ju laffen.

3u ben genannten brei gefttagen tratennocl) bie gewol)nli'd)en ®(^uIfetetK(^feUenr nämll^b

1) ©ag Stiftun ggfeft am 25. ®af 1846',. beffen öffentlicher Siebe dlctu?' folgenber tvart
a) Spmpbonie in C dur von SKojart, 1 llbtheilung.
b) ©anf=©be an Sott, von bem frimaner ©buarb ^ed)t aug fallet
c) £ateinifd)e Siebe: De variis civitatmn- originibus et formisVOH bent frimaner @rnft 

©emme von l)ien.
d) ©eutfdie Siebe: æon bem Stubium ber æerebtfamfeit bel ben @rted)en unb Siometn, von 

bem frimaner Slubolf\^)a un aug SJlerfeburg..
e) granjöfifche Sleber Alexandre le Grand et Buonaparte en Egypte, von bem frimaner 

Slubolf Älauer von hier-
f) æortrag beg (Subrector ^artrobtr Heber bie KbhdngFgteit beg geben? von meteorifchen 

ßinflüffen.
g) æertl)eilung ber von ber familie gutterotp für Sdjuler beg Spmnafmm? gegifteten gegate- 
h) .grømnug: ©eg Staube? eitle (Sorgen tc. von S. §apbn.

3wifd)en biefen von ben Primanern felbft gearbeiteten æortrdgen traten folgenbe Schüler mit 
©ed a mationen auf: ©buarb ^)ertwig,. Secimbanerr Sylla, parJouy.—-Ubolpl) Scholl 
met)er, ©ertianer: ©ie ©belfteine- — Äarl ^teife unb ®rn|T SRablttng, ©martaner: ©egenfei* 
ttgeg ©raminiren über bie Sefd)id)te Sofeph? in lateinifdjer Sprache. — ©manuel von ®enti= 
veg ni, ©uintaner: ©ag gåen von ælumenfaamen. — 2Bill)elm Sßepmar,. äug' ®affe 1 ber 
53ürgerfd)tile: Les enfants égarés. — ©mil ^Jfaff, au? ©lajfe ‘2: genjegahnimg. — SEilhelm 
penning, au? ©laffe 3: ©er SKutter Sl)at. ■— ^jeinrid) 3inf,. au? Claffe 4: Siegfrieb’? 
Schwert. — .Kart ^aun, au? Älaffe 5: 2ßie mein SSlümchen. blüht- — ©rnjl ©emme au? 
Glaffe 6; SJlari'e unb ihr gammaen. —

2) ©ie geier beg ©eburtgfageg ^r. ^Bttjtftat beg Äonfg?: am f5. ©ctober 1'846, bereit 
öffenttidjer Siebe--Heftig folgenber war:

a) Choral unb ^falin: Äommet berju, laffet ung bem ^terrn frol)loden ic., comp. von ®rell.
b) ©ebet für ben Äönfgr«©er 61. fßfalm, im bebrdifdjen Srunbterte unb in ber beutfdjen 

Ueberfebung £utl)erg: Secunbaner ©rff aug Äörner.
c) Scene au? ©elavtgne’g SSragöbie: Les vépres Siciliennes. Act ITI. Scene Vr ^erfonett 

beg Sefprdch?: Roger de Montfort, ®ouverneur von Sicilien, Jean de Procida, Sieb 
lianifcher ©bler, Loredan, fein Sobnr ©er Primaner Hugu(l gorenh von hier, unb bie 
Secunbaner: ©eorg Xngelrobt von hier, unb 2Bill)elm Älauer von hier.

d) Stelle au? Cicero^ Siebe pro lege Manilia, Cap, XXI. lateinifch unb beutfeh: frimaner 
Jlbolf Sd; reib er attg SJhamgbrücf.
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e) ©cen'e aug SopboWeg Sragobie Æomg ©eblpug: dialog zwifdjen ^reon unb ©ebipug, 
griedjifd) imb beutfd): frimaner Abolf ®edjerer -von bier unb ©tto .§led nug ©brna.

f) Allgemeiner Khorgefang: Jpeil ©ir tin ©iegerfranz te.
3wifd)en biefen æortrdgen beclaniirten noch: ®uftav Kng ell)art., Tertianer: ©telle aug 

Ovid. Metamorph. V. .385 sqq. ©er Staub ber giroferpina., lateinifd) unb beutfd?. — ®uibo 
S op f, ©uartaner: ©angegluff. — Jtarl Siatljgeber unbæerngarbt æ rebel, ©uintaner; §ran« 
jöftfcher ©ialog über ben SERutb jwifchen æater unb ©ohm — (Sottfrieb 31 ed> en ba d) aug Klaffe 
1 ber æurgerfd)ule: ©er 16. ©ctober 1813. — Auguft ©chafer., aug Klaffe 2; ©em Könige.— 
S^eobor SIharbt aug daffe 3: ©er SBeinftoÆ. — dtarl gangenljagen, aug daffe 4: 
©er ©djiffgcapitdn. — .Suliug iRöttig aug daffe 5: Krnfelieb.— Diubolf ©truenfee, aug 
daffe 6: ©ie ÄnabenjeiL —

3) ©t e Abitur: enten-@ntlaffunggfeierlid)feit $u ©(tern 1846, xn welcher Whelm 
©hineineberg eine franjbftfche, unb Sheobor Kpgel eine lateinifdje Siebe hielt, welche ber ^ri- 
mug ber ©ableibenben Abolpt) © a cf? f e mit einer lateinifchen beantwortete, worauf ber ©irector 
nod) in æejug auf bie SSergdltniffe eineg Seben beleljrenbe unb ermunternbe SSorte ju ihnen fprach.

4) ©ie fBorbereitungen ber ©djiiler $ur zweimaligen firdffid;en §eier beg heiligen Abenb= 
tn ahl§ am JBugtage unb am Sieformationgfeffe.

Aud) erfreuten wir ung noch jweier werden -SBefuche nug ^agbeburg, juerff beg £errn 
9fegierunggratl)g Auguff © d)u lj, welcher tm Suli zu naßerer SJefpredmng beg @tatg unfereg 
dpmnaffumg mit bem ^)atronatg^€ommtffanug unb ©irector mehrere Konferenzen :^telt^ fobann 
begff)rovinjialfd)ulratl)eg, ^errn Dr. g djaub, welcher auf feiner ®eftbdftgreife*ju ben Abiturienten« 
Prüfungen im ©eptember einen Sag l)ier verwetlenb ben ßectionen verfdffebener Klaffen d>eiwol)ufef 
weil bie alllffet beabffchtigte Prüfung wieber aufgehoben worben war.

II. £\'Oruerfuffnit<v
SBir freuen ung berichten ju Tonnen, bag ber bem ©ubrector £arfrobt ju feiner Ättr be= 

willigte Urlaub ben gliuflieben Erfolg gehabt bot, bag er ju ©(lern 1846 bereitg bie prüfte feiner 
gectionen, unb von 9Jlid)ael an bag ganje $)enfum wieber übernehmen fonnte. ©ie bierburd) wieber 
nötbig geworbene anbere SSertheilung ber gectionen 1,(1 aug nadffolgeriber Angabe ber vollenbeten 
gehrpenfa erkennbar.

A) SSoKenöctc ße^tfjcnfa.
Sßrtma. daffenorbinariug: ©irector Dr. ^autt.

1) ©pradjen: n) ^ebraifd): 2 ©t. auggewdblte ^)falmen, ffatafifd), bag 2. ®ttd) bet 
Könige, curforifcb, gormenlebre unb ©pntar nach Sefeniug, verb, von Siöbiger, mit SSergleicbung 
Kwalbg. Schriftliche Ue'bungen im Atialpfiren in lat. ©prad)e unb im Ueberfeben aug bem 
beutfeben ing hebräifche: Konrector Dr. Wblberg. — b) Sriecb'ifd): 2 ©t. Sophoclis 
Oedip. Tyr. et Colon, ©irector Dr. ^aun. — 1 St. drammatif; Hebungen in ber^rie^ 
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fd)ett SSerfiftcation, Ertemporalien, Grercitien, tyeilå in Ueberfegungen aug giviuå,. tbeilå in-griedjf® 
fchen Jlrgumenten auå Sopbocl. Oedip. Tyr. u. Electra unb Hesiod. Opp. beftebenb.- 3' 
Sectfire, tbeilå öffentlich ftatarifcb unb curforifcb, tbeilå SRevifion ber Privatlectüre: Herodot. VI» 
U. Vil. 18 3teben beå £)emoflt)ene3, Euripid. Hecuba, Orest., Medea, Hippolytos : P r Os 
feffor Dr. 2lmeiå, — ej gateinifd): 2 St. Cicero de officiis. Cic. orat. Philipp. II. 
2 St. Horat. Od. I., Sat. et epist. select. — 2 St. Stilübungen in freien 2luffdgen: Dis 
rector Dr. £aun. — 2 St. Grercitien, grö^tcntbeilå auå SQdgelébad), Extemporalien, metrifdje 
SSerfudje unb £>i3putation§übungen, abtvecbfelnb über S£t)efen unb über einzelne 2lbfd)nitte aug 
ben ölten Glaffifern: Profeffor Dr, Slmeiå. — d) ©eutfcb: 2 St. Stilübung,en in freien 
Jluffägen unb freiem SSortrage; Grfldrung von Glaffifern: director Dr. J^aun. — e) granjo® 
fifdyt 2 St.. Sbeler Unb «Rolte. 3. Theil. Bernardin de St. Pierre. Deséze. Ségtir 1’ainé» 
Boissy d’Anglas. Constant, t^eilg ftatarifd) mit franz- Erläuterung, t^eilg curforifd). SBieberbo® 
lung ber ©rammatif in franj. Sprache. Etymologien unb Synonymen. Ererciticn, Extempo® 
talien unb Uebung im Erjagten in franjofiftyer Sprache: Dr. SBeiganb. —

2) SB i ffe n f d> a f t e n: a) æeligionålehre 2 St. (combmirt mit Secunba). Gntivüfe» 
lung ber tyrißlidjen ©laubenå® unb Sittenlehre auå bem SEefen beå Äirtyenjabreå unb @efd)id)te 
ber chriftlttyen Äirche nach biefem ©eficbtåpunfte: director Dr. £aun. — b) Pla t h em a tif: 
2 St. 2(ritbmetif: æeflimmte Sleicbungen beå 2. ©rabeå mit einer unb mehreren Unbefann® 
ten; unbeftimmte ®teid)imgen’beå 1. unb 2. ®rabeå; Progreffionen nnb 8?eil)en. 2 St. Seo« 
me trie: Ebene Trigonometrie; fdjwierige Säge auå ber planimetric, nebft ^Repetition ber Ste® 
reometrie; monatlich jmei ftyriftlitye Arbeiten: Subrector ^artrobt. — c) Pbyfif: 2 St. 
SDlecbanif; ba§ 2Bicbtigfle auå ber Gbemie; $Dptif: Sub rector ^artrobt. — d) ©eftyicbte 
unb ®eographie: 2 St. 2)ie neuereSeftyityte von 1492 big 1660 nebft ben barauf bezüglichen 
Tlbfchnitten ber ©eographie, nad) Scbmibtå Srunbriy. SBieberhoIung einzelner Perioben auå ber 
alten Sefchichte: Profeffor Dr.2lmeiå. — e) Seftyidjte ber«Rational®giteratur: 1 St. 
Sion ber ^Reformation biå in bie neuefie ^eit, nach Pifdjonå geitfaben: director Dr.-^aun. — 
f) p h i I o f op h i f d) e Propäbeutif: 1 St. Empiriftye Pfytyologie unb Sogif nach 33ed: 
director Dr. ^>aun. —

3) gertigfeiten: Seidenen: 2 St. combinirt mit Secunba, Äöpfe, ßanbftyaften, gis 
guren= unb Thierzeithnungen, in genauer Jluåfuhrung mit SSleiflift, Äreibe,. Tuftye:- Seichen® 
leaver Sohn»

(Sccutiba. Glaffenorbinariuå Prorector Profeffor Dr. 21 me iå.

f) Sprachen: a) ^ebräifch: 2 St. gormenlegre naty Sefeniuå mit fchriftlichengleylonå® 
unb 21natyfir=llebungen; Sectüre in Sefeniuå fiefebutye, verb, von be SBette: Gonrector Dr. 
gRühlüerg. — b) S ri e tyt febr 2 St. 2lnfangå mit ben notyigen Einleitungen ftatarifd), bann 
CUrfotifd): Hom Odyss.; Iliad. X—XV. 2 St. Herodot. III—VII. Profeffor Dr. 2(meiå. 
— 2 Sf. ©rammatif nad) SRo|t, unb Stilübungen:■ Gonrecror Dr. Piüblberg. — c) gateb 
nifd>: 3 St. Srammatif, Erercitien, Ertemporalien unb merriftye Hebungen5 St. Scctfire 
3 St. ftatarifd) Sallust. Catil. u. Cic. oratt. I—IV in Catilin. Justin, lib. 38biåEnbe. Liv. 
I—IV. unb Stevifion ber Privntlecture in Virg. Aen. u, Eclog.: Profeffor Dr. Jlmeiå. — 
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2 St. Virg. Aen. VI—VII patan, IV — V curfcrifcp: Sonrectør Dr. 5D?uI>Iberg. — 
d) Reutfcb: 2 St. Stilübungen in freien 2(uffdpen, im æortrage; Sectüre aug Scpider; ^cetif 
nach finter: gonrector Dr. SRühlberg. — e) §ranjcfifcp: 2 St. Sbeler unbStolte, l.Speil« 
Patru, Boursault et Babet. Marmontel. Du Paty. Montaigne. Rochefaucault. Mad. de 
Sévigné. La Bruyére. St. Evremont. Fléchier. tE). patar., ti), curfor. niit fd)riftlid)en lieber« 
fepungengübungen. SrammatiE nad) ^irjel gap. 5—17 mit' wodjentl. genfeil aug ben Aufgaben, 
©ttemporalien. PJtemoriren con Sallictémen. Sprechübungen: Dr. SBeiganb. —

2) 5B i f f en f eb a f t e n: a) Stel tgi ong lep r e 2 St. combin. mit ^)rima. b) SØlaf&ema« 
ti E: 2 St. 21 ri tpme t i E: ©leidningen beg 1. u. 2. Srabeå mit einer unb mehreren Unbekannten; 
Logarithmen unb 2lnrøenbung berfelben. 2 St. Se o metric: æon ber ‘tlepnlicpEeit unb Sleicppeit 
ber figuren; Stereometrie. SOtonatlid) 2 fd)riftlid)e häusliche 2£rbeifon unb 1 Grtemporale in ber 
Schule: Subrector ^jartrobt. c) Abpfif 1 St. wie tn ^rima. Rerfelbe. — dj Sefcpichte: 
3 St. Tlfiatifdie, grieepifehe, macebonifcbe Sefcbidite nebp Seograppie beg Sdjauplapeg bet SSege« 
benpeiten, nacp ScpmibtS Srunbrip: gonrector Dr. 9Jtüplberg.

3) § ertigE eiten: 3*icpnen: 2 St. mit optima combinirf.

Tertia. Glaffen=£>rbinariug : Subconrector Ste f e.

1) Sprachen: a) Sriecpifcp: 2 ,St. Xenoph, Anab. Ill—VI. 2 St. Homer. Odyss. 
V—VII patarifep, XIII—XX.curforifd). 2 St. SrammatiE nad) Stop, ©rercitien unb profobifdje 
Uebungen: gollaborator æierwirtp. — b) Sateinifdj: 2 St. Caesar, bell. gall. V—VII 
patar., bell. civ. Il—HI curfor. 2 St. Ovid. Metam. II—III "patar., XII —XV ti. IV—V 
curfor. 2 St. SrammatiE nacp Sumpt, mit profobifdjen Uebungen. — 3 St. Grercitien unb Gp 
temporalien: Subconrector Stede. — c) granjofifep: 2 St. Pierre le grand, par 
Voltaire, Chap. IV—X mit fcpriftlicpen Ueberfepunggubungen. SrammatiE nacp Jg)tr;el. Cap. 
V—IX mit wöcpentl. $)enfcn aug ben Aufgaben. Grtemporalien. SRemortren ber æocabeln: 
Dr. SSeiganb. — d) Reutfep: Stilübungen in freien Ttuffdpen, æer&ubungen, Grfldrung non 
Sebidpen. Reclamation unb Uebungen im Grjdplen übet piporifd) wichtige ^erfonen unb Greig« 
nipe: Subconrector Stede.

2) SBiffenfd)aften: a) Steligionålepre: Grlduterung ven Serrennerg Seitfaben. Gr« 
fidrung evangelifdjer tlbfcpnitte unb alttepamentlicper ^auptPeden: Pastor extraordinär. Sauer« 
brep. — b) SRatpematiE: 1 St. 21ri11)metiE: Äurje Sßieberpolung beg Gurfug in Sluarfa. 
Sluabrat« unb ÄubiEjaplen«33ilbung unb SButjelaugjiepung. æon ben ^otenjen mit ganjen Grpo* 
nenten. Gleichungen beg 1. Srabeg. 2 St. Semetrie: gongruenj unb Sleichheit ber figuren; 
SBeredmung beg §ldcheninbaltg ber grablinigen gigttren. Rag 2. unb 3. iæucp ©uflib’g. 2luflo= 
fung non Aufgaben auf aritbmetifehem unb geometrifehem SBege, mit wo^entl. pdugl. Jlrbeiten: 
Subconrector Dr. Rilling. — c) Staturbefchreibung: 2 St. æotamf. Rarpellung 
ber einzelnen Speile ber ^pan^en; bann augfüprfidje æefepretbung ber bet ung wilbroacpfenben 
^Panjen nad) natinlidjen gamilien: Subconr. Dr. Riding. — d) Sefcpicpte beg Tllter- 
tpumg, befonberg bet ©riechen unb Sterner, unb Seograppie beg Scpauplapeg, 3 St. Sollab. 
æierwirtp. —

2
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3) gertigEeiten: a) Setebnen: 2 St. Äbrperglieber, ßanbfc^aften, giguren* unb Shier* 
jeid)nungen, meip auf bem Sleißbrete mit æleipift, treibe unb Srnfcbe ffijjirt unb auSgefübrt: 
3 e i ch e n l e h r e r Sohn. b) Sefang: 1 St. jwei« unb breipimmige ©joräle, Atrien unb Sieber: 
Plufifbirector Sdperfelber.

läunrfet. ßlapenorbinariuS im S. Subconrector Dr. Dilling; im 25. Subrecfor § artro bt.

1) Spraeben: a) (Srtecbif^t 2 St. ©rammatiE nach Stop. 3 St. gesture in SacobS 
©ementarbud). 1- Surf. I. — 1 St. Srercitien unb ©temporalieit: Subconr. Stede.— b) Sa* 
teinifd): 3 St. Cornel. Nep. I. 2 St. Phaeelr. fabtil. 2 St. ©ercitien unb ©rtemporalien 
2 St. ©rammatiE neid) Putfdje: im S. Subconr. Dr. Dilling, im 25. Subr. ^artrobt. — 
c) Deutfd): Sd)riftlid)e 3Utffd^e; Declcimiren. ©rammatiE nach ©oljinger: genrer reie bei b) — 
d) granjofifcb: 2 St Sectüre in Siefens Sefebudie. Znefboten 1—40 mit fd)rift(id)en Heber* 
febungSübungen. ©rammatiE nach Drell bis ju ben unregelmäßigen SSerben ber 2. ßonjuga* 
tion. ©rercitien barauS- Schriftliche glerionSübungen. ©temporalien. SDlemoriren ber æoEabeln: 
Dr. 25ciganb.

2) SSiffenfd) a ften: a) St e(igionSlebre: 2 St. æiblifcbe Sefd)id)fe, Erläuterung beS 
gutberifeben ÄatecbiSmuS, Plemoriren von æibelpellen unb Äernliebern: Sm S. Past extraord. 
Sauerbrep; im,26. Su beonr. Stede. — b) PIa tbe ma tiE: 2 St. 21 ri tb metiE: 25ieberbolung 
bet gehre von ben Decimalbrüdjen; æilbung bet Duabratjablen, JluSjiebung ber Duabratmurjel 
au§ ganjen unb gebrochenen, fowie auS allgemeinen Sablen. Äettenbrüd)e. Sufammengefebte uub 
fdjroierigere Siedlungen beS bürgerlichen SebenS. Die 4 ©runboperationen ber æudtPabenrecbnung. 
§3on ben Proportionen allgemeiner SablenauSbrüde. 1 St. Seometrie: æon ben Linien, 2Sin= 
fein, Parallelen, ßongruenj unb ©leicbbeit ber Dreiede. æom SSierede unb Parallelogramme. 
Pptbagoraifcber Sel)rfa&. Seidjtere geometrifd)e Qlufgaben: Subconr. Dr. Dilling. — c) Pa* 
turbefebr eibung: 2 St. æefebreibung ber Dtgane beS thierifchen unb menfd)lid)en Körpers; 
allgemeine Ueberpd)t u. ©ntbeilung ber ganzen Sbienvelt; fpegielle æefepreibung ber Säugetiere: 
Subconr. Dr. Dilling. — d) Sefd)id)te: 2 St. Sm S. Deutfd)lanb unb Preußen. Sm 25. 
©eldmlte 'llpenS; ©eograpbie beS SdjauplafjeS ber æegebenbeiten. Hebungen im Äartenjeicbnen: 
Subconrector Stede unb Dr. SSeiganb.

3) gertigEeiten: a) Sei ebnen: 2 St. äbörperjetebnen. ScbattirteS unb auSgefübrteS 
Seidenen nach 23orlegeblättern: 3eicbenlebrer Sohn. - b) ©efang: 1 St. Smeiftimmige 
ßboräle, mebrßimmige Sieber auS ©fS £ieberfranj: Pl u f iE b i r e c t o r SbM'elber. — c) Scbbn* 
fd;reiben: 2 St. nad) æorfebriften von 2Seiß ic. Subconrector Siede.

Sninffl. ©affenorbin. im S. ßollabor. S3 i e nvi r tb; tm 25. Subconr. Dr. Dilling.
1) Sprachen: a) gateinifch: 3 St. ©rammatiE nach Putfcbe. gormenlebre unb] bie 

notbwenbigpen Siegeln ber Spntar mit Plemorireh ber ©enuSregeln unb .einfa^er Sd^e als Slot* 
malbeifpiele für bie Siegeln. 4 St. Seetüre in SacobS ©ementarbuebe. 3 St. münblicbe unb 
fcbriftliche UeberfeljungSübungen inS Sat. auS 2lugupS æorubungen: im S. ßollabor. æter* 
Wirth, im 25. Subconr. Dr. Dilling. — b) Deutfcb: 4 St. Sebre von ben Siebetbeilen unb ihrer 
glerion. 3erglieberung beS einfachen Sa^eS. Drtbogtapbifcbe Hebungen ; fd;riftlid;e 2luffä£e.



— 11 —

SRunbltcbeS Grublen imb ©eflamtren: GoIIab. æiermirtl). — c) granjöfifcb: 2 St. Stelle 
©rammatif bt§ jur 2. regelmäßigen Gonjugation. 2efe= unb Ueberfe|ung§ubungen mit ^enwrirm 
ber æofabeln. Dr, Sßetganb.

2) SBi f f en feb a f ten: a) SieltgtonSlebre: 2 St. æibelfunbe. £3tbL Sefdjicbte beS X 
£. unb Seburt unb !3ugenbgefcbicbte Sefa. Gimibnng ber ^«upfaiufe beS ÄatecbiSmuS mit ®i= 
belfaiücben unb Äernliebern: im ®. Past, extraord. Sauerbtet); im Sö. Gø Hab. æiermirtb. 
b) Sie ebnen: 4 St gemeine Srücbe unb beren Tlnmenbung auf bie einfache unb jufammenge* 
fe^te $)roporfion§recbnung. Sectmalbrncbe. betten», @efellfcbaftS=, æermifcbungSrecbmmg mit fielen 
baulichen Aufgaben. Subconr. Dr. Silling. — c) 9iatur b efcl)r e ibung: 2 St.Siatmlebre 
unb Siaturbefdneibung nacb Nicolai mit æenubung von ©olbfufj natmbiflorilfacm Xlad jur Xi* 
febauung: Gonrector Dr. SKüfaberg. — d) Sefcbicbte in biograpbifdKm Character, mit befon* 
berå 5Bicbtigem au§ ber beutfeben unb preufafeben Sefcbicbte. Seograpbte nacb Selten. 2111* 
gemeine Umriffe, Guropa; befonberö Seutfcblanb unb breiigen. Gonrector Dr. SJiublberg.

3) gertigfeiten: a) Setebnen: 2 St. Jtorperjetcbnenr nach ^Jeter Scfanibt, in Umriffen 
unb febattirt. Setebnen nacb SSorlegeblättern : 3etcbenlebrer Sohn. — b) Sefang: 2 St. Gr« 
fldrung ber mufifalifdjen SBanbtafeln von ^aitjinger unb Sagner, jmeifammige Gbordle unb 2lrien 
aus Grfå ßieberfranj: fUtuf if bi rector 3,l)ierfclber.— c) Sd)6nfd)teiben: 2 St. nach §3or= 
fünften von 2ßeiß ic.: Subconr. Siede.

<) Sie in ben freien Sfuffä^cit bearbeiteten Bemata waren folgenbe:
I. Rhemata für bie lateinifd)en Xbeiten: Prima: 1) De fatis, moribus et rebus 

gestis Aeneae, Anchisis filii. 2) De variis veterum civitatiim originibus et formis, 
3) Cur notissimis illis versus Ovidiani (ex Ponto III, 4, 79) verbis: „Ut desint vires, 
tarnen est laudanda voluntas“ etiam Q. Sertorii consilia de re publica restituenda 
laudari mereantur. 4) Cicero (de orat II, 133 dicit: Athenis optirno cuique accidere 
solitum esse, ut in exilium mitteretur. Causae igitur bujus rei ita exquirantur, ut 
eommoda et rei publicae et ipsis viris, quibus id accidere solebat, inde nata pateant. 
5) De Laji et Jocastae gravissimis facinoribus et fatis asperriinis. 6) Cur, quod in 
Uoratii carminibus primum legitur primi libri carmen , carminis dedicatorii partes 
digue sustinere non possit; qua conditione tamen idem caetera carmina aptissimo con- 
silio et Sensu vere poetico praefari videatur. 7) Num de Cn. Pompejo recte judica- 
verit Cicero illis verbis, quae ab ipso laudata legimus in orat. Philipp. Il, 10: ,,Uti- 
nam , Cnei Pompei, cum C. Caesare societatem aut numquam coisses, aut numquam 
diremisses! Fuit alterum gravitatis , alterum prudentiae tuae. 8) De certaminibus in 
arte sagittandi ab Homero (Iliad. XXIII. 850—883) naturae convenienter et simpliciter, 
a Virgilio (Aen. V, 485—548) artificiasins et mirabilius descriptis.

Seen nd a: 1) Livio duce panels exponantur res ab An co Martio gestae 2) Cam- 
bysis expeditio in Aegyptum suscepta enarretur secundum Herod, lib. III. 3) Expo- 
natur duce Ovidio (Metam. lib. Xlll.), quibus argumentis Ajax et Ulysses deAchillis 
arnris certaverint. 4) Quibus argumentis Cicero Dejotarum regem defendit ? 5) Enar- 

2*
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råtur expeditio a Cyro minore contra Artaxerxem fratrem suscepta, 6) Nexus eonim, 
quae Virgilii Aeneide continentur, declarandus.

II. Phemata für bie beutfd)en Zrbeiten. 1) 2Ba§ meint ©cero bamit, wenn
tr (de orat. II, 9) bie ©efchtd)te eine magistra vitae nennt? 2) Ueber bag Stubinm ber ®e* 
rebtfamfeit bei ben ©riedjen unb Siomern. 3) Sftan nennt bie furcht eine Skutter von vielem 
Suten. @g werbe bie UEahrheit biefer ^Behauptung bewufen unb ber SBerth btéfer Selobtmg ber 
•§urd)t feftgefiellL 4) 2ßag nüßt eg, bie ©egenwatt alg eine Pachter ber SSergangenljeit unb alg 
cine gutter ber ßufunft ju betrachten? 5) Sßelche Urtbeile übet æirterthitm unb Ælofterwefen ge« 
(jen aug iljrer ©arfiellunggart in Schillerg „Witter Poggenburg" hervor? 6) æeurthetlung ber 
ßtceronianifchen Zeußerung (de offic. I, 22 unb 23) über bag SSerhältuiß beg 5Bertl)eg jwifchen 
Äriegg= unb Staatgmdnnern. 7) ©infamfeit unb Sefellfchaftlichfeit in ihrem medjelfeitigen ©in* 
fluffe auf bie richtige Sßürbtgung biefer ©egenfähe. 8) Zuf bie §rage, wie man fein eigener 
Sehrer werben fönne, antwortete ©emoßhenegr „SBenn man bag, wag man an Zubern mißbilligt, 
am meinen an fid) felbft mißbilligt." — SSeldje Zufflärung erhalt biefer Zugfprud) burch ben in 
Phaedr. fab. IV, 10? 9) SSag muß ung in bet Älopßocffc^en ©be „ber (Siglauf" gefallen, unb 
wag fann ung vielleicht nicht mehr gefallen ?

Secunba: 1) gufriebenheit unb SBefdjetbenheit in ihrem æerhdltniffe ju emanber. 2) 33er« 
theibigung beg wegen Schwc&ermorbeg verurtheilten fßubliug ^orastug burd) feinen SJater, nach 
Liv. I, 26. 3) Sbeengang in ber ,„©tode von Schiller." 4) lieber bie ©tiellen bet 3wietrad)t. 
5) Siebe beg Solon bei feiner ©efehgebung an bie Ztljener. 6) Schiföerung ber Stacht nach 
Virg. Aen. IV, 518—558. 8) ©er Sturm auf bem SJleere, nach Virg. Aen. V, 1—41. 
9) SSerluft ber griechifchen Unabhängigfeit nach ber Schlacht bei ßhäronea. 10) ZnnehmlichEeiten 
unb Unannehmlidjfeiten beg SEimerg, befonberg für Stubirenbe. 11) Sladjtheilige folgen beg Su= 
yug. 12) Sorgfalt bei bet Sßahl bet greunbe.

Pertia: 1) SÖSic finb wir recht banfbar gegen bie Znftalt, ber wir bie ©runblage unferer 
JBilbung JU verbauten haben? 2) ©in ®rief an bie ©Item über bie æetwenbung ber nächfien 
SPfingftferien. 3) Phaeton nach Ovid. Metam. lib. II, 1 ff. 4) ©ie SOiadjt beg ©ewiffeng, 
bargeßellt an einem Seifpiele. 5) ©ie ©ermanen. (Stach einem SDlußet gearbeitet). 6) SEelchen 
Einfluß hat ber ^janbel auf bie æilbung beg menfd)lid)en Sefd/lechteg? 7) ©er greunb unb ber 
©djmetchler. (Siad) gegebener ©igpofition). 8) ©ag Sehen gleicht einer Steife. 9) Summarifcher 
Inhalt beg 6. SuchS von ©ifarg gallifdjem Kriege. 10) 2ßag bebarf ber SJlenfd), um glüdlich 
ju fein? 11) Staub ber ^roferpina, nach Ovid. Metam. V, 340—571. 12) ©ie Söieberfeht 
beg grühling».

3u ber 31eBena(>tljctIitn<j für ®ettttnar = llnferrtcbf gehörten überhaupt vier 
Spüler, ndmlid) 1 in ^rima, 2 in Secunba, 1 in Pertia, bie im Spmnafto nur an ben 16 
Stunben ©heil nahmen, in benen beutfche unb franjöfifche Sprache, Steligionslehre, SJlathematif unb 
^hbP, Sefd)ichte unb Seographie gelehrt unb bag ßeidjnen geübt wirb, außerbem aber von bem 
J^auptlehrer für ben Seminar = Unterricht, £errn fPaßor SBarlöfiug Unterrid)t in SMigionglehre 
(nach Sidel), biblifcher Sefcbichte, æibelfunbe unb ©rtlärung, allgemeiner unb befonberey SSiettjobife 
unb vom SWufifbirector Ph i f * I $ * * i”1 ©eneralbaß, ©efrmg unb Srgrifpiel erhielten.
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E) ©te glnttttafttfcben llcButtgcn würben jwar ju Anfang ber sündigen Sett burd} 
ba§ auf bem Turnplaße tjeruorgetretene pvhe Sgnchtwager eine Stiftung gepinbert, inbem ge nur 
jum Wil, foweit eg mit ben tragbaren ©erdthfcbaften fiep machen lieg, auf bem baju bewilligten 
Scpühenberge begonnen werben tonnten; eg war aber auch nachher bet Sßieberbejiepung beg Turnpla« 
peg, fo wie im SBinterlocale leiber nicht möglich, bie frühere lebenbige Wilnahme für fte jurütfjufüpren.

E) Sie SlrBeitötage finb in ber feggegellten Siegel nebg ber ©octrffun&e ber 
Schüler fortgefept worben.

III. S$erotbnnitgctt unk ®rlafFe &ct vorcjefc^fen SMjürben.
A) SSon S. ^)od)Iöblid)en g)rovinjial=®d)ul=Jtollegto:

1) Slacpricht über bie fieprcurfe für SBilbung non Turnlehrern in SBerlin. SJtagbeburg, 
ben 16. 9Jtdrj 1816.

2) SJlitipeilung beg 9Jtinifieriah6ircular=3tefcriptg, d. d. ®erlin, ben 28. Qlpril 18-16, über 
bie bei Einführung gried)ifd)er unb lateinifcher ®rammatifen geltenben ©runbfdpe, fo wie ®e- 
nehmigung ber ^Beibehaltung ber higher bet und eingeführt gewefenen ©rammatifen. 9Jiagbeburg, 
ben 14. ®ai 1846.

3) SJlittheilung ber SftinigeriabEirctilarSBerfügimg d. d. ^Berlin, 5. 5ft ai 1846 über 2ßie= 
berholung ber 9)laturitdtgprüfu n g, ndmlid) a) bag benjentgen ®pmnaftagen, bie ba$3eug= 
nig ber Steife nicpt erhalten haben, bie SBieberpolung ber Prüfung in jebem fpdtern Termine ju 
gegatten fei, fo lange fie Sdjüler beg ©pmnafiumg bleiben, ober bag ©umnafium jwar »erlagen, 
jebod) bie Univerfitdt nicht bejiepen. b) bag auch biejenigen, welche fid) burd) ^)rwatunterrid)t ober 
auf ausfdnbifcpen Spmnafien für bie ^Prüfung vorgebilbet haben, biefelbe meprerentale wiebel 
polen tonnen, fo lange fte bie Unwerfitdt nid)t belieben, vielmehr tpre fPrivatgubien ju genügenber 
SSorbilbung fortfepen. c) Sag biejenigen, welche mit bem Beugnige ber 91 td)trei fe bie Univer= 
gtdt bezogen haben unb bei ber philofcphifd)en gacultdt infcribirt worben ftnb, wdprenb ipreg Uni«’ 
verfitdtgbefucbeg bie SJtaturitdtgprüfung (nach §• 39) nur einmal, aber nid)t öfter wieberpolen 
fönnen. d) Sag KUe, welche bie Unwerfitdt beziehen unb bei berfelben SSorlefungen hören, opne 
juvor fid) einer 91c a r u ri t d t g p r ü fu n g unterworfen ju haben, wenn fie fpdter fid) ein 
Sertgntg ber Steife erwerben wollen, nur jweimal, aber nicht öfter jur SRaturitdtgprüfung ju= 
gelogen werben. SBenn biefelben aber auf jene llrt bie Universität bezogen paben, weil fie eine 
Tlngellung im eigentlidjen gelehrten Staatd» unb Æirchenbienge nicht beabfichtigten, unb bocp nad)= 
per fid) biefe ®apn noch erögncn wollen, fo fönnen fie jur SJtaturitdtgprüfung nur mitSenehnri« 
gung beg Sliinigeriumg ber geigltcpen, Unterrid)tg= unb SUebicinal = Kngelegenpeiten jttgelagen 
werben, welche Settepmigung bann fowopl ber befregenben ^rüfuitg^Eommigion, afg auch fpdter 
hei bet immatriculation mit bem Beugnige ber Steife, womit fobann ber ^Beginn eineg acabemifchen 
SrienniumS, refp Sluabrienniuntg verfnüpft ig, vorgelegt werben mug. SRagbeburg, b 20. SJtai 1846.

4) Sag bie Thrmata ber freien lateinifcpen unb beutfchen 2luffd£e nun von allen ©pmnagen 
ber ?>rovinj in ben Sdjulprogrammen mitgetbeilt werben (ollen. SKagbeburg, b. 12. inni 1846.
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5) SRittheilung ber gebrutffen æefiimmungen a) übet bie Dirganifation unb ben SefdjåftS» 
gang bet Militär = examinations = eommiffionen für bie eintrittS« unb Officer Prüfungen, fo wie 
über bie Tlnforberungeir, welche fünftig im Sffijier« Sramen an bie ju ^rüfenben ju machen finb; 
b) für bie in §olge bet SSerorbnung vom 3. unb 4. gebruat 1844 auSjuführenbe Umgeftaltung 
ber ©ioifionsfcbulen. SJlagbeburg, ben 26. Suni 1816.

6) Qircutare übet bie Tlnorbnung einer befonberen ^rüfungScommiffion an febem 
Spmnafium jur Prüfung berjenigen Snldnber, welche entweber auf auswärtigen ßehran« 
flatten ober privatim ihren Unterricht empfangen haben unb ^Behufs ber ^Bewerbung um Tin« 
ftellung im öffentlichen ©ienfle jwar feines ®aturitdtSjeugniffeS, aber boch eines geugniffeS einer 
bieffeitigen hohem Sehranflalt bebürfen, fo wie baljer auch ber §elbmeffer, hinficljtlich beret 
Üierburch bie SSerfügung vom 24. 9Jlai*1824 aufgehoben wirb. TCuS bem beigegebenen Slegtement 
für fotche Prüfungen finb noch folgenbe fünfte ju veröffentlichen: a) bie eommiffion befiehl auS 
bem director ber Schulanflalt unb jwei Oberlehrern, (woju alibier in æorfcblag gebracht unb 
burch bie SSerfügung vom 16. Septbr. 1846 betätigt worben finb bie beiben Oberlehrer fPror. $)rofeffot 
Dr. TlmeiS unb (Subrector ^jartrobt). b) ^Diejenigen Sxaminanben, welche ein in lanb ifcheS Spm« 
naftum ober eine inlänbifcbe höhere ^Bürger« ober Stealfchule bcfucht haben, fönncn baS jum Sin« 
trifte in irgenb einen Sweig beS öffentlichen SienfleS erforberlidje Seugni^ auch nur bei ber j ent« 
gen ?Cnftalt, auf ber fte gebilbet worben, erwerben, unb bürfen beShalb bei feiner anbern Tlnflalt 
jur Prüfung jugelaffen werben, aufjer wenn fie ober ihre Tingehörigen injwffchen ihren SBohnott 
veränbert haben unb bie ßrlaubniß jur Sulaffung von bem Äönigt. ^rovinjial« Schul «.Kollegium 
befonberS ertheilt wirb, c) §ür bie Prüfung unb bie TluSfertigung beS SeugniffeS ift eine Seb.ül)t 
von vier Shalern ju erlegen. SDlagbeburg, ben 8. Tlpril 1846.

73 empfang beS für ben ^rorector Dr. TlmeiS ausgefertigten patents d. <1. æerlin, 
ben 14. Sult 1846 über ben von Sr. Srcellenj beS £errn æliniflerS ber gei|llid;en, Unterrichts« 
itnb 9)lebiciual = 2(ngelegenheiten ihm verliehenen £itel eines sprofefforS — jur geeigneten feierli« 
then Uebergabe an benfelben. SRagbebnrg, ben 21. Sult 1846.

83 Tlufgabe, für bie Äönigl. æibliofhef in Berlin ein æerjeidjni^ ber in ber «Bibliothef 
befinblichen 9)lanufcripte einjufenben. æerlin ben 4. Suit. SDlagbeburg, ben 17. Suit 1846.

9) §ür ben ^rogrammentaufch finb fünftig 280 Exemplare einjufenben. SDlagbeburg, ben 
24. ÜRovember 1846.

10) £ber«^rdfibial = SSerfügttng über bie 9?egulirung ber ^enfwnirungSart ber SpmnafiaU 
ßeljret in golge ber SSerorbnung vom 28. SKai 1846. (Sefehfammlung 1846 9lr. 214 ff.) 
SJlagbeburg, ben 15. December 1846.

11) empfohlen würbe: a3 tie Subfcription auf baS SBerl: „®ie Sefcljichtfchreiber bet 
beutfehen SSorjeit in beutfeher ^Bearbeitung tc. Berlin, bei æeffer. SDlagbeburg, ben 25. Tlpril 
1846. b) Dr. gebmannS IBoruffia, Sammlung beutfdjer Schichte auS bem Sebiete ber Schichte 
^reufenS. 2 «Banbe. Marienwerber, bei «Bauman. SJlagbeburg, ben 8. Suni 1846. c3 Sie 
vom anatomifchen Wer unb acabemifchen Äün|Uer Seopolb Füller ju «Berlin angefertigten W- 
belle bes menfchlichen SehirneS, beS TlugeS, beS SehörorganeS unb J^erjenS. ^Tagbeburg, ben 
3, October 1846.
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B) æon bem @enerat=®uperinfenbenten ^jerrn Dr. SftoHer.
Siunbfcbreiben (gebrucfteS) über eine AuSwabl evaitgelifdjer ^ird)enlieber jum AuSwenbiglernen 

in ben Schulen. SOiagbeburg, ben 20. SOtai 1846;
C) æon CL SBobllobl. 931 a g i ß r a t e alå patron ber Anßalt:

æon ben 64 tbeilS jur weitem Sericbterßattung, t^eilS auf eingereicbte Gingaben ergangenen 
Sufertigungen betrafen 6 baS Werperfonal, 12 bie æibliotbef, 5 baS Surmvefen, 3 bie æaultcb« 
feiten, 2 ben SectionSplan, 2 bie Gramina, 5 bie Scbulfeße, 3 bie (Stiftungen. 18 bie Sdjulgelb^ 
Qrlaße, 1 ben ^rogrammenbrucf, 1 bie ^atronatS^tuffu^conferenj, 4 ben (Scbulgelb = Ueberfd;uß« 
fonbS^l bie ^rdmienbuclter, 3 bie organifirte Stevaccination.

IV. Ikberfidjt i>cé (ü^mnaftum^
von £>ßern 1846 biS^ßern 184 7.

V) &er$ältntffe b c r & d)ü lcv.
1) Sabl ber ©cbüler.

£aS Spmnafium jäblt gegenwärtig 125 (Schiller, son benen 12 in ^rima, 22 in Secunba, 
24 tn Siertia, 34 in Etuarta, 33 in Quinta ßben.

2) Aufgenommen würben 42:
§ür Secunba 3: Siubolpb Serlacb, au§ «SoUftäbt. — Seorg Gbrißopb SEb^»» (Sacbfe, auS 

JtaiferSbagen. — Sbeobor Töpfer, auS Raufen.
gut Sfertia 3: Sußav griebrid) Aleranber Gngelbart, von bier. — Gari Si ecl)cn=

bad;, von bier. — Siubolpb »on S3 er fen, von bier.
gitrStuarta 14, unb ^war a) G i n b ei nt i f cb e 7: SBilbelmHermann æurfbarbt.—griebricb 

grobe. — Sottfrieb SBilljelm gitbr. — ^einrid) Gbnßopb Gari ^afenbein. —SSilbelin 
Sbeobor Dibbling. — Grnß Gbrißopb æod'erobt. — Sobann Gßrißopb æogler. — 
bj Auswärtige 7: Seorg SuliuS von Solbäder, aus Uffhofen. — SBilbelm Auguß 
Änauf, auS Sßinbingerobe. — griebrid) SBilbelm Auguft 8ted;enbad), aug Corner.— 
Gari Auguft Steinbarbt, au§ SBinbeberg. — Sbeobor Suibo Sopf, au§ Sangenfalja. — 
Sobnnn Gbriftopb ©nnber, au§ æielefelb. — SBolff v. SRarfcball, auS Altengottern. —.

gür Quinta 22, unb jwar a) @i nbeitnifcbe 19: Simon Auguß æicfel.—SJtorib iötagnui' 
æon. — griebricb ». æobungen. — Gruß ©ottfrieb ælanfenburg. — Sobann Sott« 
frieb ©emme. — Sobann Gari granfe. — Gari Sottfrieb grante. — £)§far Sräger. 
— Hermann ^elmSborf. — Selmar Äeferßetn. — Gari Äölle. — ^errman 9te= 
briet). — Gari Siatbgeber. — Gari Stöbling — Alwin Sdjmibt. — ^errmann Ste« 
tefelb. — Gari Sben. — SDtto SSSagener- — Gari Sobicf. — b) Auswärtige 
3: SeopoibunbSobanneSSDleumann, aus Slogan. — Sußav Seifartb, <tuS ^obenberge.

3) Abgegangen finb 23:
a} £>ßern 1846: Au§ $)rima nach beßanbener Abiturienten^rüfung auf bie Univerfität 2: 
Seorg Sbeobor griebricb »om gorßbaufe 5blef^/ 21 S«br ölt, evangelises 
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Gonfeffion. Gr »ar 87» Satyr auf Spulen (5 Satyr auf bem Stymnaftum ju Gifenadty r 37» 
Satyr auf bem tyieftgen) unb 27s Satyr in ^rima, unb ging mit bem Seugniffe ber Keife nad) 
§alle, um gtyeologie jü ftubiren.

SBiltyelm 2£uguft æerntyarb ©d)weineberg, von tyier, 18 Satyr alt, evangelifctyer Gon« 
feffion. Gr mar 9'/2 Satyr auf ber ©d;ule, unb 2 Satyr in $rima, unb ging mit bem Seugniffe 
ber Keife natty §alle, um bie Kectytgwiffenfctyaft ju ftubiren.

b) QJiidjad 1845: Semina rift aug ^)rima nad) beftanbener SBatylfätyigfeif^iitfung 1:
Sotyann 'llbolf £>elb, aug SHütyltyaufen, 21 Satyr alt, evangelifdjer Gonfeffion, ift 7 Satyr 

auf ber ©ctyule unb 2 Satyr in fPrima getreten. Gr erhielt in ber Prüfung am ÄonigG ^>aupt- 
feminar ju Erfurt baß SßatylfätyigfeitSjeugnifj unb würbe unter bie Glementar»Sctyulamtg« 
Ganbibaten aufgenommen.

c) Tluf eine anbere ©ctyule 5:
2lug ^rima 1: Gari £eo, aug ßangenfalja.
Hing Tertia 1 : Gari Keintyarbt, von tyier.
Tlud Quinta 3: Gugen v. § op f fgar t e n, von tyier. — Gari Sctymibt, von tyier. — Tluguft 

æicfel, von tyier. —
d) 3u einem anbern Berufe 14:

5luö $)rima 4: Gtyriflian Stifter, von tyier. — Tlbotyty Sanner, von tyier, — griebrtch £irt, 
aug Seebacty. — Gbuarb £ectyt, aug ßangenfalja. —

2£u3 Secunba 3: SRar v. ^>ovffgarten, aug SKülverftebt. —^einricty Äarmrobt, von 
tyier. — Styeobor SKeumann aug Slogan. —

2(uå Ser tia 5: Gbuarb Bieter, ah» Kübigergtyagen. — ^erbinanb Sctyeele, von tyier. —Tllbert 
v. tragen, aug SSolIenborn. — §riß Sobel, aug .Klein = SBargula. — Heinrich Sunfel= 
berg, aug Älofter Selle.

2lu§nuarta2: Kictyarb23iermann, aug Srogbobungen. — Komeo v. æentivegni, augæerlin.
e) S e ft o r b e n 1:

2luguft Kedjenbad), aug Corner, mar matyrenb ber Sommerferien in feiner ^eimatty erfranft 
unb erlag leiter bem heftigen Tlnfalle ber Hranftyeif. Gr ftarb ben 16 Tluguft 1846. 2lucb in 
ber furjen Seit, feit ber er von Aftern 1846 an unfer Sdnder gemefen mar, mar er un§ burd; 
feinen.§leig unb burcty fein gutes betragen fetyr lieb unb mertty geworben. Sn bem allgemeinen 
grütygebete wibmeten wir itym eine furje Sebactytnifjfeier r ba wir itym beim SJegrdbniffe in feiner 
^eimatty bag Seleit jur lebten Kutyeßätte nictyt tyatren geben fonnen.

D) ^ermetiritng ftcö Sehrapparafö,
Tilg ©cfchenfe für bie S cty ul b i bl i o t ty ef, Sctyiilerlefebibliottyef unb ben ptytyfr« 

talifttyen Upparat, für welctye wir hiermit unfern Sjanf abftatten, finb eingegangen:
1) S5on G. Äönigl. £otyen 9)1 in ift eriu m ber geiftl. ic. 'llngelegentyeiten: a) SermanienS 

SSolferflimmen, gefammelt von girmenid), 1—7 ^>eft, b) Dr. görftemann: Suttyerg ©enfmale, 
Korbtyaufen, 1846. c) Dr. görftemann: Suttyerg Sob unb æegrabnig. Korbtyaufen 1846. d) v. 
Sprunerg l)iftorifcty • geograptyifctyer Tltlag. 9. u. 10. Lieferung. (Sctylufj beS SSerfg.) e) Mon- 
hemü Catechismus, ed. Sack. Bonnae, 1847.
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2y æon £o$tobl- provincial.SdjuL^oIlegiumt: ©ie ©ermanen unb ©rieten, 
»on Äutt^an. 3 Jgjefte. Hannover. 1822.

3) æon. ®. 2ßol)llöbl. Plag i ft rate a) æaårelief in Sppå, 2t d) t H e §, nad) einer Statuette 
be§ Profeffor Sied gearbeitet non Suftav 2£bolf grub, au§ SKü^Ujaufens b) 3wet fleine æaåre* 
liefå in Spp§ unter ©lad, Sag unb SJladjt barflellenb. e) Porträt ^r; «HSafeftät bed Jtotiijjjl 
hon ^reuben, ffriobticg Xøilgelm IV., nad» bem ©emätbe. g. Ærug erd geftodjen von ©uftav 
Silberig in æedin 1847 (in Solbrabmen. unter ®la3— für ben grftfaal)..

4) æon J^errn Stabtratf) Sngelbart: ©te von ipm berauggegebene Disptrtatio inau- 
gnralis: Quae peregrinorum apud Germanos conditio et olim fuerit, et nunc sit. Ilalae. 
1841. (ßu beir Mnlhusinis),

5) æon £errn Saflor æ a r Ib f i u3: a) giebterd Ethologie' ber ©riedjen unb ber italifdien 
æolfer.. gjalle. 1823. — b) Sepbolbå griedj.. unb röm. SOeptpotogie. Seipjig. 1783.. (gür bie 
©dlM«lefebibliotbef.)

6)- æon bem ©pmnaftal’ßebrersSorfegium: a) Sdbnö Sat)rbüd)er für Philologie unb 
unb päbagogif. 15. Saljrgang. 1845.. ober 43.. 44.. 45. æanb. b), SaM 2trd)iü für Philologie 
aber 11. Supplemenrbanb in 3 §eften. 1845..

7) æon bem ©pmnafialbirector Di.. ^)aun: Cellarii notitia orbis antiqui; Lps. 170L 
11 Voll, in 4to.

8) æon ^)errn Prorector profeffor Dr. 2lmeiå: ©aå mit von ihm herausgegebene SBerft 
Poetae bucolici et didactici. Graece et lat. Paris, Didot. 1846. (©ie^ Söerf enthält näm* 
lid): a)Theocrit, Bion., Mosch., ed. Carol.. Am ei s. b) Nicandr., Oppian. etc. ed. Lehrs, 
e} Philae Jamb. de proprietate- animalium, ed. Lehrs et Dübner.}

9) æon £errn ^rofeffor Dr. 3 ipferin 9leufol)l in Ungarn : ©ie von i^tn (jerauågegebent 
®d>rift: ©ie æerfammlungen ungarifdjer Tterjte unb Staturforfdjer. 9ieufot)l 1846.

10) ' æon einem ®önner ber Ttnftalt: Sdjonmälber’d (Srinnerungen an @ried;enlanb.- SSrieg 
1838.- (gür bie SdjüIer.Sefebibliotbef.)

Il); æom £errir Suflijratb Steinbad) andrer: gotgenbe un§ fe^r wert^e programmet, 
a) M. Georg, Andr, Fabrieii, poetae laut; Caes., Gymnasiarchae Mulhus., Gymnasium 
ethicum, sen XV exercitationes ethicae; Mulhus. 1632 et 33.. b) IX Programmata 
M. Benjam. Gotti. Gerlaci, Gymn. Mulh. Rectoris, ann. 1732—1738. c) Duae dissertationes 
de Thomae Münzeri eloquentia inepta,. anet. M. Chr. Guil. Auerbach, Molhusino, Vi- 
temb. 1714,. d) De antiqua. sacerdotii dignitate dissertatio gratulatoria ad' Aug. Jeh-- 
niuni, auct. Chr. Antonio Fridericij Gymnasii Molhusini alumnor Molhusae,. 173L 
e} Hühner!. Consulis Molhus., carmen gratulator. ad M. Ang. Chr. Starckium, ArchiAiac.,. 
jubilaeum ministeriale quinquagenarium. a. 1780 celebrantem. (ßu ben Mnlhusinis).

12) æon ^errn Dr. med. ®öbel in ©anjig: Sine Sammlung son 22. Stüdcpen Sern? 
pein mit eingeroaepfenen Snfecten,, 23affertropfen u. bergl. (gür ben pbpfifalifcpen Apparat.)

13) æom Sertianer ©buarb æerntgau: a) 6ampe’§ Sammlung merfmürbiger Dteifebe* 
fd)reibungen, 2 SSbeile. b) Dr. ©oring§ ©efc^icVte vom Dritter von. æerlidjingen. Grfurt.- 
1840,. (gür bie. Scpüler^efebibliotlpef).

3
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Sie ©dniHnHtoflKf tff um 88 IBdnbe vermehrt worben, woju Aber, um einen vortbeil* 

haften Ulnfauf auä einer ©ücherauction ju benuhen, nod) ein ©rittffeil non her Einnahme beä 
funftigen Sahreg bat vorweggenommen werben muffen, weit bie Einnahme von 1846 baju nidø 
bmreidue,' inbem von ihrem Setrage von c. 104 S'blr. noch Wallungen and 1845 ju bericht-' 
gen gewefen waren. ©ie wichtigen ber im S- 1845 unb 46 angefchafften 2Berfe finb: Vergi- 
lius, cum expositione Servii. Bas. 1534. Paul §lemming§ geiØl. u. weltl. Poemata. Sena, 
1652. Douillet Sehrbud) ber Phpfif. ©raffg Sober jum hochbeutfd)en Spradjfdjafc. £cffter 
SKpthologie ber ©riedjen unb Stonier. 9?orfg Plpthologie aller SSölfer. Erfermanng Sehrbu^ ber 
3ieligionggefd)id)te. 21. v. £umbolbtg Äogmog. Platon. Opera, ed. Stallbaum. Pausanias, ed. 
Schubart et Walz., Ill Voll. Plutarchi Moralia, ed. Wyttenbach, V Tomi. ®eifg 
Soifer-- unb SSrltgefchicbte, 4 ædnbe. Sennemanné ©efdffchte ber pifflofophie, 11 ædnbe. 
Terentii Comoediae, ed. Lindenbiog. Frcf. 1623. Sßelderg Beine Schriften jur gr. Literatur* 
gefdffchte, 2 58be. Dtcttccfg SefdMte ber neuepen Seit, æbttigerg fleine Schriften, 3 ædnbe. 
ßicero’g ^ilofi'pbifcbe Schriften, von Älo$, 2 Siljle Athenaei Deipnosoph., ed. Sclnveighäuser, 
XIV Tomi. Fabricii Biblioth. gr., ed. Harles. X Tomi, Plaßmann: bie gotl)ifd)e ’HuSle* 
gung beg Evangelium^ Sopanneg. Wffmarinä ©enfmdler beutfdxr Sprache unb £it. Ast Le
xicon Platon. II Voll. SopbofleS, von ©onner, Eufipibeå, von ©onner. Euripides resti- 
tutas, ed Hartung. Herodot., ed. Schulz. Menandri et Philemon, reliquiae, ed. Mei
neke. Äantg Söerfe, perauggegeb. von £artenøein, 10 ædnbe. EUenbtg Sefchidjte beg @pm* 
nafiumg ju ©iSleben. ®urmet0er§ Entomologie., 2 æanbe. Sellerg pifflofoplffe ber ©rieten, 
3 Thomas Magister, ed. Jacobitz. Hephaestionis enchiridion, ed. Gaisford,
Herodot., ed. Dindorf. Äapp ppilof. unb vergleichenbe allgem. Erbfunbe, 2 ®be. — unb bie 
Sortfeßungen von ©ehlerg phhßM SBörterbucb. æecferg rbm. 2llterthümer. ©ün^er ^>oraj. 
ÄlemmS Äu(turgefd)id;te ber «DJenf^eit. Sapnä Sahrbücher. SRufeum beg Slpein. SSeßphäl. 
Scpulmannervereing.

2ln Programmen erhielt bie æiMiotpef burcp ben Programmentaufcp 223 StuÆ alå ®e=> 
fammtjapl ber 6 Sieferungen.

girr ben m athematifd) = pbpfifalifd)en Apparat würbe angefd;afft: ein menfdjlicheg 
SMet. b) eine £uff0ein--Sammlung. cj Schlimmbachg 83eranfd)aultchunggfd)eibe für ben Stanb 
ber Erbe gegen bie Sonne, nebØ 2lnwetfung. d) Wlltngeré bewegliche £immelgfarte. — ©em bet 
§etrn SKechanifug Schief in Berlin beftellten großen Wfrofcop fehen wir jwar noch immer 
blog entgegen, getroffen ung aber beß, baff wirg in guten Rauben unb feiner äiollenbung immer 
naher fdireitenb wiffen unb aufferbem Srunb haben, ju vertrauen, baff, wag auf biefe 2lrt lange 
währt, and; wirflich in feiner 2lrt gut wirb.

©te. Sthitler = £efebibliothef hatte von ben Beiträgen ber Sdjüler eine Einnahme Von 
c. 49 æl)lr,/ unb von bem ©pmiiafiaL-Ilntbeile am æeibergewanbgelbe wieber bie Summe von 
17 SEhlr. 25 Sgr., unb iff baburd) um 112 SBänbe vermehrt-worben, ©ie widitigffen ber 1845 
unb 46 angefdiafftenSJücher finb: ^ouwalbgæud) für Jtinber, 3 ®be. dBopffocfg Sßerfe. Supple* 
mente ju Sdffllerg SBerfen. Sdffllerg IBriefwedjfel mit Söthe. feeren fleine hifforifdje Sdjriften^ 
®ötbe§Äunff unb Tllterthum. Sßeffenbergg fämmtl. ©ichtungen. Ärummacberg Sonntag, Elwifffeff, 
Äinberwelt. SDlenbelgfohng philof. SchMn u. Phäbon. æffoliere’g fämmtlicbe 2ßerfe. S£an Paul, 
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jjad Sd)önffe unb Sebiégenfte au§ feinen Schriften,. von Slitmfen, Steile.. SB'oUfd Hau§^a® 
beutfdjer 9)rofa. Sßoljfd Jpanbbucb ber æerebtfamfeit.. SSöttigerd ®efd)id)te ber ©eutfdjen.. dtan* 
negießer, ber beutfcbe Stebner. æombarbd SSorfcbule bed' acabem.. Stubiümd Änidpel. über. bie.- 
Slothwenbigfeit ber orator. Xudbilbung. 8?bm in Tlugufld- Safrbunbert; $$ergufon- Sefdjidjte.- ber 
röm. StepubliL Sillied ©efcbtcbfe von- 2llt--Sried)enlanb. SJteinerd Séfcb.. bed æerfalld ber Sit®1 
ten ber 9?ömer- Uj poet. SSßerfe. Stabenerd Schriften.- Jpallerd Sebicbte- Äleißd fammtE SBcrfe.. 
gtarfe’d Semdlbe aud bem bandle Beben. Sarve’d æerfucbe rc.- SSolfratbd Gbaratterißifen: ebler 
3Renfd)en. ^elb unb Gorvin illuflrirte Sseltgefcßicbte.. äBdßler, bie fcbönßen ^etbenfagen.. ®a<hd,. 
Hietfe’d, Scbmibtd,. ^ornungå unb Srierfd)ed beutfdjed Befebud). Gwalbd IBeifpiele beb- Sitten.. 
Skuringen unb ber ^>arj, 8 S3be. Solbfmitl)d Sefdiidüe ber ©riechen unb Stümer- Gbauberr 
griebtid) ber ©rope. 9?aufd>nif, SKarfcbaU SSörwdrtd.. SSagniß SMigionsleßre in SBeifpielen. 
Schuberts Spiegel ber Statur. J^offmannS Srjablungen, 20 ®dnbcben.. Stii-riij Sugenbfcbriften, 
unb Sugenbbibliotbef- Boffiud ©umafunb Bina-æibliotbef beutfcberGlafftfer, 9Ä5be.. Reinels Sefd).- 
bed preuß. Staated. SEeßnerd Sefdj.. ^reußend- SJlunbtd ©ötterwelt. Ben^ Sallerie' ber. unterir*- 
bifdjen, Scböpfungdwunber.. Benj Haushaltungen- ber SRenfchen unter allen Himmelsßridjen,. 5 Sh*- 
mit iUum.-^pfrn- Sporfcfil neues Helbenbud), §ortfehuug von Gbr.-V-SdmübS Sdjriften, u.. a. m.

©er bißorifcbe Bef everein für bad Spmmafium hatte-von 37’ SRitgliebern eine Gin»- 
nannte von- 37 Sblr. ©ie wicßtigften im Ssa^ve 1845 unb 46 angefdjafften -SSerfe ßnbr Scbloffetd’ 
@efd)id)te. bed 19.. Satørbunbertd.- ©ie Steifen bed æenejianerd SKarco $olo im 13. S<«^r^unbertr 
von Surf., ^aifer 3ofeph II. unb feine Seit, von Di. Gari 9täm§&orn; HeSe^ Beben, befdjrie^ 
ben von. Stofenfranj. Sefd)id)te TfnbreaS Hoferå, 2 Steile. Gbarafterjüge griebrid) ®5ill)elm 111., 
von Gplert. ©a&lmann^ franjofffdje Stevolution. ©ie Sefangenfdjaft auf St. Jelena, von; ®totu; 
tbolon.. 9)roufen in bem Sabre» 1806 unb 1807. æprbf, vom Harftvigi Sefcbicfte beS Gonfu* 
lateS unb ÆaiferreidtS,. von Sl)ier§. Stüdblüf auf bie milit u. polit. SS’erljältniffe ber Tllgérie, 
1840 u. 1841, von Staaéloff. Hilbebranb, als 5>apft Sregor Vll.,. unb fein ßeitalter, von Solj« 
æoigt. ?)ruh tjiftorifcbeS Safcbenbud). — 2Sir füllen unå ben SJlitgliebern für bie jum Sitnil fcbon- 

. vieljäl)rige SEbeilnabme banfbar verbunben; Se mehr aber auch ber liefen Befeverein leirenbe GoU 
lege, Gonrector Dr. 9)tül)Iberg, e§ ftdr ftetS angelegen fein läfR, ben SBünfdien; ber Sütirglfebec 
in SBejug. auf bie 2tu3mal)l ber gebiegenffen- unb intereffanteffen' unter- ben neuen- biftoriftben Sdjrif«- 
ten möglidjft $u genügen-, befto mehr fdljen mir gern fein æeflrebcn burd) immer größere $l)eit 
nähme belohnt; •

<7) Cerate, Stiftungen; ©efdjcnfe.
©ie-beftehenbem ß’egate , fomohl für bie geßrer, wie bad Gtjelfcbe unb Shonfche unb Sregor 

riuå-Begat,, als für bie Schul er,, wie bie Sdmhgelber, bad V. Hau^iufthe, baS Stephan*Sried; 
bad)=Helmsborffd>e, bad Butterothfcbe, fo wie bie 20 SEljlr. ju iP r dm re n.bechern jum £)fter--@ra« 
men würben: ju- gefegter Seit gejault unb ftiftungdgemdß vertheilt'.

53om S d) ml g e l b * U c b e r f ch uß fo n b d würben außer St emuneratronen' für bie 2ibhanbTung junt 
©ßerprogmmme 1846 unb für anbere SJteßrarbeiten, fowie Sratißcationen-für einzelne Btbrer, ju; 
Gnbe bed Sabred auch Sratificationen für fdmmtlid)e Bebrer, in verbaltnißmäßig größerem JBetragd 
an bie geringer, ©otirten, möglich.

3*
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gu SKid)<iel 1846 fanb bie gewöhnliche Prüfung aller; tSIaffen neb.fi Genfurerøertpeilung mur 
:»or bem SchuVßura.tor.ium unb £eprer»ßpllegium Statt.

gu ber offentligen ^Prüfung ju ©'pern b. g. werben bie Aufarbeitungen unb Scripta in 
ben »erpbiebenen Sprachen, fowie bie geidjnungen, Scpreibbitcher u. f. w<von allen glasen vor- 
.liegen. ©te Prüfung wirb in folgenber ®eife gehalten: 4

1) Sm ©pmnafium ©onnerftagf ben 25. SRdr^SBormittagf vonS—11 Upr sprtma unb 
Secünba, von II—13 Upr Sertia, 91ad)mittagf von 2—4 Uhr ß-ttarta unb ©.uinta.

grisna: Cicer. orat. Philipp. II: director Dr. ^jaun. — Demosth. oratt.: .^rorector 
.sprofeffor Dr. Ameif. — WlatpematiE: Subrector ^artrobt.

Secunba: Virgil. Aen, unb ^ebrdifd): .ßonrector Dr. SRuplberg. — granjöpfd): Dr. 
.SBeiganb.

Kertia: Xenoph. Anab. u. (Sefdpdpe: GoHab. æierwirtp. — ^ranjöpfcp: Dr. SBeiganb. 
ßuarta: SMigionflepre: Subconrector Siede. — Cornel. Nep.: Subconrector ^artrobt.
©.uinta: Sateinifcp unb SJedjnen: Subconrector Dr. ©Illing.
2) Sm SRebenfeminat ©onnerStagS, ben 25. 9Rdrj, 91ad)mittagS von 4 Upr an: @r= 

fldrung bef 91. SSiblifdje ®epbid)te. Äird)engefd)icpte: §aupt.lel}rer >])apor æarlopuf. — @e= 
neralbap unb ©rgelfpiel: SOlupibirector SJlperfelber.

gu biefen beiben Prüfungen am 25. SDIärj werben hiermit ganj- ergebenp eingelaben: ©er 
verehrlidje patron,-bieStabbSchuWSommiffion, bie Äönigl. SRilitär* unb (SiviD, fowie bie pdbti= 
[eben Sehorben, bie Herren Stabtüerorbneten, bie Herren @eipiid;en unb Septer ber Stabt unb 
bet SSorpdbte, bie Eltern unferer göglinge, unb alle (Sönner unb gteunbe bef Scpulwefenf.

©ie SSertpeilung ber -^rdmienbüdyer, ber ßenfuren, fowie bie SBerfepungberSchiller 
unb bie feierliche ©ntlaffung ber Abiturienten pnbet Sonnabenbf ben .27. SRdrj, JBor= 
mittags 10 Upr, nur bot bem Sfhubßuratorium unb £ebrer=ßollegium Statt,

.©er Sommmercutfuf beginnt ©onu er Stags ben 8. April.

gRüplpaufen, ben 20. 2Rdrj 1847.

l>re ^tvectot.



bet flatiftifdjcn æer^dltniffe ©VmiwftumS git SJlu^l^aufen im Sjtern: 1846 biå 1847

11. 2lHgemetncf SeOrpfan.
MMBØKpaTSB.

Unterrichte j ©tunbenja^l.
I ©e^enftänbe.

111. a) ^erOdltniffc her debitier

director Dr. £aun.
$)ror. ^rofeff. Dr. 2Cmei§, 

erfter ^erlebter.
ßonr. Dr. SJlftblberg, 

jmeiter £)bertebrer.
Subrector £ arttobt, 

britter Öberlcbrer.
Subconr. I Siede.
Subc. II Dr. © i lli n g.
Goüabor. ®ierwirtt).
Dr. SB e i g a n b, getjrer ber 

franj. Sprache.
SUufif bir. ^bierfelber.
Pastor extraord. Sauer* 

brep, interim. Steligi* 
onå = gdjrer.

getdjenlebret Sohn. 
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^>auptlcbter am Sieben* 
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©a nodj Staurn ba iff, teilen wit nad) bem 23eifpiele anberer ®t)mnapén biennial au$ noth 

bie Sertbeilung bet 5) rd mien bild) er im Sßer=®ramen 1846 mit.

sprimo: ^eobor SB aber: SfdjenburgS £onbbud) bet flafiifdjen Literatur.
Siubolf £aun: Jperrmanng gried)ifd)e Staat3altettl)iimer.
Stubolf Älauer: giebleré gried?ifd)e Sefcbicbte-

Secunba; TIugufi ßoren^: §iebler§ rbmifdje ®efd)id)te.
Tibolf 23 ed)erer: ^einidjen &()rbud)' bc§ lateinifd)en ©til^
2(bolf «Schreibet: ®fd)enburg§ 3?ebet£mfiei

JEertia: ßbuarb (Sorbagen: SSega ßognritbmen.
©ußav V. S tb i e r b r a n b t: Chrestomathia Ciceroniann^ ed. Friedemann’, 
Sottlieb SJietbfeffel (Seminarift): 23iblifd)e ^anbconcotbanj.

Äuarta: ^rtebrid) Dtto: Graders ad Pnrnassum.
Jibolf ©djonmeper: Scbulh lateimfdje ©bnon^mif,
Stöbert Äraufe r ßtuftuS SBbrterbud) jum forner.

Quinta: ®uffab- §offmeifter: ^EtiSfuS Slump.
‘tlbolf 23aber: Äotjlraufd) beutfdje ®efd)id)te.
2iugu(l Süleif ner: Sen^fd)’ pteu^ifdje &e^iå)te.



Das römische Kriegswesen
iw einer Uebersicht für; Schüler zur Unterstützung: der Schrift,steller-Lectüre;.

Vom Subconrector C. Recke».

Vorbemerkung;.

Die Lectiire' des Cäsar in Tertia scheint für die Bildungsstufe j auf welcher’ 
die Schüler dieser Classe' meist; zu stehen pflegen, desshalb besonders geeignet zu 
seih, weil sie dieselben gewissermassen erst in den historischen Stil einführt, indem 
die Mittheilungen, vorzüglich im gallischen Kriegej eigentlich noch mehr blosse 
Berichterstattungen,, "Erzählungen, Beschreibungen und anschauliche Schilderungen 
von Begebenheiten und Thaten sind, und der lateinische Stil daher sowohl in Hinsicht 
auf den lateinischen Ausdruck für die allgemeinsten Gegenstände des Lebens in seinen 
mannichfächsteu Bewegungen; als auch in Rücksicht'der. verschiedenartigsten Gedan- 
kenformen daran zur> Erläuterung, und Hebung, und; jede' Art der Satzweisen und 
Perioden' durch Entwickelung, zum; Verständniss gebracht; werden kann.' Wenn 
demnach äusser, der; stilistischen Darstellung: im" Allgemeinen bei der Erklärung 
hauptsächlich das léxicaliscbe- und grammatische Element ins; Auge gefasst werden 
musSj so darf, man doch auch das- eigentlich Geschichtliche und Sachliche keineswegs 
ganz: äusser Acht lassen , indem-gerade durch die Hinweisung, auf dieses die später 
immer; mehr nöthig; werdende Erfassung, des durch das sprachliche Verständniss zu 
gewinnendeni Inhalts und' Geistes der Schriftsteller am besten angebahnt'und vorbe
reitetwird? Damit aber durch' die Sacherklärung, nicht die daselbst noch vorherrschende 
sprachliche Rücksicht' zu: viel beeinträchtigt werde, schien es mir immer; zweckmässig, 
von Zeit zu Zeit' das Notlüge lieber, in einem Gesammtiiberblicke mitzutheilen, um 
Keim Vorkommen im, Einzelnen dann leichter, darauf1 hinweisen zu können; So ent
stand auch diese Zusammenstellung dessen,, was zums Verständniss des römischen

L
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Kriegswesen,? am nötlngsten zu sein schien. Die Mittheilung an dieser Stelle habe 
ich hei mir dadurch zu rechtfertigen gesucht, dass ich sie in der Form gab, in 
welcher ich auch glaubte, sie werde den «Schülern so zum Vorstudium für die Lecture 
römischer Schriftsteller im Allgemeinen dienen können. Da nämlich in diesen allen 
bei dem vorherrschend kriegerischen Charakter ihrer Geschichte das Kriegswesen 
vielfach berührt wird, so habe ich zwar alles Einzelne zu einer Hauptübersicht zu
sammengestellt, aber die Nachweisung der Stellen, auf denen die Angabe beruht, 
bloss auf den Cäsar beschränkt, damit sich jeder Schüler nach dieser Vorzeichnung 
es zu einer nützlichen und das Interesse an der Lecture erhöhenden Selbstbeschäf
tigung machen, könne, bei dem weitern Fortgange der öffentlichen und Privatlectüre 
anderer Schriftsteller sich selbst die vorkommenden einzelnen Falle an den betref
fenden Stellen nachzutragen.

1. Allgemeiner Bildungsgang des römischen Kriegswesens.

Die Geschichte der Bildungdes römischen Kfiegswesenslässtsich am einfachsten in 
drei Perioden theilen. Die erste uns wegen Mangels an hinreichenden Nachrichten 
nur theilweise bekannte Periode ist die der allmähligen Entwickelung. Es treten 
•darin besonders zwei Männer hervor: Romulus, der Begründer des römischen Mi- 
litairstaates, und Servius Tullius, welcher das Recht und die Pflicht in den 
Legionen zu dienen, auf die bemittelten ehrbaren Bürger beschränkte und deren 
Theilnahme am Kriege weislich nach der Grösse ihres Vermögens bestimmte. — In 
der zweiten Periode, welche mit der Belagerung von Vcji (406. vor Chr.) beginnt, 
kommt das römische Kriegswesen zu immer höherer Blüthe. Es zeichnen sich in 
derselben vorzugsweise aus: Camillus, welcher die bisher übliche phalanxartige 
Schlachtordnung abschafl'te und statt derselben die Stellung nach Manipein einführte; 
ferner Scipio der Aeltere mit dem Beinamen Africanus, der erste grossartige 
Feldherr der Römer; dann Marius, ein roher, aber erfahrener Krieger und tüch
tiger Heerführer: endlich Julius Cäsar, der grösste unter allen römischen Feld
herrn, welcher die Kriegskunst auf ihren Gipfel erhob. — Mit Cäsar schliesst diese 
Periode und es beginnt die dritte und letzte, die des allmähligen Verfalles, mit dem 
Kaiser Augustus, der zuerst stehende Truppen und Miethssoldaten hielt; eine Sitte, 
die unter den spätem Kaisern immer mehr überhand nahm, und endlich dem Staate 
den Untergang mit bereitete.

2. Verpflichtung zum Kriegsdienste.

Unter den ersten römischen Königen waren alle Bürger verpflichtet, dem Staate 
als Legionssoldaten zu dienen. Es galt aber der Kriegsdienst bis auf die Zeit, wo 
Luxus und Weichlichkeit in Rom einkehrten, für den stets kampflustigen und nach 
Ruhm begierigen Römer nicht als Last, sondern als Ehre , und war eine geraume 
Zeit hindurch der einzige Weg zu Amt und Würden; denn nur -derjenige wurde für 
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befähigt zur Uebernahme eines öffentlichen Amtes angesehen,. welcher bereits zehn 
Feldzüge mitgemacht hatte. Servius Tullius beschränkte diese Verpflichtung und 
erhob den Kriegsdienst in den Legionen zu einem Vorrechte der von ihm in fünf 
Classen abgesonderten bemittelten Bürger (assidui, locupleles'). Pflichten und Ehren 
in diesem neuen Heerbann standen im Verbältniss zu dem Census (Vermögensschatz
ung), welcher auch später gesetzlich alle fünf Jahre von den Censoren in der Villa 
publica auf dem Marsfelde erneuert wurde und bis gegen das Ende der Republik 
der Masstab für die Leistungen der Bürger im Kriege blieb. Hiernach waren die 
prolelarii, die capile censi, die Freigelassenen (Uber Hui).. die Handwerker (opijices miå 
sellularii), ferner die Schauspieler, Krämer, überhaupt alle, welche nicht mit im Cen
sus begriffen waren und Kopfsteuer bezahlen mussten (aerarii), als verachtete Stände 
vom Kriegsdienst verfassungsmässig ausgeschlossen, und wurden nur in Zeiten der 
Noth in das Heer aufgenommen ; alsdann freilich kaufte man sogar Sclaven ihren Herren 
ab und machte sie zu Soldaten (volones, b. civ. 1, 24; 3, 9). Erst seit den panischen 
Kriegen wurden auch die ärmeren Bürger und die Freigelassenen regelmässig ausge
hoben, jedoch nur zu dem weniger geachteten Seedienst unter dem Namen So eil na
vales odpr Classici verwendet.

Marius vernichtete im jugurthinisclien Kriege dieses Vorrecht der Classen 
wieder, indem er seine Truppen ohne Rücksicht auf Vermögen aushob und sein Heer 
grösstentheils aus den ärmsten Bürgern bildete. Während der bürgerlichen Kriege 
sah., man sich zur Beibehaltung dieser Maxime genöthigt, Als aber gegen das Ende 
der Republik den Staatsbürgern die Verpflichtung zum Kriegsdienste ganz erlassen 
wurde und die Kaiser diese Freiheit bald auch auf die Bundesgenossen ausdehnten, 
so bildeten Miethssoldaten aus den verschiedensten Ländern die römischen Legionen, 
und eine Leibwache (X Cohortes praetorianae) unter der Anführung des Praefeclut 
praetorio schützte die Person des Kaisers,

3. Befreiung vom Kriegsdienste.

Es gab verschiedene rechtmässige Ursachen, welche Befreiung vom Kriegsdienste 
(vacalio mililiae, b. gall. 6, 14) verschafften. Man unterschied aber drei Arten von 
Vacalio. 1) Um in den Genuss der Vaeatio jusla zu kommen, musste man entweder 
das fünfzigste Lebensjahr bereits überschritten, oder die erforderliche Anzahl Feld
züge mitgemacht haben; auch ward sie denen zu Theil, welche durch die Verwaltung 
eines bürgerlichen oder religiösen Amtes dem Staate bereits anderweitig dienten, 
2) Die Vacalio causaria erhielten alle, welche wegen Krankheit (morbus sonlicus') 
oder Leibesgebrechen (vilium) zum Dienst im Kriege unfähig waren. 3) Die Vaeatio 
honoraria wurde einzelnen Soldaten, die sich ausgezeichnete Verdienste erworben, 
hatten, hin und wieder ertheilt (beneficia'). In gefahrvollen Zeiten galt jedoch keine 
Entschuldigung (delectus sine vacationibusy



§. 4’. Dieiistaltei’ und: Dienstzeit.

Diir Diénstpflichtigkeit. begann ih der Regel mit. dem siebzehnten Lebensjahre,, 
sobald; den junge Römer, die Toga. virilir-von dem Prätor. angelegt, auf dem Capitolium 
geopfert hatte, und: als Juvenis. in; die Stammrollen der. jiihgern Bürger (libros. juniorum) 
eingetragen worden war, und. dauerte bis zum fünf! und vierzigsten Lebensjahre. In 
dieser Zeit gehörte er zu der eigentlichen;, ins» Feld, ziehenden Landwehr: der Jüngern 
(juniores,, b. gall.1, 1; b. civ. 3, 102) und musste sichi stellen, so oft er zum Heeres
dienst. einbernfen' wurde,- Nur. wenn er die gesetzliche Dienstzeit abgemacht, d. h. 
an zwanzig Feldzügen als- Fussoldat Theili genommen; oder, zehn Jahre als Reiter 
gedient, hatte, konnte er. nicht weiter zum Dienst im Felde gezwungen werden. Dies 
war. auch der. Fall, wenn jemand das- fünfzigste Jahr- erreicht hatte.. Mit dem sechs 
und vierzigsten’Lebensjahre trat für. den wehrhaften römischen Bürger eine andere 
Verpflichtung, ein; er musste nämlieh von da an bis zu- seinem sechzigsten Jahre in 
den städtischen Legionen (legionesurbanae) dienen und die Stadt vertheidigen helfen, 
und gehörte nun zum Landsturm der. Aeltern (seniores, veleresj In Zeiten der Gefahr 
wurden: diese alten und ausgedienten Krieger aufgefordert (evoculi, b. gall. 7, 65; 
b. civ.i, 17. 27; 3,. 53),. von neuem die Waffen für. das Vaterland zu ergreifen 
(b. civ. 3, 53): und. unter, einem: eigenen Vexillum (s. unten;, oder mit den Juniores 
vereint (Ä. cw.. 3,, 88; 91) zu-kämpfen.. Dergleichen Freiwillige genossen dann beson
dere Auszeichnung, (vilis der. Centurionen, s. unten),. waren von allen Wachen und 
Arbeiten frei und wurden nicht, selten als Officiere gebraucht; Einer spätem Zeit 
gehören die, Velerani (b. civ. 3, 24) an; diess sind ausgediente Krieger, die sich um 
einzelne Parteihäupfer sammelten, (b. civ. 1, 3), ihnen dienten (b. gall. 1, 24) und 
nachher, von denselben Belohnungen, in Geld. oder. Ländereien in. den. Militaircoloniem 
(voloniae. mililares) erhielten,,.

5. Aushebungder Truppen:

So lange in Rön» die Könige herrschten; ordneten diese an, wann eine Aushebung^ 
(delectus') vorgenommen, und wie viel Soldaten ausgewählt werden sollten. Das 
Geschäft der Aushebung selbstübertrugen sie ihrer "'ribunen. Zur Zeit der Republik 
beschloss der Senat die Aushebung und bestimmte die Grösse und:Anzahl der aus- 
zuhebenden Legionen; hierauf trug er, den Consuln oder den Kriegstribunen mit consu- 
larischer Gewalt— auf, die Aushebung mit Hülfe der entweder, von ihnen: selbst oder 
vom Volke gewählten Kriegstribunen vorzunehmen. Es geschah diess regelmässig alle 
Jahre und zwar kurz nach den Consularcomitien; sonst aber so oft ein förmlicher; gesetz
mässiger Krieg (bellum) ausbrach, oder die-Legionen wieder vollzählig gemacht wer
den sollten (in; supplementum scribere). Die- Consuln bestimmten dann durch ein 
Edict, und durch* einen: Herold einen Tag, (diem: edicere od. indicere), an welchem ent— 
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weder alle dienstpflichtigen Bürger, oder nur. ein gewisser Theil derselben auf dema 
Marsfelde oder auf denrCapitolium bei. Verlustihres Bürgerrechts oderihrer.Güter etc. zur 
Aushebung erscheinenmussten. An dein: festgesetzten Tage nahmen'dann die Consuln 
auf ihren curulischen Stühlen Platz, und begannen,, nachdem sie jeder, neu auszu
hebenden Legion sechs Kriegstribunen zugetlieilt hatten , die- Aushebung damit (de- 
lecliim habere,. gall. 6,. 1; 7, 2;\ civ; 1, 2; conficere,. gall. 6, 1; civ.. 1, 25),, dass sie 
jede- einzelne Tribus (Militairpflichtige eines, bestimmten: Bezirks) , deren Reihenfolge 
durch das Loos bestimmt ward, vor sich beschiéden. Die- sämmtlichen Tribunen 
riefen dann aus derselben jedesmal so viel-an Alter und körperlicher. Beschaffenheit 
gleiche Mannschaften auf (cilar.e), als. Legionen gebildet werden sollten,, und wählten 
sich nun, der Reihe- nach, einen davon für ihre Legion aus (legere mililes). und schrie
ben ihre Namen auf Tafeln (scribere exercilnm).. So ging. diess fort, bis die* Legionen 
complett gemacht waren. Beim, ersten. Aufruf sah. man darauf, solche- auszuwählen, 
deren Namen von guter Bedeutung waren, wie Stator.ius,. Valerius,. SaTvius u. s. f. 
(legere bonanomina) Jeder. Aufgerufene musste antworten-(respondere) und seinen Namen 
in die Heberolle (catalogus., album) eintragen, lassen; (nomen, dare). Die* Widerspensti
gen (refraclarit, qt/i mililiam delreclabant,, gall... 7,. 14). wurden mit. Geld- oder körper
licher Strafe belegt,, auch wohl gar als Sclaven verkauft..

Bei plötzlich eintretenden: Unruhen: (lumullus^ civ; 1, 40),, wo schleunige* Gegen
anstalten nothwendig' waren, geschah die Aushebung, der Truppen anders.. Die Con— 
suln machten in solchen hälfen bekannt:. Qiii rempublicam salvam esse vull, me se- 
quatur, zogen auf das Cäpitolium und: steckten daselbst zwei Fahnen auf,, eine rothe 
(rosenm vexillum), um die sich* die* Fusssoldaten, und. eine in.eerfar.bene* (caeruleum 
vexillnm),. um die sich die Reiter sammeln mussten. Die so. gewonnenen'Mannschaften 
hiessen subilaru,. lumulluaru mililes, und in den Provinzen* conjiirali mililes, weil sie- auf 
jenen verpflichtenden Aufruf (conjuratio) plötzlich zusammengetreten waren {gall. 7, 1.. 
dp. 2, 18); Solchem Aufgebotemusste-nämlich jeder.'irgend dienstfähige* Bürger ohne-. 
Ausnahme folgen,, und. es galt: dabei, keine-Art. der. Vacaliö mililiae..

Die Aushebung, der.' Bu n d e s ge n os s e n (socii),, welche in der Regel* eben so 
viel lussvolk und doppelt* so viel Reiter, als in den römischen Legionen enthalten 
waren, stellen mussten: (imperare sociis mililes,. civ; 6,, 4; 1, 7," 1, 6),, wurde im Auf
trage der Consuln von den Legaten-oder. Prätoren oder Kriegstr.ibunen besorgt, welche 
eine von den* Consuln* ausgefertigte. liebeliste- überbrachten, in welcher die Anzahl 
dier Truppen, die sie zu* stellen hatten,, angegeben und zugleich* die* Zeit. und. deE' 
Ort,, wann* und wo sie Zusammenkommen’ sollten,, bestimmt war.

§. 6. Vereidung, der Soldaten..
Nach beendigter Aushebung schwuren- zuerst die Anführer (civ.. 3, 13) dein* Feld

herrn den Eid der Treue,, dann: gelobten- die- gemeinen* Soldaten (mililes; gregartty 
durch einen- Eidschw ur (sacramentum),. ihrem Feldherrn; nach allen Kräften zu dienen,, 
ihren* Anführern* zu: folgen: und. die* Fahnen, nicht zu: verlassen^ Es geschah diess auf

1*
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folgende Art: Einer von den Soldaten sprach die Worte des Soldateneides aus (verba 
praeibat) und die übrigen bekräftigten deren Geltung für ihre Person durch die 
Worte: Idem in me, oder ex animi mei sentenlia. (Vgl. civ. 1, 76). Sacramentum hiess 
dieser Soldateneid desswegen, weil der Soldat, sobald er ihn brach , für verflucht 
angesehen ward (sacrabalur). Jener Eid bezog sich aber immer nur auf den zeitigen 
Feldherrn. Einem neuen Feldherrn musste auch von neuem geschworen werden 
(civ. 2, 32). Traute der Feldherr den Soldaten nicht recht, so liess er dieselben noch
mals einen Eid der Treue ablegen (jurare, civ. 1, 76; 3, 13). Von den Tribunen, 
welche für die Eidesleistung der Soldaten zu sorgen hatten, sagte man Sacramento 
adigere oder rogare Sacramento (gall. 6, 1), von den Soldaten dagegen sacramentum 
(civ. 1, 23) und sacramento dieere (civ, 1, 26). Beim Schwur mussten die Fahnen 
gegenwärtig sein.

§. 7. Das Kriegsheer.
Wenn sich die Ausgehobenen an dem bestimmten Tage wieder eingestellt hatten, 

so wurden sie von den Tribunen in die Abtheilungen des Heeres (exercitus) einge
ordnet. Ein römisches Heer umfasste aber 1) die aus römischen Bürgern bestehen
den Legionen, 2) die Truppen der Bundesgenossen und 3) die Hilfstruppen 
und Söldner.

J. Die Legion. Die Zahl der Legionen war in den verschiedenen Zeiten 
verschieden. So hatte Romulus, wenigstens in der ersten Zeit, nur Eine Legion von 
3000 Fusssoldaten und 303 Reitern, welche zugleich seine Leibwache bildeten. Die 
Fusssoldaten desselben waren nach den drei Tribus und den dreissig Curien, die Ritter dage
gen in zehn Türmen und dreissig Decurien eingetheilt Im Anfänge der Republik wurden 
gewöhnlich vier Legionen von je 4200 Fusssoldaten und 300 Reitern., zwei für jeden 
Consul, ausgehoben. Späterhin richtete sich die Zahl und Stärke der Legionen nach 
dem Bedürfniss. Im Jahre 260 nach Roms Erbauung wurden z. B. zehn Legionen 
zu je 4000 Mann; im J. 273 vier Legionen zu je 5000 Mann; im J. 374 vier Legio
nen zu je 4000 Mann; im J. 406 zehn Legionen zu je 4200 Mann Fussvolk und 300 
Reitern von den Consul» ausgehoben. Für das Jahr 568 nach Roms Erbauung belief 
sich die Zahl der Legion auf 5000 Fusssoldaten und 300 Reiter, und diess mag ini 
Allgemeinen wohl die Normalzahl für Fussvolk und Reiter in bedenklicheren Zeiten 
gewesen sein. Man hatte aber auch Legionen von 5400, ja von 6200 Mann Fusssol
daten. Reiter waren es fast immer 300 (Justus numerus'). Seit Marius waren die Le
gionen meist 6000 Mann stark. Da jeder der beiden Consuln in der Regel ein con- 
sularisches Heer von zwei Legionen hatte, so kann man diese 4 Legionen oder 
24000 Mann fiir die gewöhnliche Kriegsmacht erklären, die aber schon früher in 
wichtigen Kriegen stärker war, und mit' der Ausdehnung der Eroberungen immer 
mehr wuchs. So werden für das Jahr 541 drei und zwanzig Legionen angegeben. 
Cäsar hatte in Gallien allein zehn Legionen, und Augustus hielt deren fünf und 
zwanzig. Man unterschied sie dann gewöhnlich von einander durch Zahlen (prima, 

v seeunda etc.), oder durch mancherlei andere Beinamen (vic^ix, Macedonica, Augusta),
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A. Das Fussvolk. Das Fussvolk (pediles, copiae pedestres; gall. 1, 42; 2, 

17) machte den Kern des römischen Heeres aus und hatte ebendesshalb seinen Platz 
stets in der Mitte der gesammten Heerestruppen auf dem Marsche (iter), wie im 
Lager und in der Schlacht. Die Legionssoldaten (Jegionarii mililes; gall. 1, 42. 51) 
waren in den ältesten Zeiten hauptsächlich mit einem kleinen runden Schild (clypeus\ 
einer langen Lanze {quirts') und einem ledernen Hut {galea) bewaffnet, und bildeten 
im Treffen eine lange, wahrscheinlich zehn Mann tiefe und geschlossene Schlacht
linie, in welcher sie mit vorgehaltenen Speeren auf den Feind losstürmten. Servius 
Tullius führte eine andere nach den Classen verschiedene Bewaffnung ein und stellte 
die Fusssoldaten so auf, dass die am vollständigsten Bewaffneten der ersten Classe 
die drei ersten Glieder, die von Stufe zu Stufe weniger Gerüsteten der drei folgen
den Classen die fünf letzten Glieder des acht Mann tiefen Schlachthaufens nach ihrer 
Ordnung einnahmen, die zur fünften oder letzten Classe Gehörenden aber vorn stan
den und das leichte Fussvolk oder die Plänkler {rorarii) ausmachten. Die als Er
satzmannschaft dienenden Accensi waren diejenigen römischen Bürger, w'elche mit 
ihrem Vermögen den Census der fünften Classe (12500 ylsses) fast erreichten; sie 
folgten dem Heere unbewaffnet, waren bloss mit Kriegsmänteln (sagum) bekleidet, 
wesshalb sie auch Accensi velati oder bloss Velali hiessen, und kämpften an der 
Stelle der Getödteten und Verwundeten mit den Waffen derselben. Nicht gar lange 
nachher wurde jedoch diese phalanx artige Schlachtreihe in mehrere Abtheilungen 
(manipull) getheilt und das Heer scbachbretartig {manipulalim) aufgestellt. Wir be
gegnen dieser merkwürdigen Veränderung in der Aufstellung des römischen Heeres 
bereits im Kriege mit den Latinern 415 d. St. und man schreibt sie mutbmasslich dem 
Camillus zu. Das Wesen derselben ist darin zu suchen, dass früher nur durch den 
Stoss der Masse gewirkt worden war, während von jetzt an die persönliche Tapfer
keit jedes Einzelnen mehr in Anspruch genommen wurde. Damals waren die 5000 
Mann Fussvolk in drei Schlachtlinien (acies) aufgestellt; die erste Linie bildeten 
die Haslali, die zweite die Principes, die dritte die Triarii; den letztem folgten noch 
die Rorarii (Plänkler) und die Accensi (Ersatzmannschaft). Jede dieser beiden ersten 
Schlachtreihen enthielt jetzt fünfzehn, durch gleichmässige Zwischenräume von ein
ander getrennte Manipein (manipuli) von je zwei Centurien (centuriae). Zu jedem 
Manipel aber gehörten sechzig Gemeine, zwei Anführer {cenluriones) und ein Stan
dartenträger oder Fähndrich (vexillifer); im Ganzen waren es also drei und sechzig 
Mann, zu denen bei jedem einzelnen Manipel der Haslali noch zwanzig Leichtbe
waffnete {mililes levis avmalurae) hinzukamen. Dessgleichen waren die Triarii, Ro
rarii und Accensi in fünfzehn gesonderte Streithaufen getheilt, aber so, dass ein jeder 
derselben in der ersten Abtheilung ein Vexillum Triarier, in der zweiten Abtheilung 
ein Vexillum Rorarier und zuletzt, in der dritten Abtheilung, ein Vexillum der Ac
censi von je zwei und sechzig Mann, einen Centurio und einen Standartenträger 
(vexillarius) mit eingerechnet, umfasste, und mithin aus einhundert sechs und achtzig 
Mann bestand. Hiernach zählte also die Legion, ohne die Tribunen {Iribuni mililum) 
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und die Legaten (legatus), 4980 Mann, wofür wir bei Livius, welcher (8, 8) ausführ
lich über diese neue Einrichtung spricht, die runde Summe 50 0 angegeben finden.

Die Haslali waren die jüngsten Soldaten {flos juvenum pttbescenlium ad miliHum) 
und eröffneten mit ihren Wurfpfeilen (pilum) den Kampf. Wenn sie ermüdeten, so 
zogen sie sich auf die im kräftigen Mannesalter stehenden Principes, welche, wie 
bereits bemerkt worden ist, die zweite Schlachtlinie bildeten, und deren stärkste 
Waffe das Schwert war, zurück und stellten sich mit diesen in eine Reihe; Konnten 
auch beide vereint den Kampf noch nicht zur Entscheidung bringen , so kam es an 
die Triarier, lauter alte Soldaten, welche sich durch Tapferkeit und Kriegserfahrung 
auszeichneten (res adlriariosrediiiy Diese Triarier, welche während des Gefechtes der 
vordem Glieder, um nicht zu ermüden, auf dem rechten Knie zu ruhen (subsidere'), 
das linke Bein vorzustrecken und das Pilum in die Höhe zu halten pflegten, erhoben 
sich dann und errangen, gewöhnlich mit Hülfe der Haslali und Principes den Sieg.. 
Man nannte die Triarii daher auch Subsidiarii, oder, nach dem Pilum, ihrer Haupt- 
wafFe, Pilani, während die Haslali und Principes, da dieselben im Treffen vor jenem 
standen, auch Anlepilani hiessen. Diese Anlepilani darf man nicht verwechseln mit 
den Anlesignani-, denn das waren auserlesene tapfere Soldaten, welche in der Schlacht, 
vor den Feldzeichen der. Legio (signay standen und sie beschützten (c/r. 1, 43.57).-

Während der punischen. Kriege wurde die eben beschriebene Manipularstellung 
des römischen.Heeres noch mehr vervollkommnet,, und diess geschah besonders durch. 
Regulus und durch, die Scipionen.. Es erhielt jetzt die' Legion von 4'200 Mann in 
Allem zehn Cohorten oder dreissig Manipein (manipuli s.. ordinesy. schwerbewaffneter. 
Fusssoldaten (pedites gravis. arma lur ae), nämlich zehn Manipein Haslali, zehn, Mani- 
peln Principes und zehn? Manipein Triarii, nebst 1200 Mann leichtbewaffneter Truppen. 
Jeder Manipel fasste, wie früher, zwei Centimen und. war bei den Haslah und. Prin
cipes einhundert und zwanzig; Mann, bei; den Triarii aber bloss sechzig Mann, stark; 
es gehörten zm demselben, ausserdem zwei Centuriones, von denen der erste denrech- 
ten, der zweite den: linken; Flügel, des Manipels führte, dann; zwei" Uragi, welche' 
den Zug desselben schlossen, ferner, zwei Fähndriche und zehn Decuriones. Zu; den 
leichten Truppen, welche von jetzt an im. Allgemeinen Veliles hiessen ,, rechnete man; 
die Sagillarii (gall. 2,. 7; 7, 31), die Jaculatores, die Funditores (gall. % 7. 24), die- 
Libratores, die Cetrati (gall. 5, 35) u' a. Sie hatten keine eigenen Abtheilungen 
und Anführer,, sondern waren unter die drei Ordnungen der Schwerbewaffneten gleich
mässig vertheilt. Speciell' versteht man. unter Voliles (gall. 1, 48) die Truppengat
tung, welche sich,, nach Art der Gallier und. Germanen, hinten auf die Pferde der 
Reiter schwangen, sich mit in den Kampf tragen liessen, dann aber wieder herunter
sprangen und. mit ihren kleinen' runden. Schilden und sieben vier Fuss langen. Wurf
spiessen als Fussvolk, kämpften.. Die Verbindung von drei Manipein,, einem Manipel! 
der Hastati, einem; Manipei der Principes und einem Manipel. der Triarii,. ward' eine’ 
Cohorte (cohort) genannt. Später, seit; der Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr.„ 
Bezeichnet Cohort; die; Verbindung, von’ nur zwei Manipein der Schwerbewaffneten«.
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Von da an hatte mithin eine Legion fünfzehn Cohorten, und cs wurden darin die 
Principes in die erste, die Haslali in die zweite Schlachtlinie gestellt. Nach diesen 
beiden kamen dann die Leichtbewaffneten und zuletzt die Triader. Zur Zeit der 
Bürgerkriege hörte der Unterschied zwischen den Haslali, Principes und Triarii ganz, 
auf, da man seit Marius alle Bürger ohne Ausnahme in das Heer aufzunehmen, 
pflegte, und die Legion ward bloss in zehn Cohorten getheilt. Bei Cäsar treffen wir 
aber die frühere Aufstellung der Legion in drei schachbretartiga Schlachtlinien für 
gewöhnlich an, jedoch so (civ. l,83j, dass er in die erste Linie vier Cohorten, in jede der 
beiden folgenden dagegen nur drei aufstellte. Dabei war die dritte Schlachtlinie von 
der zweiten in der Regel weiter entfernt, als die zweite von der ersten. Unter Au
gustus und den ihm zunächst folgenden Kaisern wurden die Legionen gleichfalls 
nach Cohorten gesondert, aber die schachbretartige Stellung derselben hörte auf. 
Die zehn Cohorten einer Legion wurden um diese Zeit bloss in zwei Schlacbtreihen 
aufgestellt, und zwar s.o, dass die fünf letzten Cohorten gerade hinter die fünf ersten, 
in die Mitte und auf die beiden Flügel aber immer die besten Soldaten zu stehen 
kamen. Die erste von diesen zehn Cohorten hiess Cokors milliaria, war noch einmal 
so stark, als jede der übrigen neun, und bestand aus auserlesenen und gebildeten 
Leuten; sie zählte 1105 Mann zu Fuss und 132 gepanzerte Reiter und der Legions
adler (aquila) befand sich bei ihr. Von den übrigen neun Cohorten enthielt jede 
555 Fusssoldaten und 66 Reiter. ■

B. Die Reiterei. Qie Reiter waren gleich von Anfang an ein Bestandteil 
der römischen Legion. Schon Romulus hatte in seiner Legion 300 Reiter (equiles), 
welche ihm im Kriege als Streiter, im Frieden als Leibwache unter dem Namen 
Celeres dienten. Es waren diese Reiter bis zum ersten Driltheil des zweiten Jahr
hunderts v. Chr. römische Ritter und wurden in den ältesten Zeiten von den Königen, 
später von den Consuln, zuletzt von den Censoren für den Heeresdienst ausgewählt. 
Jeder Reiter bekam bei seinem Eintritt in die Legion ursprünglich ein Pferd (equo 
publico merere}, seit Servius Tullius aber wurde ihm eine Summe von 100OO Asses 
zum Ankauf eines solchen und ausserdem jährlich 2000 Asses zur Unterhaltung des
selben aus dem öffentlichen Schatze angewiesen (equum publicum assignare). Die als 
unwehrhaft nicht mit im Census begriffenen ledigen Jungfrauen, Wittwen und Waisen 
mussten hierzu beisteuern. Die Ritter mussten sich aber auch dafür äusser der all
gemeinen Musterung aller fünf Jahre (Census) einer besondere am 15. Juli (Idibus 
(juinlilibus) jedes Jahres (annuet transvectio) unterwerfen, wo es ihnen begegnen konnte, 
dass sie wegen Mangels an ritterlichen Vorzügen ausgewiesen wurden (vende equum* 
im Gegensatz von traduc equum). Die Ehrenzeichen der Ritter waren 1) das Pferd, 
welches sie vom Staate erhalten hatten, 2) ein goldener Ring (daher annulo aureo 
donari so viel heisst als inter equites lege) und 3) eine schmale Purpurverbrämung 
an der Tunica (angustus clavus, tunica angusticlavia.)

Anders gestaltete sich die Sache, als im Jahre 631 die römischen Ritter durch 
Cujus Gracchus die Gerichtsbarkeit erhielten. Von nun an zogen sich die Ritter 

2
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Säst ganz "von dem lästigen Kriegsdienste zurück, und es entstand in den römischen 
Heeren eine andere Reiterei römischer Bürger, welche zwar Kriegsdienste als Reiter 
thaten, aber nicht zum Ritterstande gehörten und dessen Vorrechte nicht hatten. Ja 
man nahm bald Ausländer als leichte Reiter in das römische Heer auf, namentlich 
numidische Reiter {galt. '2, 10) thrazische und kretische Bogenschützen {gall. 2, 7 
equiles sagUlari^), während römische Bürger die schwer bewaffnete Reiterei bildeten. 
Eingetbeilt wurden die 300 einer Legion regelmässig beigegebenen Reiter in 10 Tur- 
mae zu je 30 Mann , und jede Turma wieder in 3 Decuriae zu je 10 Mann. Ueber 
die dreissig Decurien waren ebensoviel Decuriones gesetzt, und die zehn ersten 
Ton diesen Decurionen commandirten zugleich die zehn Türmen. Den Ober
befehl über die ganze Reiterei führte der Praefeclus alae s. equilum.

H. D ie B u n d:es ge n os sen. Den zweiten Haupttheil des römischen Heeres 
bildeten die Bundesgenossen (socü; gall. 1, 5. 45 ; 3, 9 etc.) Man versteht darunter 
die ausserhalb Latiums wohnenden, mit Rom verbündeten italischen Völkerschaften, 
welche sich durch Verträge verpflichtet hatten, den Römern alle Jahre eine gewisse 
Anzahl Truppen zu stellen. Die Socii latün nominis, welche unmittelbar unter dem 
Schutze des römischen Staates standen, genossen zwar allerhand Vorrechte, und hatten 
viele Vorzüge vor den übrigen Sociis llalicis, wurden aber doch den römischen Le
gionen nicht einverleibt, sondern bildeten eine eigene Abtheilung des römischen 
Heeres. Es ist bereits erwähnt worden , dass die Bundesgenossen gewöhnlich eben 
so viel Fussvolk und noch einmal so viel Reiter, als die»Legionen der Römer ent- 
hielien, zu stellen hatten. Die einzelnen Städte mussten zu dem Ende die Listen 
des bei ihnen angestellten Census nach Rom schicken. Daraus ersah nun der Senat 
die Zahl ihrer waffenfähigen Mannschaft , und bestimmte hiernach alLjährlich bei der 
Berathung über die auszuhebende Anzahl der römischen Bürger zugleich auch die 
Anzahl der von den italischen Bundesgenossen zu stellenden Truppen. Es war nun 
das Geschäft der Consult!, den einzelnen 'Völkerschaften die mit ihrer waffenfähigen 
Mannschaft im Verhältniss stehende Summe zuzutheilen. Ueber die Art der Aus
hebung selbst ist das Nöthige schon oben mitgetheilt worden, und es bleibt hier nur 
noch zu erwähnen, dass die Bundesgenossen auf Kosten des römischen Staates ver
pflegt wurden, im Uebrigen aber sich selbst erhalten, auch sich selbst bewaffnen 
mussten. Daher hatte auch jedes Bundesvolk seinen eigenen Kriegszahlmeister 
{Huaeslor) bei sich; ja es erhielt sogar jede Völkerschaft Anführer aus ihrer Mitte. 
Sobald nämlich die ausgehobenen und vereideten Mannschaften der verbündeten Völ
ker zu dem bestimmten Termine an dem bezeichneten Orte zusammengekommen 
waren und sich unter den Oberbefehl des römischen Feldherrn gestellt hatten, er
nannte dieser die geeignetsten Subjecte unter ihnen zu ihren Anführern (Praefecti), 
Die Anzahl derselben war der der römischen Kriegstribunen gleich, und betrug für 
ein consularisches Heer von zwei Legionen zwölf; sowie .auch die Praefecli soci- 
orum und die Tribuni mililum der Römer im Range sich gleich standen.

Wenn die Praefecti ernannt worden waren, so mussten sie die tapfersten Sol-
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daten der Bundesgenossen, und zwar den fünften Theil des Fussvolks und den dritte® 
Theil der Reiter, auswählen und sie als Extraor dinar ii dem Feldherrn zur steten
Verfügung stellen. Derselbe suchte sich dann aus ihnen vierzig Mann Cavallerie 
und einhundert acht und sechzig Mann Infanterie zu seiner Leibwache aus, und diese 
führten den Namen Ablecli. Die nun noch Uebrigen wurden aber nicht, wie die 
römischen Soldaten, in Manipein und Centurien, sondern in Cohorten von 336 Mann 
Fussvolk und Türmen von 40 Mann Reitern getheilt, und dann zu gleichen Theilen 
auf die beiden Flügel (ala, cornu) gestellt.

Folgendes Schema wird die Sache noch deutlicher machen.
Co ns ul a risches Ile er, wenn die Legion 4200 Fusssoldaten und 300 Reiter 

betrug.

Römisches Fussvolk:

Summa:
Römische Reiter:

1200 Velites
1200 Haslali in 10 Manipein oder 20 Centurien
1200 Principes in 10 „ ,, 20 ,,

600 Triarii in 10 „ ,,20 ,,
4200 in 10 Cohorten 30 Manipein und 60 Centurien
300 in 10 Türmen oder 30 Decurien.

Fussvolk der Bundes 
genossen (socii):

Reiter der. Bundes
genossen:

k 168 Mann 
672 „

I 3360 „

l 40 Mann
160 „

f 400 „

oder '/2 Cohorte Ablecli(Leibwache des Feldherrn) 
„ 2 „ Extraordinarii
„ 10 „ auf den beiden Flügeln, zu gleichen

Theilen, 
oder 1 Turme Ablecli (Leibwache)

,, 4 „ Extraordinarii
„ 10 ,, auf den Flügeln, zu gleichen Theilen.

Ill. Die Hiilfstruppen und Söldner. Der dritte Ilauptbestandtheil des 
römischen Heeres waren die Hiilfstruppen (auxiliäres mililcs, oder bloss auxiliäres, 
gall. 3, 25; civ. 1, 78, auch auxilia, gall. 1,24; 3, 9. 11 etc. genannt) und die Söld
ner (mercenarii, civ. 3, 4). Die Letztem linden wir indess erst im Jahre 539 d. St j 
sie dienten auf ihre eigene Hand um Sold, während die Hülfsvölker von fremden, 
ausseritaliscben Staaten oder Königen zu den römischen Heeren gesellt wurden. 
So werden seit den panischen Kriegen gallische, spanische, syracusische, kretische, 
numidische, griechische und andere Hülfstruppen erwähnt. Sie behielten aber ihre 
eigene Bekleidung und Bewaffnung, dienten immer nur als leichte Truppen und stan
den ausserhalb der Schlachtlinie, da man ihnen nie recht traute.

IV. Andere beim Heere befindliche Personen. Im Train oder Ge
folge des römischen Heeres befanden sich die Arbeiter in Holz (fabri lignarii, gall. 
5, 11), die Arbeiter in Eisen (fabriferrarii'), die Minirer (cunicularii) die Kundschaf
ter (exploralores, s peculator es, gall. 1, 41; 7, 35; civ. 1, 62), die Couriere (tabellarH), 
die Packknechte (calones, gall. 2, 24; 6, 36; civ. 1, 26 etc.), die Treiber der Last- 
thiere (agasones') und Marketender (lixaef Die Aufsicht über alle diese Leute führte 
der Praefectus fabrum (civ. 1, 24), der auch in polizeilicher Beziehung über sie ver
fügte, Es folgten dem Heere ferner Augures (gall. 8, 50),' welche Auspicien ansteL
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len und bei Anlegung eines Lagers gegenwärtig sein,, anfangs auch das Lager ver
messen mussten Später'gab es besondere Feldmesser (measures, metalores) zur Ab
steckung des Lagers (cuslra melari, civ.3, 13; gall 8, 15). Aerzte (mediet) begleiteten 
das Heer erst unter den Kaisern.

V. Die Befehlsbaber. 1) Die Feldherrn. An der Spitze des ganzen 
Heeres stand in den ältesten Zeiten der König selbst; die einzelnen Tribus von 
1000 Mann befehligten die vom Könige gewählten Tribuni, denen die Führer der 
einzelnen Hundertschaften, die Curiones oder CenturIones untergeben waren. Den 
Oberbefehl über die Beilerei hatte der Tribunus Celerum, und es Svaren die über die 
einzelnen Turnten gesetzten Decuriones die Vollstrecker seiner Befehle. Während 
der Republik hatten die oberste Leitung des Heeres ordentlicher Weise die Con- 
suln, oder an ihrer Stelle Kr i e g s t r i b un e n mit consulariscber Gewalt (tribuni 
mililum consulari poleslale), oder endlich in Zeiten höchster Bedrängniss ein Dictator 
(civ. 2, 21; 3, 1), welcher sich dann jedesmal einen Magister eqwilum als Oberbe
fehlshaber der Reiterei zum Geholfen und Stellvertreter nahm. Bei vier Legionen 
hatte gewöhnlich jeder Consul über zwei Legionen den Oberbefehl; wurden aber die 
Legionen vereinigt, so führten beide Consuin abwechselnd einen Tag um den 
andern das Obercommando. Wenn mehr als Ein Heer ins Feld gestellt werden 
musste, so erhielten Proconsuln oder Prätoren, auch wohl Proprätoren den Oberbefehl 
über ein solches zweites, drittes etc. Heer. Nicht selten theilten die Consuin die 
Geschäfte entweder durch Uebereinkunft oder durchs Loos unter sich; dann führte 
der eine Consul den Oberbefehl über das Heer und der andere blieb in Rom zur 
Leitung der andern Staatsangelegenheiten. Ehe jedoch die Consuin in das Feld rück
ten, opferten sie auf dem Capitolium und thaten Gelübde für das Wohl des Vater
landes, erhielten hierauf von der Volksversammlung das Imperium, w’elches das 
Jus vitae et necis über ihre Krieger (römische Bürger und Bundesgenossen) einschloss, 
sowie das Recht Auspiciet! zu halten und legten endlich das Ehrenkleid des Feld
herrn (paludamentum) an. Es war dieser Feldberrnmantel von scbarlachrotber Wolle, 
mit Gold gesteht, reichte länger herab, als der Kriegsmantel (sagam) der andern 
Soldaten, hing den ihn Tragenden über den Rücken und wurde auf der Achsel mit 
einer Sohnalle zusammengeheftet. Dieses Paludamentum musste der Feldherr bei sei
ner Zurückkunft, noch ehe er die Thore Roms betrat, wieder ablegen, und nur wenn 
ihm ein Triumph bewilligt worden' war, zog er damit in die Stadt ein. Ebenso leg
ten die den Consul, Dictator u. s. f. mit den Fasces zum Zeichen seiner Gewalt ins 
Feld begleitenden Lictoren das Sagulum, welches sie beim Weggang mit der Toga 
vertauscht hatten, wieder ab, sobald sie vor die Stadt kamen, und thaten ihre Toga 
wieder um. Zu den übrigen Zeichen der Würde eines Feldherrn gehörte die mit 
einem langen, breiten Purpurstreif versehene Tunica, eine mit Purpur verbrämte 
Toga, ein elfenbeinerner Scepter mit einem Adler auf der Spitze und ein fahrbarer 
Staatssessel (sella curulis). Eine besondere Auszeichnung für den kriegführenden 
Consul oder Dictator waren die ihm vom Staate übergebenen Rosse, welche mit 
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einem elgentbümlichen Kopfschmuck (phalerae) und prächtigen Decken geschmückt: 
waren (civ. 3, 96). Der Feldherr ward eigentlich, er mochte Consul oder Prätor u.s.w. 
sein, Dux belli genannt, erhielt aber den Ehren-Namen oder.Titel Imperator von 
seinen Soldaten, sobald er einen ruhmvollen Sieg erfochten hatte (civ. 3, 71).

2. Die Quästoren. Zunächst unter dem Oberbefehlshaber des Heeres stan
den die Qiiaestores oder Kriegszahlmeister (gall. 1, 52; 8, 2). Sie wurden in den 
Centuriatcomitien gewählt und hatten eigentlich die Staatskasse unter Aufsicht des 
Senats zu verwalten; nach verflossenem Amtsjabre gingen sie aber mit einem Consul 
oder Prätor als Rentmeister mit in eine Provinz oder begleiteten seit dem Jahre 
333 d. St. den Feldherrn in den Krieg und unterstützten ihn mit ihrem Rathe. Wie 
sie in Rom die Fahnen (signa militaria) im öffentlichen Schatze aufzubewahren hat
ten, so sorgten sie im Felde- für den Unterhalt und die Lebensmittel des Heeres, 
zahlten den Sold aus, nahmen die ihnen von den Soldaten übergebenen Privatgelder 
in Verwährung^ verkauften die im Kriege gemachte Beute und legten das dafür ge
löste Geld (manubiae) in den Schatz, oder vertheilten es auf erhaltenen Befehl nach 
Verhältniss unter die Fusssoldaten. Die Quästoren waren, wie die übrigen Befehls
haber, durch gewisse Auszeichnungen in ihrer Kleidung von den Soldaten leicht zu 
unterscheiden, und erhielten vom Staate ebenfalls Pferde mit den Abzeichen ihrer 
Würde geliefert.

3) Die Legaten. Mit den Quästoren in fåst gleichem Range standen die 
vom Feldherrn selbst erwählten Gehilfen (Adjutanten) (legaii, Beauftragte, oder 
Stellvertreter). Es waren in der Regel .Vlänner von grossem Ansehen, welche meisten- 
theils schon öffentliche Aemter bekleidet hatten. Sie standen dem Feldherrn mit 
Rath und That zur Seite und versahen in seiner Abwesenheit seine Stelle, handelten 
aber dann nicht in ihrem. Namen, sondern immer nur im Auftrage des Oberfeldherrn 
(auspicio duels s. consults. Vgl. gall. 2, 17; 3, 51; 1, 10.21. 54; 2, 5; 3, 17; 5, 1 etc.) 
Ihre Zahl hing von der Grösse und Wichtigkeit der Unternehmung ab und wurde 
von dem Senate bestimmt. Gewöhnlich aber war bei jeder Legion Ein. Legat.

4. Die Kri egs tr i b u n e n, Die Kriegstribunen (tribuni mililum, s. militäres, 
gall. 1, 39; 3, 7 etc.) waren die Führer der einzelnen Legionen; sie hoben die Sol
daten aus, wiesen denselben ihre Abtheilung in der Legion zu, hatten die Aufsicht 
über die Kriegszucht (disciplinaj, ordneten die Wachen au und revidirten dieselben, 
gaben die ihnen von dem Feldherrn kurz vorher mitgetheilte Parole, (tessera, s. un
ten) aus und schlichteten die unter den. Soldaten entstandenen Streitigkeiten. Aus
serdem sahen die Tribunen, bei den Soldaten auf Reinlichkeit: in Waffen und Kleidung 
und leiteten die Waffenübungen derselben, bestraften die Vergehen der Soldaten und 
erlheilten ihnen Urlaub, (commealus). Zu so mannichfachen und wichtigen Geschäften 
konnte man nur Männer von vieler Erfahrung und reiferem Alter gebrauchen; ein 
Tribun musste desshalb als Fusssoldat bereits zehn, als Reiter mindestens fünf Jahre 
gedient haben. Jene nannte man Tribuni seniores,. diese juniores. Bei einer Legion 
waren anfangs drei, s; äter. vier,, zuletzt sechs Tribunen.. In den ältesten Zeiten wur- 
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■3en die Tribunen von flen Königen, nachlier eine geraume Zeit lang von den Consuln 
ernannt; seit dem Jahre 393 d. St. aber wurden einige von den Militärtribunen in 
der "Volksversammlung (Triluni comitiali), die übrigen von den Consuln (Tribuni Ru- 
tili oder Rufuli) erwählt. Die Kriegstribunen trugen, wie die Ritter und Senatoren, 
goldene Ringe und waren überhaupt durch ihre Kleidung vor den gemeinen Soldaten 
ausgezeichnet. Seit Augustus unterschied man die Tribunen nach ihrer höheren oder 
niederen Abkunft; diejenigen, welche dem Senatorenstande angehörten, waren mit 
fler Tunica laliclama, diejenigen dagegen, welche Ritter waren, mit der Tunica an- 
gusticlavia angethan. Der Staat lieferte auch ihnen Pferde, welche mit besondere 
Abzeichen versehen waren. Den Oberbefehl über eine Legion hatte aber immer nur 
Ein Tribun, indem je zwei von den sechs Tribunen der Legion zwei Monate, täglich 
abwechselnd, derselben vorstanden. Seit. Cäsar gab es auch Tribunen als Befehls
haber von einzelnen Cohorten (tribuni cohorlium, civ. 2, 20).

5. Die Cent ur ionen. Unter den Kriegstribunen standen die Centuriones, 
welche ursprünglich Curiones hiessen, da sie in den ältesten Zeiten die einzelnen 
Curien (von je hundert Mann; daher Centurio') anführten. Späterhin tvaren sie An
führer der einzelnen Manipein von sechzig Ma/m und hiessen auch Ordinum dudores. 
Das Ehrenzeichen eines Centurio war ein Stock ans Rebenholz' (vitis)-, (daher vite 
donari so viel bedeutet als Centurio werden) und ein umgekehrter silberner Kamm 
auf dem mit der Nummer seiner Centufie bezeichneten Helme. Die Centurionen 
wurden entweder durch die Tribunen gleich nach der Aushebung, oder im Lager von 
dem Feldherrn ernannt, und man nahm dazu stets die tapfersten und verdienstvollsten 
Soldaten. Bei jedem Manipel der Haslali und Principes waren zwei Centurionen, 
ein prior und ein posterior] der erstere war angesehener und führte den Manipel an, 
der andere war sein Stellvertreter und folgte demselben nach. Die Manipein der 
Triarii dagegen hatten jeder nur e in e n Centurio, dem es aber gestattet wurde, sich 
einen Gehülfen (subcenturio, optio) zu wählen. Später wählte sich jeder Centurio sei
nen Stellvertreter. Sie hiessen Urugi, weil sie den Zug schlossen. Der geachtetste 
unter den Centurionen war der Centurio primi pili s. ordinis (gall. 3, 5), welcher auch 
primus Pilus oder Primi pilus, Centurio primus, dux legionis hiess (gall. 2, 25; 5, 30. 
35; civ, 1, 13. 4.6; 3, 64); er führte die erste Centurie von deni ersten Manipel der 
Triarier, stand in dem Range eines Ritters und hatte Sitz und Stimme im Kriegs- 
rath (gall 3, 3. 23). Eben diesem Primipilus war auch der Adler (aquila), das vor
nehmste Feldzeichen der Legion, anvertraut. Dem Range nach folgten auf den 
primus Pilus die übrigen Centurionen der Triarier, dann die der Principes, endlich die 
der liastaten Der decimus Hastatus war der unterste Centurio der ganzen Legion, 
welcher mithin ein weites Feld von Avancement zu durchlaufen hatte, ehe er es bis 
zum primus Pilus brachte. Die Centurionen der ersten Manipein der Haslali, Prin
cipes und Triarii wurden primorum ordinum ductores s, centuriones, auch primäres cen- 
iurionum genannt (civ. 1, 74; gall. 1, 41; 5, 37.) und nicht selten mit in den Kriegs- 
rath gezogen (gall. 1, 41; 5, 28; 6, 7), an welchem gegen das Ende der Republik 
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manchmal sogar alle Centurionen Theil nahmen (gall. 1, 40; civ. 1, 71). Das Ge
schäft der Centurionen war, die Wachen zu visitiren, die Arbeiten unter die Soldaten 
ihrer Manipein zu vertheilen, die Disciplin in denselben aufrecht zu erhalten, die 
Soldaten in den Waffen zu üben und auf Ordnung und Reinlichkeit in Kleidung und 
Waffen zu sehen.

Von dem Praefectus alae oder equilum und seinen Untergebenen, den l^e- 
curiones,' ist oben schon gesprochen worden. Ebenso ist das Nöthige über die 
Anführer der Bundesgenossen, die Praefecli so Horum, in dem Vorhergehenden 
mitgetheih. Es bleibt also nur noch Einiges über die Fahnenträger hinzuzufügen.

6. Die Fahnenträger wurden von den Centurionen ausgesucht, und diese 
nahmen dazu immer nur sehr kräftige und beherzte Soldaten. Der allgemeine Name 
für dieselben ist signifer (gall. 2, 25. civ. 3, 74). Aquilifer (gall. 5, 37) und vexilla
rius, oder vexillifer hiessen sie nach den besondern Feldzeichen. Nie pflegten über 
dem Helm und Harnisch ein Bärenfell zu tragen, wohl um den Feind mehr zu 
schrecken.

§. 8. Die Feldzeichen oder Fahnen.

Das älteste Feldzeichen {signum} der Römer war ein Heubündel (manipulus. 
foeni}, welches oben an eine Stange gebunden und von einem »Soldaten in die Höhe 
gehalten wurde. Später bediente man sich einer Lanze, an deren Spitze ein mit 
einem viereckigen Stück Zeug behängtes Querholz befestigt war, über welches dann 
eine Hand von Erz hervorragte; unterhalb dieses Querholzes aber hingen kleine 
Schildchen mit Bildern von Gottheiten, Feldherrn u. dgl. Als aber die Römer an
fingen, Feldzeichen von »Silber, auch wohl bisweilen von Gold bei dem Heere zu 
führen, so musste der Quaestor dieselben, sobald sie nicht im Felde gebraucht -wur
den, in dem Aerarium aufbewahren. Das Zeichen der Hand vertauschte man im 
Laufe der Zeit mit dem Bildniss eines Wolfs, eines Minotaurus, eines Drachen, eines 
Pferdes, eines Ebers oder eines Adlers; unter jeder Form aber galten diese Feld
zeichen für heilig (numina legiomm) , und ihr Verlust war im höchsten Grade schimpf
lich und strafbar für den Fahnenträger. Allein schon vor Marius ward ein goldener 
oder silberner Adler, welcher .die Flügel ausbreitete und gewöhnlich einen Blitz 
in den Krallen hielt, das stete Feldzeichen für die ganze Legion. Es hatte dieser 
Adler das Modell eines kleinen Tempels (sacellum) auf dem Rücken, und der Fähn
drich (aquilifer, gall 5, 37) trug ihn auf einer Stange, deren unteres Ende zugespitzt 
war, um sie leichter in die Erde stecken zu können. In den älteren Zeiten wurde 
das Feldzeichen der ganzen Legion, in dessen Nähe sich gewöhnlich auch der Feld
herr aufhielt, vor dem ersten Manipel der Triarier hergetragen; aber nach der Zeit 
des Marius befand es sich in der ersten Cbhorte der Legion.

Äusser dem allgemeinen Feldzeichen der Legion gab es für die einzelnen Ab- 
theilungen derselben noch besondere Feldzeichen, vexilla (gall. 2. 20; 6, 36. 40) ge
nannt. Ein solches Vexillum hatte jeder Manipel, sowie später jede Cohorte, Eia 



— 16 —

Vexilhim war auch das Feldzeichen der Bundesgenossen, der Reiter und der Vetera
nen, die desshalb auch vexillarii genannt werden. Derjenige, welcher es trug, hiess 
vexillarius oder vexillifer, Die sämmtlichen Feldzeichen wurden beim Stillstand der 
Legion in den Erdboden gesteckt, und wenn die Legion aufbrach, wieder herausge
zogen (convellere signa'). Es ward für eine glückliche Vorbedeutung . gehalten, wenn 
sich die Feldzeichen mit Leichtigkeit aus der Erde ziehen liessen. Die Römer leg
ten überhaupt auf die Feldzeichen ein grosses Gewicht. Daher schreiben- sich denn 
auch die vielen auf die Feldzeichen Bezug nehmenden Redensarten, als: signa vellere 
und convellere, tollere, efferre für aufbrechen (gall. 1, 39. 40),. signa projerre für vor- 
rücken, signa inferre für angreifen {gall. 2, 25), signa statuere für Halt machen, 
signa convertere für sich schwenken {gall 1, 25; 2. 26), a signis discedere und signa 
deserere für davon laufen {gall. 5, 33; civ. 1, 44), signa referre für sich zurückzie
hen {civ. 3, 99), signa conferre für fechten oder sich sammeln; sub signis legiones 
ducere für: die Legionen in Reihe und Glied, in Schlachtordnung führen; manipulos 
ad signa continere für: die Soldaten beisammen halten (gall. 6, 34), signa mittere 
{civ. 3, 95) die Feldzeichen wegweifen für: den Kampf einstellen, u. a. m.

9. Die Feldnmsik..
Feldmusik im jetzigen Sinne des Wortes, d. h. Musikchöre zur Belebung 

des Muthes oder überhaupt zur Aufmunterung der Truppen batten die Römer nicht. 
Diess war mehr Sitte bei den Morgenländern, bei denen die Römer Auch im Kriege 
mit den Parthern erst die Feldpauken und Heertrommeln kennen lernten. Bei den 
abendländischen Völkerschaften diente dazu das Aneinanderschlagen der Waffen, das 
Singen von Kriegsliedern und das Kriegsgeschrei. Wohl aber bediente man sich 
verschiedener B l a s in s t r u m e n t e zum Signal geben. Solche waren a) für das Fuss
volk: 1) die Tuba, eine iCrt Trompete. Sie lief gerade aus, endigte sich in einer 
weiten Oeffnung und wird, da sie von Erz war, auch Aes rectum genannt. Jede 
Centurie hatte ihren eigenen Trompeter (ttibicen), welcher die Signale blies {signum 
tuba dare, gall. 2, 20) und damit seiner Centurie das Zeichen zum Aufbruch, zum 
Angriff’, zum Rückzug, zum Auf- und Abziehen der Wache u. s. w. gab. 2) Die 
Bucina, gewöhnlich bucciua geschrieben , war eine ganz stark gekrümmte Trompete 
von Metall oder Horn. Man gebrauchte die Bucina zum Anzeigen der vier Nacht
wachen (vigiliae'), zur Angabe der Stunden des Tages u. a. m. Die, welche diess 
Instrument bliessen, hiessen bucinatores. 3) Das Horn {cornu') war etwas weniger 
gekrümmt, als die Bucina, und bestand aus einem Ochsenhorn, welches mit Silber 
beschlagen war und womit die Cornicines zum Aufbruch ganzer Abtheilungen bliesen, 
b) Für die Reiterei gaben die Liticines die Signale mit dem Lituus, einem nach 
Art des Augurnstabes {lituus') am Ende gekrümmten Instrumente von Erz mit schar
fem Tone. Wegen dieser Gestalt hiess es auch Aes aduncum.. Wenn der Feldherr 
Befehl zum Beginn der Schlacht gab, oder einen Soldaten wegen Vergehen tödten 
lassen,, oder alle Truppen vor sich kommen lassen wollte, so wurden alle Instrumenta



— 17 —

zusammen geblasen (signa undique concinunt, civ. 3, 92, s. classicum canitur, civ. 3,82). 
Di’ess zu befehlen stand bloss dem Feldherrn zu. Getrennten Truppen gab man bei 
Tage durch Rauch, bsi Aacht durch Feuer die verabredeten Zeichen.

10. Die Kleidung der Krieger.

Anfänglich war die Kleidung der Römer im Kriege und im Frieden dieselbe», 
und der Krieger zog seine Toga nur mehr herauf, so dass der untere Theil des 

' Körpers und die Arme freier wurden. Aber bald kam an die Stelle der Toga der 
beim Kämpfen nicht bloss, sondern auch zur Verrichtung der verschiedenen Arbeiten 
der Soldaten bequemere Kriegsmantel (sagum, civ. 1, 35 oder sagulum, gall. 5,41. 
42), welcher vorn offen war, mit einer Schnalle auf der Schulter befestigt wurde 
und bis auf die Kniee herabhing. Es bestand aber dieser Mäntel aus dichtem Zeuge, 
Schützte gegen Wind und Wetter und war die gemeinsame Kleidung aller Soldaten, 
Unter demselben trug man AiO'Tunica, und über dieser den Gürtel (cingulum mi
litäre), an welchem der Degen hing. Die Fussbekleidung im Kriege waren die Ca- 
ligae, Halbstiefeln, welche bis an die Hälfte der Schienbeine hinaufreichten. Im 
Winter bedienten sich die Soldaten auch wohl eines dickeren Obergewandes, das 
man Lacerna nannte, und an welchem zur Bedeckung des Halses eine Kappe (cucul~ 
lus) befindlich war. Beinkleider (bracae) trugen die römischen Soldaten erst zur 
Kaiserzeit; etwas früher finden sich bei ihnen die Feminalia oder Schenkelbinden, 
und die Tibialia oder Schienbeinbinden für Weichlinge, Die Haare der Soldaten 
waren kurz verschnitten.

11. Die Waffen.

A. Waffen des Fussvolks. Die Waffen waren unter den ersten römischen 
Königen bei allen Fusssoldaten dieselben, nämlich: eine lange Lanz^ (quids'), ein 
kleiner runder Schild (clypeus) und ein lederner Hut (galea). Seit Servius Tullius 
war die Bewaffnung je nach den Classen, zu denen die einzelnen Soldaten gehörten, 
verschieden. Die Bürger der vier ersten Classen bildeten das schwerbewaffnete (gra
vis armalura), die der fünften das leichtbewaffnete Fussvolk (levis armalura). Dieje
nigen, welche nach der Vermögensschätzung der ersten Biirgerclasse angehörteil 
und als solche auch die ersten drei Reihen in der phalanxarfigen Schlachtordnung 
ausmachen mussten, waren am vollständigsten ausgerüstet und hatten als Schutz
waffen (arma) einen Helm von Leder (galea), einen runden argolischen Schild 
(clypeus), Beinschienen (ocreae), einen ehernen Panzer (lorica)] als Trutzwaffen 
(lela) führten sie ein Schwert (gladius) und einen Speer (pilum). Die Bürger der 
zweiten Classe stritten mit denselben Waffen, hatten aber keinen Panzer und 
darum einen grössern Schild (scutum)', sie bildeten im Treffen das vierte Glied. Die 
zur dritten Classe gehörenden Bürger trugen als Soldaten nur den Helm und das 
Scutum für den Schutz, Schwert und Speer für den Trutz, Ganz ohne SchirmwafleD 
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Icämpften die 'Bürger, welche der Census in die vierte Classe gewiesen hafte; sie 
waren bloss .zum Kampf mit Speer und Schwert berechtigt und füllten mit den Bur
gern der dritten Classe die hintersten Reihen des .acht Alaun tiefen >Sclilachthaufens 
aus; denn diejenigen Bürger, welche der letzten Classe angehörten, kämpften unter 
dem Namen Rorarü für sich als leichtes Fussvolk oder Plänkler, besonders mit der 
Schien Ar (funda).

Seitdem die Römer aber die phalanxarfige Stellung der Legion änderten (415 
d. St.) und die dreifache- Schlachtlinie der Hastali, Principes und Tnarii anfstellten, 
war die Bewaffnung auf folgende Weise eingerichtet, a) Die Schutz Waffen {arma) 
tvaren: 1) ein das Gesicht frei lassender Helm von Erz {cassis), oder von Leder 
und mit Erz beschlagen (galea), auf welchem ein Federbusch (crisla) von drei gerade 
stehenden rothen oder schwarzen Federn war. 2) Ein Panzer, gewöhnlich von 
Erz, {thorax), bisweilen aber auch von Leder (lorica), auf welchem dann kleine Me
tallplatten in Gestalt der Schuppen befestigt (lorica squamala), oder metallene Ringe 
kettenförmig in einander geschlungen waren {lorica liämata). Dieser Panzer bestand 
aus einem Dinter- und Vordertheil, welche durch Schnallen mit einander verbunden 
wurden, und ging über die Brust herab bis zum Gürtel. Bei den Aermeren fehlte 
das Rückenstück des Harnisches; sie hatten bloss ein Blech vor der Brust, welches 
man Fedor ale nannte. Auch der Oberarm wurde durch eherne Schienen geschützt. 
3) Beinschienen {ocreae) von Metallblechen; sie bedeckten das Schienbein und 
wurden hinten um die Wade zusammengeschnallt. Gewöhnlich bedeckte man nur 
das rechte Bein damit, weil meistens dicss beim Kämpfen vorgesetzt wurde. 4) Ein 
etwas gewölbter Schild von Holz (scutum, gall, 1, 25. 52; 2, 33; 5, 43 etc.). Die
ser Schild war gewöhnlich 4 Fuss lang und 272 Fuss breit, war mit Leinwand und 
dann auch noch mit Kalbleder überzogen, und oben und unten mit Eisen beschlager. 
Er hatte in der Mitte einen Metallknopf (umbo,, damit die dagegen geworfenen Steine, 
Pfeile und Wurfspiesse daran abprallen und abgleiten-könnten, und .an der innere 
Seite eine Handhabe, woran er in der linken Hand gehalten wurde. Die Schilde 
waren mit dem Namen des Soldaten , der Legion und der Nummer der Manipel, zu 
welcher der Soldat gehörte, bezeichnet, und es war äusserst schimpflich und wurde 
oft mit Stockschlägen bestraft, wenn der Soldat ohne seinen Schild aus der Schlacht 
zurückkehrfe. Aus Caesar gall. 2, 21 sehen wir, dass diese Schilde auch mit leder
nen Ueberzügen (^egimenlum) auf dem Alarsche bedeckt wurden, um die darauf be
findlichen Zierrathen und Schriften, und überhaupt den Glanz des Metalls gegen den 
Einfluss der Witterung zu schützen, b) Die A ngriffs Waffen (tela) waren; 1) ein 
Schwert (gladius), welches vor dem zweiten panischen Kriege noch einschneidig 
war; nachher aber vertauschten es die Römer mit dem sogenannten spanischen Degen 
{gladius Hispanicus), welcher, da er zweischneidig und stark *war und eine scharfe 
Spitze hatte, .zum Hieb und Stich gleich tauglich war (civ. % 35; 3 , 93. 99). Alan 
trug .das Schwert an einem über der Tunica von der linken Schulter nach der rechten 
Seite gehenden Hang-Riemen (Bandelier) (ballens, gall. 5, 44, und baUeuni), oder an 
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einem Gürtel (Degenkoppel, cingulum); immer aber hing es an der rechten Seite. 
Erst zu Trajan’s Zeit wurde es . auf der linken Seite am Balleum getragen. 2) zwei 
Wurfspiesse, einen grössern und einen kleinern. Der grössere wurde pilum, 
in späterer Zeit auch spiculum genannt {gall- 1, 25. 52; 2, 44). An dem drei Ellen 
langen spitz zulaufenden hölzernen Schafte desselben, welcher bald diinner bald 
dicker, bald rund, bald viereckig war, befand sich ein eben so langes dreieckiges, 
vorn spitzes Eisen, welches durch Marius mit einem Widerhaken versehen ward. 
Dieses Eisen war an den Schaft gesteckt und mit demselben so zusammengefügt, 
dass es bis in die Mitte des Schaftes reichte und nicht anders davon abging, als 
w’enn es brach. Der grössere runde Wurfspiess hatte am untern Ende 4 Zoll im 
Durchmesser, der grössere v i e r e cki ge aber war 5 Zoll ins Gevierte. In der Mitte 
dieses Wurfspeeres war ein langer Riemen {amentum, gall. 5, ,48) angeknüpft, um 
demselben dadurch einen grössern Schwung zu geben, auch wohl um ihn damit wie
der zurückziehen zu können. Man benutzte diesen Wurfspeer zugleich zum Stossen, 
und griff überhaupt erst nach dem Schw'erte, wenn man mit dem Pilum bereits ge
kämpft hatte. Der kleinere Wurfspiess war mehr dem Jagdspiess ähnlich, und 
wurde auch vernculum oder verutum {gall. 5, -43) genannt. Ursprünglich führten die 
Haslali die Hasla, einen 14 Fuss langen Spiess, die Triarii aber das Pilum, wovon 
sie auch Pilani und die Haslali und Principes zusammen Antepilmni hiessen, die, je- 
nachdem später die einen oder andern ins erste oder zweite Glied gestellt wurden, 
auch die Bewaffnungsart darnach wählten. — Die Anführer hatten dieselben Waffen.

Auch nachdem der Unterschied der Haslali, Principes und Triarii aufgehoben 
und die neuere Cohortenstellung eingeführt worden w'ar, blieben bei den schwerbe
waffneten römischen Soldaten die eben beschriebenen Waffen im Gebrauch, und es 
trat nur die kleine Veränderung ein, dass sie mehr Wurfspiesse erhielten.

Die Waffen des leichtbewaffneten römischen Fussvolks waren an
fangs eine Lanze und Wurfspiesse {gaesa, gall. 3, 4); seit dem Jahre 541 d. St aber 
wurden auf den Vorschlag des Centurio Q. Naevius die leichten Truppen vollständiger 
ausgerüstet. Es bekam von da an jeder Leichtbewaffnete einen kleinen j unden Schild 
von drei Fuss im Durchmesser {parma}, ein spanisches Schwert und sieben Wurf
spiesse {haslae velilares}. Letztere waren einen Finger dick, nur vier Fuss lang und 
hatten eine neun Zoll lange, dünne Eisenspitze, welche sich bei dem ersten Wurf 
umbog, und desshalb von den Feinden nicht zum Zurückschleudern gebraucht werden 
konnte. Die Parma der Veliles aber war kürzer, als die'Pwrwa der Reifer. Als 
Kopfbedeckung {galea vel galerus) trugen die Leichtbewaffneten ein 4?ell von einem 
Wolf oder von einem andern Thiere. In der Folge erhielten die leichten Truppen 
nach der Verschiedenheit ihrer Waffen verschiedene Namen, und wir finden in den 
römischen Autoren am häufigsten erwähnt 1) die Wurfschützen (jaculalores), 
welche Wurfspiesse {jacula, veruta; gall. 5, 43) schleuderten; 2) die Bogenschiit? 
zen {sagillarii, gall. 2, 8; 7, 31), w elche Pfeile und Bogen führten; 3) die Schleu- 
derer {fundilores, gall. 2, 7. 24), w'elche vermittelst einer mehrere Male über de® 
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Kopf weggeschwungenen Schleuder (Junda, gall. 4, 25; 5, 35; cw. 1, 26) runde 
Steine (lapides missiles), oder Bleikugeln (glandes, gall. 4, 43; 7, 81, glandes fusae. 
Afr. 20) auch glühende Thonkugeln (gall. 5, 43) warfen Späterhin gebrauchte inan 
ausseritalische Völkerschaften zum leichten Dienst, .und wir finden unter andern 
erwähnt: tragularii, welche Wurfspiesse (tragula, gall 1, 26; 5, 35. 48; civ 1, 57) 
mittelst eines an denselben befestigten Riemens (amentum) mit grosser Kraft ab
schleuderten; ferner ballislarii, welche zur Bedienung der Wurfmaschienen be
stimmt waren, und cetrali (civ. 1, 39. 70), welche mit einem kurzen spanischen 
Schilde (celra) versehen waren und mitten inne zwischen den leichten und schweren 
Truppen standen.

B. Die Bewaffnung der Reiterei. Die römischen Reiter hatten in den 
ältesten Zeiten als Waffen 1) einen kleinen runden Schild (parma) aus Leder; 
2) eine schwache, leicht zerbrechliche Lanze, und 3) ein langes Schwert, auf 
der rechten Seite hängend. Später ahmten die Römer die Bewaffnung der griechi
schen Reiter nach, und auch ihre Reiter hatten seitdem das sogenannte spanische 
Schwert (gladius Hisp.), welches aber etwas länger war, als das ebenso genannte 
bei den Fusssoldaten, ferner eherne Panzer (lorica), Helme (galea), festere Schilde und 
in einem Köcher drei oder mehrere schwere Wurfspiesse, welche auf beiden Seiten 
mit eiserner Spitze versehen waren. Ausserdem führten sie in der rechten Hand 
einen langen Speer (contus, gall. 1, 79.), während sie mit der linken den Schild 
hielten. Reiter, welche vom Kopf bis zum Fuss gerüstet waren, hiessen Equiles lo- 
ricati s. calaphradi, die leichten Reiter dagegen sagillarii equiles. Beide Arten wer
den bei einzelnen ausseritalischen Völkerscbaften erwähnt und dienten erst unter den 
Kaisern im römischen Heere. Uebrigens hatten die »römischen Reiter weder Steig
bügel noch Sättel, nach Art der unsrigen. Nur manche bedienten sich lederner oder 
wollener Decken (ephippia), wovon sie equiles ephippiali hiessen, auf tvelche die 
Deutschen, da sie sie für ungeschickt hielten, auch, wenn jene an Zahl weit überlegen 
waren, doch den Angriff wagten (galt. 4, 2).

§. 12, Das Gepäck des Kriegers,

Jeder römische Soldat musste äusser seinen Waffen auch mancherlei Gepäck 
(sarcinae) mit sich führen, nämlich theils Lebensmittel (cibaria s. cibi codi), mit 
denen sich jeder Krieger auf fünfzehn oder mehrere Tage zu versehen hatte, theils 
Geräthschaften zum Felddienst überhaupt und insbesondere zum Fouragiren, welche 
waren: eine Säge (serra), ein Korb (corbis), eine Hacke (rutrum), eine Sense (falx), 
ein lederner Riemen (Jorum), ein lederner Ranzen (pera, folliculus), ein Topf (olla), 
ein Beil (securis), eine Kette (catena). Sobald das Zeichen zum Aufbruch gegeben 
worden war (vasa conclamare, civ 1, 66; 3, 37), packte jeder Krieger diese seine 
Geräthschaften (utensilia) nebst seinen Lebensmitteln zusammen in ein Bündel (sar- 
cinae, gall. 1, 17; civ. 1, 59; 3, 76) und machte sich marschfertig. Der Fusssoldat, 
welcher sein Gepäck selber tragen musste, schnallte dieses Bündel an einen der drei 
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oder vier Schanzpfähle' (valli, gall. 7, 73), welche er ausserdem mit sich zu nehmen 
pflegte, und hielt es mit der rechten Hand auf der rechten Schulter, während er in 
der linken Hand seine Wurfwaffen hielt, auf dem lirfken Arme aber seinen Schild 
und auf der Brust oder auf dem Rücken seinen Helm (gall. 2, 21) hängen hatte. Der 
so bepackte Soldat hiess miles impeditus (gall. 3, 19; 4. 26). Gemeiniglich betrug 
die Last, welche ein römischer Fusssoldat auf dem Marsche zu tragen hatte, sechzig 
und etliche Pfund, ohne die Waffen. Weit schwerer noch war das Gepäck einest 
römisches Reiters, welcher daher auch zur Fortschaffung desselben ein Packpferd 
{equus sarcinarius) und einen Reitknecht {aguso} mit sich führen durfte Wenn die 
Soldaten ohne Gepäck marschirten 3>so hiessen sie expediti {gall. 1, 49; 2, 19; civ. 1, 
42 etc.). Es geschah diess aber gewöhnlich nur, wenn es in das Treffen gehen 
sollte. Denn dann legten die Truppen regelmässig ihr Gepäck ab und warfen es auf 
einen Haufen zusammen {sarcinas conferre, gall. 1, 24; 7, 18) und es blieb während 
des Kampfes eine Anzahl Soldaten zur Bedeckung dabei. Zum Transport der Zelte, 
des Gepäckes der Officiere, der Handmühlen {molae} und des übrigen grossen Heer- 
geräthes {impedimenta, galt. 6, 5. 8; 7, 18. 45; 8, 2), welches in der spätem Zeit der 
römischen Republik durch das Hinzukommen verschiedener Kriegsmaschinen noch 
bedeutend vermehrt wurde, gebrauchte man Lastthiere (jumenla sarcinaria, civ. 1,81). 
Gewöhnlich wurden dazu Maulesel {muli, gall. 7, 45) genommen,

§, 13. Die Kriegsmaschinen.

Die Maschinen, welche von den Römern bei der Belagerung {obsidio} und Be
stürmung {oppugnalio) der Städte und festen Plätze gebraucht wurden, waren 1) die 
Ballista {civ. 2, 2. 9), eine grosse bogenartige, mit Stricken und Sehnen von Darm
saiten gespannte Wurfmaschine, vermittelst welcher mächtige Steine, starke Geschosse, 
vorn mit Eisen beschlagene Balken und andere schwere Gegenstände weithin im 
Bogen abgeworfen wurden. 2) die Catapult a {civ. 2, 9), eine, wie die Ballista, 
auf einem Gestell ruhende Maschine, w'elche einigermassen einer Armbrust glich, 
und mittelst welcher man die vor der straff angezogenen Sehne in einer Rinne lie
genden, oft mit Pech und Werg umwickelten und brennenden (malleoli, falaricaé] 
Pfeile von 4'/2 Fuss Länge, oft aber noch grössere Geschosse, Lanzen und lange mit 
eiserner Spitze versehene Balken in horizontaler Richtung w’eithin fortschleuderte. 
3) der Onager, eine Schleudermaschine, mit welcher man grosse Steinmassen, todte 
Pferde und dergleichen Dinge auf kürzere Strecken w’arf. Diese drei grossen Wurf
maschinen, welche man auch mit dem allgemeinen Namen tormenta {gall. 2, 8; 4, 15; 
civ. 1, 15; 2, 2) bezeichnet, wurden auf Wagen meist von Maulthieren fortgezogen 
und von den sie bedienenden Schützen (libratores) begleitet. 4) der Scorpio war 
eine kleine Calapulla, und wurde später auch Manuballista genannt. Man schoss 
damit kleine, sehr spitzige und tödtliche Pfeile, auch kleine Steine ab {gall. 7, 25).

Äusser diesen Wurfmaschinen, welche die Römer in den Kämpfen mit den 
in der Kriegskunst anfangs weit erfahrenem Griechen kennen gelernt hatten und 

3* 
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dann selbst anwendeten, bedienten sieb die Römer noch verschiedener Belage
rn n g s m as c h i n e n. Eine der wirksamsten war: 1) der Mauerbrecher {aries). 
Er bestand in einem langen, starken Balken, welcher an dem einen Ende mit'einem 
Eisenstück in Gestillt eines Widderkopfes beschlagen war, und wurde zum Einstos
sen der feindlichen Mauern gebraucht (gall 2, 32). Die Belagerer bedienten sich 
dieses Mauerbrechers auf eine doppelte Weise Entweder nahm eine Anzahl dazu 
beorderter Soldaten den Sturmbock auf die Achseln und stiess gleichmässig damit 
vordringend und dann wieder zurückgehend das mit Eisen beschlagene Ende dessel
ben gegen die Mauer, bis sie einfiel {aries simplex s. rudis).) oder inan baute einen 
Schoppen (lesludo arielaria), hängte den Mauerbrecher mit.Seilen oder Ketten an dem 
auf zwei Querhölzern ruhenden Dachbalken horizontal auf, schob dann diese Testudo, 
nachdem man das Dach derselben durch aufgelegte Häute und Matten geschützt 
hatte, an die Mauer heran und’zertrümmerte nun mit dem durch eine hinreichende 
Mannschaft in Schwung gesetzten Widder die feindliche Mauer. Zum Unterschied 
von dem ersteren nannte man diesen Mauerbrecher Aries cemposilus s. pensilis 2) Wenn 
der Balken vorn mit einem eisernen sichelförmigen Haken versehen war, so hiess die 
sonst ganz gleiche Maschine Fai# (Sichel) (gall. 3, 14 ; 5, 42). Man riss mit der Falx, 
welche auch Falx muralis genannt wird, theils die Mauern und Wälle (vallum, gall. 
7, 84. 86) ein, theils zog man die >sich auf der Mauer aufhaltenden Feinde damit 
herab. Oft schützten die Belagerten ihre Mauern durch vorgehaltene Säcke oder 
Decken, weil dadurch die Stösse an Wirkung verloren; oder sie fingen die Balken 
mit Stricken oder eisernen Zangen auf, zogen sie seitwärts {gall. 7, 22), oder in die 
Höhe und stürzten die Testudo um, wenn sie dieselbe auf keine andere Weise un
schädlich machen konnten. 3) die Thiirme (turres) dienten den Römern nicht bloss 
zur Befestigung der Mauern (civ. 2, 11) und des Lagers {gall. 5, 40), sondern man 
errichtete auch zum Behuf der Belagerung eines festen Ortes {civ 2, 9) bewegliche 
und unbewegliche Thiirme. Die Letztem pflegten die römischen Feldherren an den 
beiden Enden der Befestigungslinie zu erbauen und eine bewaffnete Mannschaft nebst 
den geeigneten Wurfmaschinen hineinzustellen, um durch sie die übrigen Soldaten 
bei der Aufführung der Belagerungswerke (opera, civ. 2, 10; 3, 58; mtnilioms, civ. 3, 
44; gall. 1, 8. 10) vor feindlichen Angriffen beschützen zu lassen, und nach Voll
endung der Werke das Eindringen der Feinde von den Seiten zu verhindern. Die 
beweglichen Thiirme {turres mobiles s. ambulaloriae hatten einen andern Zweck. Man 
errichtete sie aus Balken und Bietern, bedeckte sie zum Schutz gegen das Feuer 
mit rohen Häuten und Matten aus Ziegenhaaren und schob sie dann vermittelst der 
Räder, auf denen sie aufgerichtet waren, und mit Hülfe anderer Maschinen an die 
Mauer der belagerten Stadt heran (gall. 7, 18). Ihre Höhe w-ard durch die Höhe 
der feindlichen Mauer bestimmt, über welche sie ein gutes Stück hervorragen muss
ten, um von den Tbürmen herab Geschosse auf die Mauer und in die Stadt werfen 
zu können. Die Thiirme selbst waren gewöhnlich in drei, oft auch in mehrere Stock
werke (tabulala, gall, 6,29. civ, 2, 9. turres conlabulare,gall. 5,40.) abgetheilt und bildeten 
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regelmässige Vierecke von 30 bis 50 Fuss langen Seiten. In dein untersten Stockwerk 
derselben befand sich ein Mauerbrecher (aries), zum Berennen der Mauer, in den obe
ren Geschossen waren Soldaten aufgestellt, welche durch Pfeile, Wurfspiesse und 
Steine die Mauer von den Vertbeidigern zu entblössen suchten Im mittleren Theile 
waren zugleich Fall- und Schiebebrücken zur Ersteigung der Mauer angebracht. Die 
Belagerten suchten gewöhnlich solche Thürme in Brand zu stecken (gall. 5, 43), 
oder sie unterminirten den Boden, auf welchem der Thurm stand oder an die Mauer 
heranbewegt werden sollte (gall. 3, 21; 7, 22), so dass derselbe zusammenbrach und 
den Thurm zum Fall brachte (civ. 2, II) 4) die Sturmleitern (scalae, auch 
scalae murales genannt), wurden zur Ersteigung der Mauern (civ. 1, 28; 3, 63) und 
des Walles (gall. 5, 43) gebraucht und kommen schon in frühester Zeit vor. Sie 
wurden aus Leder oder Holz oder Stricken gemacht und liessen sich entweder Zu
sammenlegen (plicaliles), oder auseinander nehmen und leicht wieder zusammensetzen 
(soluliles). 5) der Schnellbalken (tolleno) war eine Hebemaschine. An der Spitze 
eines in der Nähe der Mauer senkrecht anfgerichteten Balkens ward ein anderer 
Balken so befestigt, dass er im Gleichgewicht schwebte. Zog man nun das eine 
Ende dieses beweglichen Querbalkens nieder und band einen mit einigen Soldaten 
angefüllten grossen Weidenkorb daran, so liessen sich dieselben mit leichter Mühe 
durch Stricke, welche an dem entgegengesetzten Ende des Balkens angeknüpft waren, 
auf die Mauer hinaufschnellen. 6) die Plutei waren halbrunde Schirmwände, welche 
aus Weiden geflochten und mit Häuten überzogen waren. Sie hatten drei kleine 
Räder und konnten sonach leicht nach allen Seiten hingeschoben werden (civ. 2, 9. 
15). Hinter diesen Schirmwänden sicherten sich die Schlenderet und Bogenschützen 
vor den Geschossen der Belagerten Es bezeichnet Pluleus aber auch eine unbeweg
liche Brustwehr an Thürmen, auf Wällen u. s. f. gall. 7, 25. 72; civ. 1, 25; 3, 16). 
7) die Vineae, Schutzdächer, waren aus leichtem Holze gemacht, mit Flechtwerk 
(conlexlae viminibus, civ. 2, 2), nassen härenen Decken und rohen Häuten oben und an 
den Seiten bedeckt, und auf diese Weise gegen Feuer, Stein - und Pfeilwürfe hin
länglich verwahrt. Sie waren 8 Fuss hoch, 7 Fuss breit und 16 Fuss lang. Die 
Soldaten arbeiteten unter denselben ungestört an den Belagerungswerken, setzten sie 
auch oft an einander und rückten im Verein gegen die Mauer vor, um sie zu unter
graben (gail. 2, 12. 30; 3, 21; 7, 17. 27; civ. 2, 1. 9; gall. 8. 41). 8) Die Musculi 
waren den Pineae ganz ähnliche Schutzdächer, nur grösser und stärker gebaut; sie 
konnten daher auch nicht, wie die Vineae, von den darunter befindlichen Soldaten 
fortgetragen, sondern mussten auf Walzen fortgerollt werden. Unter ihrem Schutze 
füllten die Soldaten die Gräben mit Steinen, Holz und Erde aus, machten die Erde 
eben und fest, damit die beweglichen Thürme ohne Hinderniss gegen die feindliche 
Mauer vorgerückt werden konnten (gall, 7, 84; civ. 1, 25; 2, 9 — 11). In civ. 2, 10 
beschreibt Cäsar einen grossen Musculus, 9) die Testudines waren gleichfalls be
wegliche Schutzdächer und hatten den Zweck, die Soldaten, welche an den Belage
rungswerken arbeiteten, gegen die feindlichen Geschosse zu decken (gall, 5, 43. 52j 
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civ. 2, 2). Ausserdem versteht man unter Testudo auch das Schutzdach, welches die 
Soldaten durch die über den Köpfen zusammengefügten Schilde bildeten (gall. 2, 6).

14. Das Heer auf dem Marsche.
Wenn ein römisches Heer sich auf den Marsch (iler') begeben sollte, so liess der 

Oberfeldherr desselben von einem einzelnen Tubicen den Soldaten das Zeichen zum 
Zurechtlegen ihrer Waffen und Geräthe geben (civ. 1, 66; 3, 37); auf ein zweites 
durch die sämmtlichen Tubicines gegebenes Zeichen wurde das Gepäck auf die Last- 
thiere gelegt und die Soldaten stellten sich nach der Anordnung ihrer Führer in 
Reihe und Glied; auf das dritte von allen Bläsern gegebene Zeichen (classicum) setzte 
sich dann das Heer in Bewegung. Die Marschordnung war nach den Umständen ver
schieden; gewöhnlich aber war sie so eingerichtet, dass das Heer in einer langen 
Colonne zog und die einzelnen Abtheilungen desselben ihr Gepäck unmittelbar hinter 
sich hatten. Zuerst kamen die Extraordinarii, dann der rechte, ein anderes Mal der 
linke Flügel der Bundesgenossen. Das Gepäck beider ging hinter diesem ersten 
Trupp her. Darauf folgte die erste römische Legion mit ihrem Gepäck, sodann die 
zweite, welche gleichfalls ihr Gepäck nach sich führte. Zuletzt kam der linke, oder 
rechte Flügel der Bundesgenossen, dessen Gepäck den ganzen Zug (agmen) schloss 
(gall. 2, 17 civ. 3, 85). Die Reiterei marschirte entweder zur Seite, oder folgte hin
ten nach, wenn man einen Angriff der Feinde im Rücken (a tergo, post lergum) be
fürchtete. In diesem Falle liess der Feldherr auch die Extraordinarii nicht an der 
Spitze des Heeres (primum agmen) marschiren, sondern wies ihnen ihren Platz am 
Ende der Marschlinie (novissimum s, extremum, agmen) an. Wenn aber das Heer in 
geschlossenen Reihen marschirte, so. dass es das Gepäck zu beiden Seiten, oder hinter 
sich hatte, so hiess dies es Agmen pilalum. Gebot es aber die Vorsicht, die Marsch
colonne in ein hohles Viereck zu ordnen und das Gepäck des gesammten Heeres in 
dasselbe aufzunehmen, so nannte man es Agmen quadratum. Vgl. gall. 8, 8.

Eine andere Art, das Heer auf dem Marsche zu ordnen, war folgende: Man 
stellte zunächst das Heer in dreifacher schachbretartiger Schlachtordnung (acies tri
plex'), wie wir sie oben beschrieben haben, nach Manipein, als noch die Manipular- 
stellung gewöhnlich war, oder nach Cohorten, als man nach diesen die Schlachtord
nung formirte, auf, so dass die zehn Manipein der Haslali oder die rier ersten Co
horten die erste Colonne, die zehn Manipein der Principes oder die 5te, 6te und 7te 
Cohorte die zweite Colonne, und die zehn Manipein der Triarii oder die 8te, 9te und 
10te Cohorte die dritte Colonne bildeten, liess hierauf das Gepäck der einzelnen .Ma
nipein oder Cohorten in die vorhandenen Zwischenräume ihrer Colonne bringen, links 
oder rechts „Kehrt“ machen und abmarschiren. Auf solche Weise bewegte sich das 
Heer in drei einander parallelen Colonnen fort und blieb dabei immer in Schlacht
ordnung. Im Fall eines Angriffs wendeten sich die Truppen rechts- oder linksum, 
traten aus dem Gepäck heraus und kämpften in geordneter Schlachtlinie Vgl, gall. 
1, 48. 51, civ, 1, 41, 83>
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§. 15, Das Heer Im Lager»

Nach jedem Marsche bezog das römische Heer einen von vorausgeschickten 
{gall. 2, 17) Kriegstribunen, Centurionen und einem Augur, welcher anfangs wohl 
auch die Stelle der nachherigen Jilelalores caslnrum vertrat, ausgesuchten und ab
gesteckten Platz {gall. 5, 9; 8, 15 caslra melari, civ. 3, 13), schlug daselbst das La
ger auf {poltere, gall. 2, 5; 7, 35; facere, gall. 1, 48) und befestigte dasselbe {munire, 
gall. 1, 49), um sich auch in der Nacht vor einem feindlichen Angriff sicher zu 
stellen und einen plötzlichen Ueberfall zu verhüten. Ilie Stärke der Befestigung 
stand stets im Vcrhältniss zur Gefahr und zur Länge des Aufenthaltes. Verweilte 
das Heer bloss eine Nacht in dem Lager, so nannte man es schlechtweg Caslra, in 
spätem Zeiten Mansio oder diurna castra. Hieraus wird klar, wie alleris s. secundis, 
terliis elc. caslris so viel als allen, tert io etc. die (gall. J, 36) sein kann. Ein Lager 
auf längere Zeit hiess castra stativa {civ. 3, 30. 37); ein Sommerlager wurde caslra 
aesliva {gall. 8, 6 46), ein Winterlager caslra hiberua, oder auch bloss hiberna ge
nannt {gall. 1, 10. 54; 3, 2. 3. 29; 5, 53). Ein Winterlager wurde zum ersten Male 
bei der Belagerung von Veji (405 d, St.) bezogen. Früher war das Bedürfniss dazu nicht da, 
indem die Feldzüge bei der Nähe höchstens einen Sommer hindurch dauerten. In 
der Folge aber kommen bei den grössern Entfernungen des Kriegsschauplatzes von 
Rom die Winterlager sehr häufig vor, und sind dann immer sehr stark befestigt und 
mit allen Bequemlichkeiten versehen. Manche alte Stadt am Rhein und an der Do
nau hat einem römischen Winterlager ihren Ursprung und Namen zu verdanken. Alle 
zur Herstellung und Befestigung eines Lagers nothwendigen Arbeiten mussten die 
Soldaten insgesammt verrichten, und es war Niemand davon befreit, als die Befehls
haber, die Equiles, die Evocati und solche, die der Feldherr selbst wegen besonderer 
Verdienste von der Arbeit entbunden hatte. Die Aufsicht aber über die mit der Er
richtung des Lagers beschäftigten Soldaten führten die Centurionen. Während der 
Arbeit stand eine Abtheilung des Heeres zum Schutz gegen feindliche Ueberfälle 
unter den Waffen {civ. 1, 41).

Die Gestalt des Lagers war in der Regel die eines rechtwinkligen Vier
ecks, dessen Breite für ein consularisches Heer von zwei Legionen nebst der gewöhn
lichen Anzahl Bundesgenossen ungefähr 2020 Fuss, und dessen Länge gegen 2050 Fuss 
betrug. Alle vier Seiten desselben umgab ein 3 bis 4 Fuss hoher Wall {vallum} 
von Erde und Pallisaden, und ein Graben {fossa') von 9 Fuss Tiefe und 12 Fuss 
Breite. Wenn aber die Umstände besondere Vorsicht erheischten, so machte man 
den Wall auch höher und den Graben tiefer (gall. % 5); bisweilen wurde der Wall 
auch mit Thürmen besetzt (gall. 5, 40; 7 , 72; 8, 9). Das Lager hatte vier Thore, 
von denen jedes 50 Fuss breit war. Das Hauptthor, porla, praeloria (civ. 3, 94) oder 
exIraordinar ia genannt, war in der Mitte der dem Feinde zugekehrten Lagerseite; 
ihm gerade gegenüber War die Porta decumana {gall. 2, 24 ; 3, 25; 6, 37; civ. 3, 69, 
76, 90). Die diese beiden Thore mit einander verbindende 50 Fuss breite Gasse 
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(via) théilte das ganze Lager der Länge nach in zwei gleiche Theile. Man nannte 
dieselbe Via praetoria, weil sie auf das Zelt des. Feldberrn (praetorium) stiess, wel
ches sich im oberen Theile des Lagers befand, Es ward aber dieser obere kleinere 
Theil (pars castrorum superior') des Lagers, welcher der Porta praetoria zugekehrt 
war, geschieden von dem unteren grösseren (inferior) durch die 100 Fuss breite, quer 
durch das ganze Lager gehende Haupt gasse des Lagers (Principia s. via principa
lis). An den beiden Enden dieser frequentesten Gasse des ganzen Lagers befanden 
sich die von ihr den Namen habenden beiden Seitenthore, nämlich die Porta princi
palis dexlra und die Porta principalis sinistra.

Die innere Einrichtung des römischen Lagers war aber folgende: Zunächst 
dem Wall war ringsum ein 200 Fuss breiter, die Zelte der Soldaten und Anführer 
umgebender leerer Raum (spatium ad vallum), welcher zur Aufstellung des Hee
res beim Einzug und Abmarsch, zu den militärischen Hebungen der Soldaten, zur 
Aufbewahrung der dem Feinde abgenommenen Beute und Sicherstellung des Viehes 
benutzt wurde. In dem übrig bleibenden Theile des oberen Lagerraumes stand 
nun, der Porta praetoria gerade gegenüber, das Zelt des Feldherrn, welches 
Praetorium genannt wurde (civ. 1, 7Ö; 3, 82. 94), bisweilen aber auch Augurale 
heisst, weil der Feldherr darin opferte und Anspicien anstellen liess. Es hatte 
Quadratform und enthielt 40000 Quadr.-Fuss; der Eingang aber war nach dem Decu- 
manenthore zu. Dicht unter diesem Praetorium, nach der Via principalis zu, befanden 
sich die Zelte der 12 zu zwei Legionen gehörenden Kriegs tribunen in einer 
Linie; an sie schlossen sieh auf beiden Seiten zu gleichen Theilen die Zelte der 12 
Präf ec ten der Bundesgenossen in gleicher Linie an. Ein jedes derselben stand 
gesondert und halte 50 Fuss ins Gevierte. Leber den Zelten der Kriegstribunen 
und auf der rechten Seite des Prätoriums war das Zelt des Quästor, Huaestorium, 
in welchem die Kriegskasse aufbewahrt wurde. Die Länge desselben betrug 200 Fuss, 
die Breite aber nur 100 Fuss. Auf der linken Seite des Prätoriums, ungefähr in 
einer Linie mit dem Quäestorium, standen die Zelte der beiden Legaten (taber- 
nacula legalorum) dicht hinter einander; jedes derselben war 100 Fuss lang und 
50 Fuss breit. Neben den Zelten der Legaten war das Porum, und auf diesem das 
Tribunal errichtet. Leber den Zelten der Praejecli sociorum befanden sich auf beiden 
Seiten des Prätoriums die Zelte der freiwilligen Reiter und Fussoldaten (evocati 
equiles et pedites), und auf gleiche Weise unmittelbar vor diesen die Leibwache des 
Feldherrn zu Pferde und zu Fuss (ab le di equiles et pedites). Bei Cäsar heisst 
diese Leibwache Colters praetoria, und wurde aus den tapfersten Soldaten des Heeres 
gebildet (gall. 1, 40. 42; civ. 1, 75). Nach einem wahrscheinlich für das Gepäck 
und die Pferde gelassenen Zwischenraum von 100 Fuss lagerten im obersten nachdem 
Feinde zugekehrten Theile auf beiden Seiten der Via praetoria die Edraordinarii 
equiles und über ihnen der Porta praetoria am nächsten die Edraordinarii pedites, 
welche beiderlei Truppen sonach zum Schutz des oberen Theiles des Lagers 
dienten. Die Hauptmasse des Heeres dagegen befand sich im untern Lager
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raume. Derselbe war durch eine 50 Fuss breite' Quergasse (Quintana) in der 
Mitte und durch fünf parallele, auf der Via principalis senkrecht stehende und gleich
falls 50 Fuss breite Längengassen (viae directae) in zwölf Quartiere eingetheilt. In 
jedem derselben War eine doppelte Reihe aneinanderstossender Zelte, deren Ausgänge 
auf die angrenzende Gasse führten. Die einzelnen Abtheilungen des römischen Hee
res lagerten stets in einer Zeltreihe (slriga) beisammen, und ihr Lagerplatz hing von 
der Geltung und Wichtigkeit, welche ihr Dienst im Kampfe hatte, ab. Daraus aber 
wird klar, warum die Legionsreiter, welche auch im Lager nach Türmen geordnet 
waren, in der Mitte des unteren Lagertheiles auf beiden Seiten der von der Porta 
decummia nach dem Praetorium gehenden Gasse ihre Zelte hatten, dicht neben jeder 
'Reiterturme aber nach dem linken und rechten Walle zu ein Manipel Triarier unter 
ihren Zelten lagerten. Die dritten Zeltreihen bildeten ebendesshalb die durch eine 
Längengasse von den Triariern getrennten Principes, die vierten unmittelbar an jene 
dritten anstossenden die Haslali. In den fünften Zeltreihen, welche wieder durch 
eine Längengasse von der der Haslali abgesondert waren, befanden sich die Reiter 
der Bundesgenossen, und gleich neben denselben waren die sechsten Zeltreihen des 
Fussvolks der Bundesgenossen, die letzten von allen. Dessgleichen standen die 
ersten Manipein jeder Gattung von Fusssoldaten und die ersten Turnten der Reiter 
längs der Principia, also obenan, während die zehnten Manipein und zehnten Tür
men die hintersten waren. Der Lagerraum für eine Turme der Equiles romani betrug 
100 Fuss ins Gevierte, der für ein Manipel Triarii war 100 Fuss lang und 50 Fuss 
breit, der für ein Manipel der Principes war wieder 100 Fuss lang und eben so breit, 
der für ein Manipel der Haslali gleichfalls 100 Fuss ins Gevierte. Die Doppeltur- 
men der Equiles socii hatten zu ihren Zelten einen Raum von r33'A Fuss Länge und 
100 Fuss Breite; der für eine Abtheilung der Pedit.es socii bestimmte Raum war stets 
100 Fuss breit, die Länge aber wurde nach ihrer jedesmaligen Anzahl bemessen; 
gewöhnlich betrug sie 200 Fuss. Die Leichtbewaffneten (Vcdiles) lagerten sich ent
weder zwischen den Manipein der Legion, oder auf dem zwischen den Zelten der 
übrigen Soldaten und dem Walle befindlichen 200 Fuss breiten Platze.

Die Zelte (lentoria, gall. 8, 5; pelles, gall. 3, 29; civ. 3, 13; labervacula, gall. 
1, 39, civ. 1, 81; 3, 85; casae, gall. 5, 43J bestanden aus Thier-, meist Ochsenhäuten, 
daher sub pellibus durare, kiemare (civ. 3, 13) so viel ist als im Winterlager sich auf
halten, und waren dann mit Stricken gespannt; oder es waren mit Breiern, Schilf 
oder Stroh bedeckte Hütten. Unter jedem Zelte lagen gewöhnlich zehn Mann (con- 
Wbernales, conltibcrnium, civ. 2, 29) mit ihrem Decanus (Unterofficier) bei einander 
auf Stroh oder auf der blossen Erde. Den Marketendern (lixae), Packknechten (aga- 
sones) und Trossbuben (calones) war der Zutritt ins Lager nicht gestattet; sie hielten 
sich ausserhalb desselben, meist vor dem Decumanenthore auf (gall 2, 24).

Während sich das Heer im Lager befand, hatten die Soldaten mancherlei 
Dienste (mania) zu thun; sie mussten Wasser holen (aqnari, civ. 1, 48), Fourage 
machen (pabulari, gall. 5, 17; civ. 1, 40, 59; 3, 37. 65), Holz herbeischaff'en (lignar^ 
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cw. 3, 15}, das Lager und namentlich die Principia reinlich erhalten u. a. m. Zu 
diesem Dienst wurde überhaupt ein Manipel der Haslati und ein Manipel der Prin
cipes gebraucht und durch das Loos erwählt. Die übrigen achtzehn Manipein der 
Haslati und Principes verrichteten die Wachen (praesidia, gall. 2, 33; 7, 55) bei 
den Thoren (slaliones, gall. 5, 16; 7, 69 civ 1, 59. 73), auf der Mauer oder dem 
Wall (cuslodiae, gall. 1, 27) und an andern Orten des Lagers, wie bei dem Prae
torium, Quaesloriiun, den Zelten der Legaten und der Tribunen bei Tag (excubiae) 
und bei Nacht (vigiliae, civ. 2, 19). Bei dem Feldherrn zog täglich der Reihe nach 
ein Manipel und eine Turme auf Wache. Die Triarii thaten die Wache bei den 
Reitern, und zwar stellte jeder Manipel derselben für seine angrenzende Reiterturme 
täglich eine Wache, welche vorzüglich auf die Pferde Acht haben musste. Die Wache 
ausserhalb des Lagers an den vier Seiten des Walles versahen erst die Veliles in 
der Weise, dass täglich der zehnte Theil auf Posten war {in slatione esse, gall. 4,32; 
collocari, gall, 5, 15); nachher aber befand sich in jedem Thore eine Hauptwache 
von einer Cohorte Fusssoldaten und einer Turme Reitern, aus denen man auch die 
einzelnen Posten besetzte. Alle drei Stunden lösten sich auf ein Zeichen, welches 
der Primipilus mit einem Horn geben liess, die zur Wache beorderten Soldaten ab 
(in slalionem succedere, gall. 4, 32); um Mittag aber bezogen neue Truppen die Haupt
wachen. Die Anordnung und Oberaufsicht der Wachen lag dem cömmandirenden 
Tribun ob, welcher sich zur Revision {circuilus) derselben täglich vier dazu bestimm
ter Reiter bediente, die man Circumilores s. circilores nannte. In ausserordentlichen 
Fällen machte der Tribun auch selbst die Ronde, oder ein Legat,- bisweilen sogar 
der Feldherr.

Das Loos ungs wort oder die Parole (tessera, sigmim') wurde von dem Feld
herrn täglich gegen Sonnenuntergang dem cömmandirenden Tribun mitgetheilt. Die
ser schrieb es dann auf Täfelchen {tesserae} und bändigte jedem der zum Empfange 
der Parole schon bereit stehenden Tesserarii, Soldaten, welche aus den zehnten Ma
nipein und Türmen zum Abholen des Loosungswortes durch das Loos gewählt wor
den waren, ein solches ein, um es durch ihn zunächst zu seinem Manipel oder sei
ner Turme, als der von dem Tribun am fernsten gelagerten, gelangen zu lassen. 
Bei der Rückkehr übergab dann jeder Tesserarius sein beschriebenes Täfelchen dem 
Centurio seines fdes zehnten) Manipels oder dem Decurio seiner Oder zehnten) Turme, 
und diese letztem machten die Parole nun ihren untergebenen Soldaten bekannt, dann 
aber lieferten sie in Gegenwart von Zeugen das Täfelchen sogleich an den Centurio 
der neunten Manipel, oder an den Decurio der neunten Turme ab, welcher es dann 
ebenso machte. Auf solche Weise gelangten alle Täfelchen zuletzt in die Hände 
der Centurionen der ersten Manipein und der Decurionen der ersten Türmen, welche 
dieselben noch vor einbrechender Nacht dem Tribun wieder zurückgaben, so dass 
dieser immer genau wissen konnte, ob das Loosungswort in seiner ganzen Legion 
bekannt gemacht worden war. Ebenso mag der Praefeclus sociorum die ihm vom 
Feldherrn gegsbene Parole den Bundesgenossen mitgetheilt haben. Den Tages-
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Befehl erhielten die Kriegstribunen und Präfecten der Bundesgenossen vom- Feld1- 
Herrn im Prätorium an jedem "Morgen., Diese theiltem ihn dann ihren Centurionen: 
und, Decurionen mit, durch welche- er dann zu den gemeinen Soldaten gelangte.

Eine andere Art von Dienst hatten die Soldaten im Lager an den man ehe rl ei 
Uebu n ge ny welche sie täglich mit sich, vornehmen, lassen mussten- (meditativ quo- 
tidiand). Der römische Soldat, von Jugend auf'in kriegerischen. Künsten geübt, ward 
im Lager ohne Rücksicht auf Jahreszeit und. Witterung, angelialten zum. Marschi- 
ren (ambulalio) in Reihe und Glied (signa sequi).. Auf üebungsmäisclien, die monat
lich dreimal; angestellt wurden,, musste er in 5 Stunden; 20000 bis 24000 Schritte 
(etwa 2 deutsche Meilen) machen; Daran; knüpfte sich eine andere Uebung der Sol
daten an,, das Laufen (cursus^decursio) in voller Rüstung. Eine dritte Uebung be
stand im. Springen (saints') über, breite Gräben und. andere Hindernisse; Auch im 
Schwimmen (nalalio) übte- sich der römische Krieger, sowohl' der. Fussgänger als 
auch der Reiter;, letzterer mit seinem Pferde, Reitknechte und Packpferde.. Sonstige- 
Hebungen der Soldaten im Lager, waren das Schleu'dern mit stumpfen und unbe- 
schlagenen Wurfspiessen,, die aber noch einmal so schwer waren, als; diejenigen,, 
welche in der. Schlkclit gebraucht wurden'; dann das. Werfen» grosser Steine und 
kleiner mit Blei beschwerter Spiesse aus der- Hand oder, aus der Schleuder, (jaclus, 
jaculalidy, ferner das A b sciii e s s en v o n P f e i 1en mit. dem-Bogen. Die Campi doc- 
tores führten die-Aufsicht bei allen; diesen Uebungen». der Krieger; und' gaben densel
ben, immer, die nöthigen Unterweisungen., Die jüngern »Soldaten- wurden: ausserdem 
von den Veteranen am P f a h 1' geübt, (ad scuta viminea vel ad palos exercitari)’, diess 
war ein im Erdboden befestigtes, sechs-; Fuss hohes hölzernes Phantom-eines Gegners, 
an welchem der Recrut (Iiro,, novus- miles) mit einem Schild aus Weidengeflecht (cra
tes) und einem hölzernen Rappier. (clava, rudis), welche beide noch einmal so schwer 
waren,, als der gewöhnliche Schild und das Schwert, die Angriffe-einübte; Er musste- 
nach der gegebenen Vorschrift mehr stossen als hauen (non. caesiin,, se£punctimferire).- 
Ebenso war. das; VoItigiren (salilio) auf hölzernen Pferden eine blosse-Uebung für 
Rei ter,, welche anfangs unbewaffnet,, bald aber, in, voller Rüstung und. mit dem lan
gen Spiesse und gezogenem- Schwerte von der linken und rechten Seite auf diese 
Hölzernen Pferde springen lernten; In wie weit die Reiter, an den Uebungen der 
Fusssoldaten Theil genommen haben, ist, ungewiss; bekannt-: aber ist, dass- sie-, unter 
nöthigenden Umständen im» Treffen auch von ihren- Pferden steigen und als Fussvolk 
kämpfen mussten;. Sie können; mithin nicht unbekannt; mit dem; Gebrauch, der. Waffen; 
und den Bewegungen der, Fusssoldaten; gewesen; sein;.

16/ Das Heer in der- Schlacht..

Wenn ein- römischer. Feldherr. es für, rälhlich hielty seih-Heer- aus; dem» Lager' 
gegen den Feind aufbrechen zu- lassen,, um eine Schlacht zwliefern, so stellte er zu— 
vor. Auspicien an (auspicari) und erflehte' (lilare)\ durch ein Opfer. (Tioslia) den Bei
stand- der, Götter., Waren; die Auspicien günstig und das-Opfer. den Göttern angenehm, 
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«dann liess der Feldherr auf seinem Zelte eine rothe Fahne aufstecken '(vexillum pro
ponere, altoliere, tollere, gall. 2, 20; civ. 3, 89), zum Zeichen, dass sich die Soldaten 
zum Kampfe rüsten sollten. Gleich darauf wurde das Signal zum Einpacken der 
Geräthschäften gegeben (yasa militari more conclamari jubel cio. 1, 66). Das ganze 
Heer gerieth dadurch in Thäfigkeit; jeder Soldat legte seine Waffen zurecht, nahm 
den Ueherzug von dem Schilde (gdll. 2, 21), nahm^peise und Trank zu sich und 
machte, wenn ihm die Gefahr gross schien, sein Testament (leslameidum in procinclu 
facere, gall. 1, 39).. Nicht lange nachher wurde das Heer durch die Tuba zusammen
berufen und der Feldherr hielt vorn Tribunal eine Rede (oratio') an dasselbe, in wel
cher er den Soldaten seine Absicht eröffnete, sie an ihre Pflichten erinnerte und zur 
Tapferkeit in dem bevorstehenden Kampfe aufmunterte (cohortari, gall. 1 25. 2, 20; 
7, 62 etc; civ, 3, 90. etc.). Es pflegte ' dieser Rede entweder lautes Geschrei (civ. 3, 
92) und Zusammenschlagen der Waffen, oder tiefes Schweigen, auch wohl Murren 
der Truppen zu folgen, je nachdem sie Muth hatten und das Vorhaben des Feld herrn 
billigten, oder furchtsam waren und ihre Missstimmung zu verstehen geben wollten. 
Ein allgemeines, recht kräftig und voll tönendes Geschrei des Beifalls galt darum 
nicht mit Unrecht für eine glückliche Vorbedeutung des gehofften Sieges. Das Zei
chen zum Abmarsch gaben auf Befehl des Heerführers die sämmtlichen Trompeter. 
Die Soldaten riefen sich dabei einander zu (ad arma clamatur, civ. 1, 69). Sofort 
wurden die Fahnen, welche vor Mem Zelte des Feldherrn in die Erde gesteckt waren, 
herausgerissen (conveHere} und die Loosung entweder mündlich oder durch ein Tä
felchen (tesserii) den Soldaten mitgetheilt. Wenn endlich das Heer in geordneten 
Schlachtreihen dem Feinde gegenüber stand, so ermahnte der Feldherr, zu Pferde 
sitzend, gewöhnlich nochmals seine Truppen kurz und auf geschickte Weise zur 
Tapferkeit und gab dann das Zeichen zum Angriff’ (gdll. 2, 21; 7, 62). Die Soldaten 
-drangen nun mit grossem Geschrei auf den Feind ein, um demselben dadurch Furcht 
und Schrecken einzujagen, sich selbst aber noch mehr anzufeuern und Muth ein- 
zuflössen (civ. 3, 92). Die Leichtbewaffneten oder die Reiter begannen das Treffen 
und zogen sich dann auf ein gegebenes Zeichen durch die Zwischenräume der Glie
der (per intervalla ordinuni), oder an den Flanken des Heeres wieder zurück, um den 
Feind bei Gelegenheit von der Seite oder von hinten zu beunruhigen. Es kämpften 
jetzt die Truppen der ersten Scblachtreihe und gebrauchten zunächst ihre Wurfge
schosse, dann, aber griffen sie auch zu dem Schwerte (gall. 1, 25; civ, 3, 93). Konn
ten sie den Feind nicht zum Weichen bringen, so traten die Soldaten der zweiten 
Schlachtlinie vor: jene aber blieben entweder im Treffen und unterstützten ihre 
Streitgenossen, oder zogen sich., wenn sie ermüdet waren, eine Zeit lang hinter die 
Kämpfenden zurück, bis sie sich wieder etwas erholt hatten (gall. 3, 4; 7, 25. 41; 
civ. 1, 45; 3, 94). Erst dann, wenn selbst die vereinigte Mannschaft der beiden 
ersten Schlachtreihen keinen Vortheil zu erringen vermochte, nahmen die in der drit
ten Schlachtlinie stehenden Truppen am Kampfe Theil und entschieden das Schicksal 
des Tages. Oft hatte jedoch der Feldherr im Rücken des Heeres noch eine oder
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mehrere Iliilfsschaaren (siilsidia, gall, 2, 22; 5, 17) aufgestellt, und diese eilten auf 
ein von demselben gegebenes Zeichen oder nach erhaltener Nachricht durch Boten 
herbei, um entweder den Angriff zu verstärken, oder die Bedrängten zu unterstützen, 
überhaupt dem im Kampf begriffenen Heere kräftig zur Seite zu stehen. Bisweilen 
mussten auch die Beiter, welche sonst nur zut Eröffnung des Kampfes und zum Ver
folgen der Feinde gebraucht zu werden pflegten, von ihren Pferden steigen und als 
Fussvolk kämpfen. Misslang jeder Versuch, den Feind zurückzuschlagen, so liess 
der Heerführer zum Rückzug blasen (receplni canere) und seine Truppen geordnet 
und für den leicht möglichen Fall der Verfolgung von Seiten der Feinde immer 
schlagfertig in das Lager zurückkehren, oder, wenn dasselbe beim Ausmarsch abge
brochen worden war, nach einem vorher ausgesuchten Lagerplatze aufbrechen und 
daselbst ein neues Lager aufschlagen. Wenn dagegen das römische Heer den Sieg 
über die Feinde davon getragen hatte, so wurde erst das Schlachtfeld geräumt, die 
gemachte Beute mit in das Lager genommen und dort von dem Quästor verkauft (sub 
hasla tendere), das dafür gelöste Geld aber (manubiae) entweder in die Kriegskasse 
gelegt, oder, nach Vorschrift des Feldherrn, unter die Soldaten vertheilt.

§. 17: Sold, Belohnungen und Strafen der Soldaten.

Der römische Bürger erhielt anfangs für die Kriegsdienste, welche er dem Va
terlande leistete, keinen Sold; ja er musste sich sogar Waffen, Kleidungsstücke und 
Proviant aus seinen eigenen Mitteln anschaffen. Erst seit dem Jahre 349 d. St. 
empfingen die Legionsfusssoldaten, und drei Jahre darnach auch die Legionsreiter bei 
Gelegenheit der Belagerung von Veji eine bestimmte Löhnung (stipendium, civ. 1,23. 
87; 3, 59). Dieselbe bestand theils in Geld, theils in Waffen, Kleidern und Ge- 
traide, wozu in der Folge noch Salz, Gemüse und geräuchertes Fleisch, kamen. Es 
betrug aber der Sold eines römischen Fusssoldaten an Geld täglich 2 Obolen oder 
3'/s Asses., d. i. nach unserm Gelde ungefähr 2 72 Sgr., an Getraide monatlich 4 rö
mische Scheffel, d. i. ungefähr 3/ä preussische Scheffel Waizen. Ein Centurio er
hielt das Doppelte und ein Reiter das Dreifache dieser Löhnung. Für seine zwei 
Pferde bekam der Reiter ausserdem monatlich 42 römische Scheffel (=6% preussische 
Scheffel) Gerste. Zur Zeit des zweiten punischen Krieges wurde aber der Sold an 
Geld erhöhet, und es erhielt der Fusssoldat von da an täglich 5 Asses oder 3’/,tSgr., 
der Centurio 10 Asses und der Reiter 15 Asses. Julius Cäsar verdoppelte diese Löh
nung und auch unter Augustus bekam ein Fusssoldat 10 Asses täglichen Sold, die 
andern beiden in gleichem Verhältniss. Die Tribunen empfingen früherhin wahr
scheinlich gar keinen Sold, zu Casar’s Zeiten aber ward auch ihnen, wie den Prä- 
fecten der Reiterei, der vierfache Sold des gemeinen Legionssoldaten gegeben.

Als eine Auszeichnung wurde es angesehen, wenn einzelne verdiente Sol
daten Getraide, Sold und Kleider doppelt zugetlieilt erhielten. Man nannte solche, 
welchen diese doppelten Rationen zu Theil wurden, Duplicarii. Eine andere Art von 
Anerkennung grösseren Verdienstes war das Avancement eines gemeinen Soldaten 
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ih: eine untere Officierstelle, eines Centurio niedrigeren Ranges in einen höherem 
(gall. 6, 40), und in späterer Zeit die Befreiung eines Soldaten von gewissen Diensten 
im Lager (immunitas) z. B. von Schanzen, Wasserholen u. s f. Oft erhielten auch, 
die Soldaten , äusser ihrem. Solde,, als Lohn, für ihre- Tapferkeit einen bestimmten 
Antheil an der gemachten Bente, und dies wurde nach und, nach allgemeiner Ge
brauch. Dessgleichen; schenkte man seit den Bürgerkriegen den Soldaten Lände
reien, welche besiegten Völkern abgenommen worden' waren; Ungleich ehrenvollere 
militärische Auszeichnungen aber, als die erwähnten, waren die'Ehrengeschenke, 
welche denjenigen; Soldaten zu Theil wurden, die sich in einem' Gefecht rühmlich 
ausgezeichnet, oder, sieh vor ihren Cameraden. (conimililones)- besonders; her.vorgethan 
hatten. Sie bestanden, in Ehrenwaflen,. mancherlei Schmuck und: verschiedenen. Kro
nen, und; wurden von dem; Feldlierrn nach, verrichtetem Opfer in Gegenwart des gan
zen Heeres von der Feldhermbühne herab (pro: suggest") jenen Tapfersten feierlich 
übergeben und dabei, zugleich die besondern Verdienste jedes Einzelnen rühmend 
hervorgehoben.. Es sind dahin zu. rechnen: die Hasta pura,, ein Wurfspiess- ohne 
Eisen;; ferner eine kleine-Fahne (vexillumy auf einem Spiess, welche- verschiedene- 
Farbe hatte und bisweilen mit Gold gestickt war;, dann ein Schmuck der-Brust für 
Mann und: Pferd, (plialérae); auch silberne und goldene Halsketten (torques, calellae),. 
oder. Armbänder (armiUae), ein Schmuck von. Silber für den Helin (cornicula), und 
Spangen (fibulae) zum: Zusammenhalten, des Gewandes. Zu den höchsten militärischen 
Belohnungen, gehörten: aber- die- verschiedenen Kränze oder Kronen.. Die aus 
Eichenlaub gewundene Corona cwica, milder Inschrift: ob civem servatum, erhielt 
derjenige,, welcher einem, römischen Bürger im Kampfe das Leben- gerettet hatte. 
Die Corona valläris s castrensis war. von Gold und. wurde demjenigen ertheilt,. wel
cher zuerst den Wall: des feindlichen Lagers, erstiegen batte, oder in das Lager des 
Feindes eingedrungen, war. Die- Corona muralis war ebenfalls von Gold, und hatte 
die Gestalt einer mit Thüi-men- und Zinnen besetzten Mauer; es empfing sie derjenige, 
welcher zuerst die Mauer, der belagerten. Stadt erstiegen, hatte.. Die Corona navalis 
war aus Oelzweigen geflochten und, wurde-demjenigen zu Theil,, der bei einem See— 
treffen zuerst an den Bord des feindlichen Schiffes, gekommen war. Verschieden 
dävon-ist. die Corona roslrata s. cZamirøj. welche demTeldherrn nach einer gewonnenen 
Seeschlacht, übergeben ward. Sie-war von Gold und mit Figuren von Schiffsschnä
beln. verziert.. Die Corona obsidionalisbekam. derjenige, welcher eine Stadt entsetzt, 
oder ein vom, Feinde umringtes römisches Heer befreiet hatte. Sie war aus Gras,, 
welches an dem Orte-der Befreiung, gewachsen war,, und heisst-desshalb auch c. gra- 
minea; Die Römer, legten: auf alle diese-Ehrengeschenke einen- sehr, hohen Werth,, 
und jeder,, der ein solches erhalten hatte, bewahrte es. als ein. Heiligthum: auf und. 
schmückte sich damit bei feierlichen: Gelegenheiten..

Die Auszeichnungen,, welche dem Feldlierrn: (dux bellt) zu: Theil' wurden,, 
wenn- er einen ruhmvollen: Sieg, über die- Feinde erfochten. Hatte, bestanden darin,, 
dass ihn: die dankbaren Krieger, zum: Imperator, ausriefen: (civ.. 3..7.1),. Der. Senat
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Bestätigte nach erhaltenem Bericht des Feldherrn demselben diesen' Ehrentitel und! 
ordnete, wenn der durch den Sieg errungene Vortheil für das Wohl des römischen 
Staates von Bedeutung war,, zugleich ein allgemeines Dankfest, {suppllcalio, gall.. 
2, 35; 7, 90) an.. Dasselbe wurde alsdann mit religiösen Aufzügen und' Spielen zu 
Ehren der. Götter und aus Dankbarkeit für den verliehenen. Beistand öffentlich in 
Rom gefeiert, und dauerte um so länger, je mehr Gewicht der Senat auf den unter 
dér Anführung und weisen Leitung (ductu v: imperib auspicioque) des. Feldherrn er
rungenen Sieg legte. Es war hiernach die Bewilligung, einer Supplicalio von Seiten 
des Senats mittelbar ein für den Feldherrn ehrenvolles Zugeständniss seiner grossen 
Verdienste um den Staat, und der. Feldherr durfte nun schon sicherer auf die Er
langung des Triumphes hoffen. Denn die höchste Ehre,, die einem römischen Feld
herrn zu Theil werden konnte, war der Triumph.. Es bestand derselbe in einem 
feierlichen Einzuge des siegreichen .Feldherrn mit seinem Heere in die Stadt, und 
wurde von: dem Senate oder. Volke in der Regel nur. demjenigen Oberbefehlshaber 
eines Heeres zugestanden, welcher nachweisen konnte, dass er in einem rechtmässigen 
Kriege mit auswärtigen Feinden (juslo el hoslili bello) in Einem Treffen mehr als 
5000 Gegner getödtet, nicht selbst vorher eine Niederlage erlitten' und durch' seinen 
erfochtenen vollständigen Sieg die Grenzen des römischen Reiches vergrössert habe.. 
Eine geringere Art von Triumph war die- Ovalio. Diese wurde demjenigen Feld
herrn zugestanden, welcher die Bedingungen des grössern Triumphes (Justus Irium- 
phus} nicht vollständig erfüllt hatte. Die Ovalio vm daher auch weniger glänzend,, 
auch nicht so ehrenvoll als der- Triumph..

Die militärischen Strafen waren bei den Römern: sehr mannichfaltig, iin All
gemeinen aber streng. Sie bestanden bei geringeren Vergehen in Geldbusse, in Be
schimpfung und Züchtigungen mancherlei Art,, bei eigentlichen Verbrechen in Hin
richtung mit dem Beile oder Geisselung bis auf den Tod. Das Strafamt. hatten der 
Hauptsache nach die Kriegstribunen, und. nur bei leichten Versehen-im Dienst übten 
es über die gemeinen Soldaten die Centurionen aus. Der Feldherr, welcher auch 
als Richter über den Tribunen staqd, erkannte die Strafe bloss in ausserordentlichen 
Fällen zu, und gegen sein Urtheil war dann keine Appellation mehr gestattet. Die 
geringeren Vergehen wurden entweder damit bestraft, dass man dem Schuldigen 
den Sold theilweise oder auch ganz entzog (slipendio privari; miles aere dirulusj oder 
ihm seinen Speer, abnahm (censiokaslaria^, oder damit, dass er ausserhalb des Lagers 
ohne Zelt bleiben, oder seine Mahlzeit stehend zu sich nehmen, oder in einem wei
ten Kittel, ungegürtet (distinctas) und mit nackten« Füssen vor dem Prätorium den 
ganzen Tag stehen oder in solchem Anzug, arbeiten-musste.. Man gab ferner solchen 
Soldaten, die sich vergangen hatten, Gerste statt des Waizens (hordeo pascty, degra- 
dirte sie (loco movere,, civ. 3, 74.), oder versetzte sie in eine geringere Heeresabthei* 
lung (nmtalio mililiae'), oder liess sie allerhand Arbeiten zur Strafe verrichten (mine— 
rum indictio). Denen, die sich feig gezeigt; oder gestohlen hatten, wurde zur Ader 
gelassen {sanguinis dimissio'). Die Strafen für grössere Vergehen oder eigent
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liehe Verbrechen waren Streiche mit Ruthen oder mit Weinreben (virgis s, vilibns 
tcaedi), GeisselhiebefTw/ZÄtts perculi) und Sklaverei (servilus), Stockschläge bis auf den Tod 
^Jusluarium), Enthauptung mit dem Beil (securi perculi}. Verbrecher wurden auch 
Ton den Soldaten mit den Schwertern erstochen, oder in einen Fluss gestürzt und 
mit Flechtwerk und Steinen bedeckt, bisweilen auch in einen Abgrund geworfen. 
Ueberläufer wurden gekreuzigt und ihre Leichname unbeeidigt gelassen. Wenn sich 
-ganze Heeresabtheilungen vergangen hatten, so suchte man die Schuldigsten aus, 
oder wenn sich diese nicht ermitteln liessen, so nahm man den zehnten, zwanzigsten u, s.f. 
heraus (decimalio, vicesimalio etc.) und bestrafte diese.

18. Die Enflassuug-.
•

Dio Entlassung eines Soldaten erfolgte rechtmässig (missio justa), wenn derselbe 
seine gesetzlichen Feldzüge (stipendia legitima facere v. merere) mitgemacht, d. li. 
20 Jahre als Fusssoldat oder 10 Jahre als Reiter dem Staate gedient hatte. . Dess- 
gleiclien erhielt jeder Krieger seinen Abschied, welcher das 50ste Lebensjahr erreicht 
hatte , oder-durch schwere Krankheit (morbus sonticus') oder durch Leibesgebrechen 
(vitium) am ferneren Kriegsdienste gehindert wurde. Man nannte diess Missio cau~ 
saria Äusser der Ordnung dagegen (missio injusla) wurden auch Einzelne aus beson
derer Begünstigung des Feldherrn oder Senats aus (lern Heere entlassen, welche ihre 
Dienstzeit noch nicht vollendet hatten (missio gratiosa). Die letzte Art der Entlas
sung ist die &lissio .ignoiniaiosa; sie traf diejenigen., welche sich ein schweres Ver
gehen batten zu Schulden kommen lassen und in Folge desselben mit Schimpf und 
Schande aus dem Heere gestossen wurden (ignominiae causa removere ab exercilu, 
dimittere ab exercilu, exauclorare (b. AJric. 54.).

19, Das Kriegswesen zur See.

Die römische Seemacht war anfangs unbedeutend; sie gelangte erst zur Zeit 
des ersten panischen Krieges zu einigem Ansehen. Damals nämlich erbauten die 
Römer nach dem Muster eines gestrandeten carthagischen Schiffes eine Flotte von 
iOO fünfrudrigen und 20 dreirädrigen Schiffen, und C. Duilius erfocht damit im Jahre 
493 d. St. einen glänzenden Sieg über die Carthaginrenser. Der Senat gestattete ihm 
dafür einen Triumph (triumpbus nava/is) und verherrlichte seine That durch die Er
richtung- der noch jetzt vorhandenen Columna rostrata, Indess hatten die Römer mit 
ihren anfangs ziemlich schwerfälligen Schiffen in der Folge zumal bei der Unkunde 
ihrer Führer (vgl. civ. 1, 58) mancherlei Unglück, bis sie die leichten Rhodischen 
Schiffe kennen lernten und nun nach diesen zu einem Seetreffen geeignetere Flotten 
errichteten, mit denen sie bald glücklich gegen Carthago, Illyrien und den Antiochus 
kämpften, und ihre Seemacht ansehnlich vermehrten. Durch Pompejus den Grossén 
und seinen Sohn Sextus aber erlangten die Römer die vollständige Herrschaft zur 
See, und die ersten Kaiser sicherten sich dieselbe durath stehende Flotten, Zu einer 
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Kriegsflotte (chassis) gehörten aber verschiedene Arten von Schiffen. Dieselbe ent
hielt, namentlich gegen das Ende der Republik, wo das Seewesen der Römer in sei
ner höchsten Biüthe stand, äusser den eigentlichen Kriegsschiffen, eine hinreichende 
Anzahl von Lastschiflen and allerhand leichten Fahrzeugen. Der Ort, wo man neue 
Schiffe erbaute (aedificare, Jacere, gall. 3, 9. 13; civ. 1, 54), alte an das Land zog 
(subducere, gall. 4, 29; 5, 11; civ. 3, 23) und ausbesserte (rejicere, civ. 2, 23), hiess 
Navalia, Schiffswerfte, (civ. 2, 1. 3. 4; 3, 4. 22). Zum Bau der Schiffe nahm man 
Holz von Cypressen, Tannen, Fichten, Erlen, Cedern und Eichen (gall. 3, 13), wel
ches in den heissesten Monaten gefällt worden war, und eherne oder eiserne Nägel 
(aenei, Jerrei clavi, gall. 3, 13); zum Kalfatern (ceralura navium) aber gebrauchte 
man Wachs, Pech und Schilf Die einzelnen Theile des Schiffes waren: der Kiel 
(carina, gall. 3, 13; civ. 1, 54), die Rippen (coxae, stalumina, civ. 1 , 54), die das 
Gebäude formirten, die Planken (tabulae'), welche die Wand ausmachten, das Vor
dertheil (prora, civ. 3, 13), das Hintertheil (puppis, civ. 3, 13. 14), der innere Raum 
(alveus, uterus),, der unterste Theil (senlina, civ 3, 84), wo sich das eingedrungene 
Wasser (nanlea) sammelte, welches dann durch die Pumpe (aulUa) wieder entfernt 
wurde, das Steuerruder (gitbernaculum, clavus) am Hintertbeil des Schilfes, das Ver
deck (labulala, cataslromäla), die Ruder (remi, gall. 3, 14. civ. 1, 58), welche mit 
Riemen (slruppi) an einem Pflock (scalmus) befestigt waren, die Ruderbänke (transtra, 
gall. 3, 13) und endlich der Masthaum (malus, gall. 3, 14), welcher in der Mitte des 
Schiffes ,eingesetzt war und beim Auslaufen in die Höbe gerichtet (tollere, erigere), 
beim Einlaufen in den Hafen (portus, gall. 3, 8 12) niedergelassen wurde. An dem 
Mastbaum waren die Querstangen oder Segelstangen (antemnae, gall. 3, 14; brachia), 
und an diesen die Segel (vela, gall. 3, 13. 14; civ. 2, 25) mit Stricken (funes, gall, 
3, 13. 14; 5, 10; rudenles) befestigt. An den beiden Enden (cornua') jeder Segel
stange waren Stricke (pedes) angebracht, vermittelst welcher man die -Segel nach dem 
Winde stellen (dirigere, civ. 2,25) konnte. Daher heisst vela dare venlis, vela Jacere 
und pedemJacere die Segel auf die Seite wenden, von welcher der Wind kommt. 
Die Gerälhschaften, welche auf der Fahrt gebraucht, und darum in das Schiff aufge
nommen zu werden pflegten, waren vornehmlich der Anker (ancora, gall. 3, 13; 4, 
23. 28; civ. 3, 102), um damit das Schiff auf dem Grunde anzulegen (Jundare, deli- 
gare, gall. 4, 29; 5, 9), das Senkblei (bolitf), mit welchem man die Tiefe des Meeres 
erforschte, dann lange Stangen (conti, perticae, slides, trades), um das Schiff wieder 
flott zu machen, wenn es auf Klippen oder Sandbänken sitzen geblieben war, endlich 
Seile (retinacula), womit dasselbe an das Land gebunden wurde (ad terrain deligare, 
eiv. 3, 40).

Die Bauart der Schiffe war nach dem Zwecke, den sie hatten, verschieden. Die 
Kriegsschiffe (naves longae, gall. 3. 9; 4, 21. 25) waren lang, dabei schmal, nicht 
übrig tief und wurden vornehmlich durch Ruder in Bewegung gesetzt. An dem Vor
dertheile derselben befand sich ein über der Wasserfläche stehender, vorn mit Erz 
beschlagener, starker Balken zum Durchbohren der feindlichen Schiffe, der sogenannte 
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Schiffsschnabel (rostrum, gall. 3, 13; civ. 2, 3$ 3, 101J, wesshalb die Kriegsschiffe 
auch naves rostratae oder aeratae heissen. Sonst benannte man sie nach der Zahl 
ihrer Reihen von Ruderbänken; es gab Zweiruderer (biremes,civ. 3, 40), Dreiruderer 
(triremes naves, civ. 2, 6; 3, 24; triremes, civ; 2, 23; 3, 101) Vierruderer {quadriremes, 
civ. 3, 247. Die Fünfruderer (quinqueremes, civ. 3, 100) waren jedoch die grössten 
und gewöhnlichsten Linienschiffe. Die Last- oder Transportschiffe {naves one-- 
rariae, gall. 4, 22; civ. 1, 26; navigia vectoria, gall. 5, 8) waren mehr rund, und da 
sie auch eine verhältnissmässige Tiefe hatten, sehr geräumig.. Sie hatten als Ab
zeichen einen Korb an dem Mastbaum hängen, und heissen daher auch Corbilae. 
Man gebrauchte sie bei Unternehmungen zur See zur Fortschaffung des für die See
soldaten nothwendigen Proviants und liess sie in der Regel nur vom Winde vermit
telst der Segel forttreiben; bisweilen wurden sie aber auch von den Kriegsschiffen 
ins Schlepptau* genommen (remulca trahi, civ. 2, 23 vgl. 3, 40). Alle übrigen'im See
kriege angewendeten Fahrzeuge waren Schnei 1 segl er {naves actuariae, gall. 5, 1; 
navigia actuaria, civ. 1, 27) und wurden durch Ruder und Segel zugleich bewegt.- 
Es waren dies leichte Schiffe, welche zu schnellen Verrichtungen auf dem Meere 
und zum Recognosciren im Kriege gebraucht wurden. Sie hatten nur eine, höchstens 
zwei Reihen Ruder auf jeder Seite und wurden nach demZwecke, welchem sie dien
ten, Observaliönsscbiffe {naves speculaloriae; navigia speculaloria, gall. 4,26), Packet- 
boote {tabellariae), oder nach dem Lände; wo sie gebaut waren, naves Liburnae genannt.

Zur Bemannung d e r F1 o t te gebrauchte- man in früheren Zeiten die Legions- 
soldaten ohne Unterschied; späterhin dienten nur römische Bürger der niedrigsten 
Classe, namentlich die Liberlini und Capile censi, d. h. diejenigen,, welche unter 400 
Asses besassen , in Zeiten der Gefahr, aber auch Sclaven, theils als Matrosen {socii 
navales, remiges, gall. 3, 9; civ. 2, 24; naulae, gall. 3, 9; civ. 3,. 8; classici), theils 
als Seesoldaten (classiarii, civ. 3, 100; epibatae), da der Seedienst für weniger ehren
voll-gehalten- wurde. Das Commando über die Ruderknechte eines Schiffes- führte 
ein Rudermeister (hortalor), pausarius, welcher mit einem Hammer (portisculus) oder 
durch ein musikalisches Instrument, oder durch Zuruf (vox) den Tact, wonach ge
rudert werden sollte, angab. Der Steuermann (gubernator, gall. 3,9; civ. 1, 58) sass 
auf dem Hintertheile des Schiffes bei dem Steuerruder; auf seinen Befehl musste man 
die Segel ausspannen {vela expandere) odeT einziehen (contraliere), die Ruder gebrau
chen {remis iucicmbere) oder anhalten (inhibere remos).. Ueber diese alle war ein 
Schiffshauptmann {magister navis, civ. 3, 43; nauarchus) gesetzt, welcher die Aufsicht 
über das Schill’ führte und der zugleich auch die Verpflegung der auf demselben be
findlichen Mannschaft zu besorgen hatte; Ein Consul oder Prätor, oder ein Legat 
derselben, war Oberbefehlshaber der ganzen Flotte {dux praefectusque classis); Auf 
dem Schiffe desselben, welches Navis praetoria hiess, wurden die nöthigen Signale, 
am Tage durch aufgesteckte Fahnen, des: Nachts durch Feuer gegeben.

Ehe eine Flotte auslief^ wunde sie, wie das Landheer; gemustert {lustrare); da- 
Beü wurden. Gebete* verrichtet, Opferthiere geschlachtet, und die Auspicien gehalten;
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Auf ein mit der Trompete gegebenes Zeichen bestiegen dann zuerst die Matrosen, 
nach ihnen die Seesoldaten mit den Befehlshabern auf Brücken oder Leitern die mit 
Blumen bekränzten Schifte, und segelten in einer bestimmten Ordnung ab. Gewöhn
lich kamen zuerst die leichten Fahrzeuge, dann die Kriegsschiffe, zuletzt die Last- 
schiffe. Sollte ein Seetreffen geliefert werden, so wurde die Flotte in Schlachtord
nung gestellt, der Mastbaum auf dem Schiffe des Admirals niedergelassen, eine rothe 
Fahne ebendaselbst aufgesteckt, um dadurch den übrigen Schiffen anzudeuten, dass 
sie sich gleichfalls zum Kampfe bereit halten sollten, und dann durch das Classicum 
das Zeichen zum Angriff gegeben. Meistentheils rückten die römischen Schilfe in 
zwei Linien (acies duplex) an; die stärkeren Schifte standen dann in der vordem, 
die leichteren in der hinteren Reihe. Oft aber griff man auch so an, dass man die 
Schiffe in Gestalt eines Halbkreises aufstellte {acies lunala). Einige Schiffe aber 
blieben in der Regel als Reserve in mässiger Entfernung zurück (in sulsidio) und 
hiessen Naves subsidiariae. Zunächst suchte man die Ruder der feindlichen Schiffe 
zu zerbrechen (remos detergere, civ. 1, 58). Eine andere Art des Angriffs geschah 
mit den Schiffsschnäbeln (gall. 3, 13. 14). Die Ruderknechte trieben dabei die mit 
rostris versehenen Kriegsschiffe mit aller Gewalt gegen die Fahrzeuge der Feinde, und 
suchten die Planken derselben zu durchlöchern (perforare), um die Schiffe in den Grund 
zu bohren (demergere, deprimere, civ. 1, 58; 2, 6). Die Seesoldaten standen während 
des Seetreft'ens auf den Verdecken der Kriegsschiffe und schossen von da ihre Pfeile 
auf die Feinde. Ihren Angriff unterstützten auf das Nachdrücklichste die Geschosse 
der gleichfalls auf dem Verdeck stehenden Kriegsmaschinen. Waren aber die Kriegs
schiffe auch noch mit Thürmen versehen (naves turritae), so kämpften die auf den 
letzteren befindlichen Soldaten zugleich mit und bedrängten den Feind mit ihren 
Wurfwaffen, Geschossen, Steinen, Feuerkränzen und Brandpfeilen (civ. 3, 40. 101). 
Oft auch enterten die römischen Seesoldaten die feindlichen Schiffe, stiegen dann 
hinein und errangen im Handgemenge (comminus) den Sieg über ihre Gegner (civ. 1, 
58). Die Werkzeuge, deren man sich zum Entern bediente, wären die Corvi, krumme 
Haken, in Gestalt eines Rabenschnabels, die Harpagones (gall 1, 81; civ. 1, 57), an 
Ketten befestigte Stangen mit eisernen Haken, und die Manus ferreae (civ. 1, 57.58; 
2, 6), eiserne Hände, welche an Ketten hingen; oder man zerschnitt mit Sicheln 
(Jalces), welche an langen Stangen befestigt waren, die Stricke der Segelstangen, so 
dass die Segel herabfielen (gall. 3, 14), und setzte so die Flotte der Feinde in un
brauchbaren Zustand. Bei Belagerungen stellte man die Schiffe dicht an einander, 
errichtete auf denselben Thürme und suchte nun durch die Wurf- und Belagerungs
maschinen den Ort in seine Gewalt zu bekommen. Hatten die Römer endlich den 
Sieg davon getragen, so schmückten sie bei der Rückkehr ihre Flotte mit Lorbeer
kränzen. Diejenigen aber, welche sich rühmlichst ausgezeichnet und den Sieg her- 
beigefiihrt hatten, wurden mit blauen Fahnen, mit der Corona navalis und dem Tri- 
umphus navalis belohnt.


